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    Gleich würde es überstanden sein. Vom Fensterbrett des fünften Stockwerks aus konnte man weit sehen. Von hier oben sah alles so harmonisch aus. Besonders an so einem herrlichen Frühlingstag: Die Sonne stand hoch am Himmel und tauchte die Großstadt in ein fröhliches Licht. In den belebten Straßencafés der Prachtmeile war jeder Platz besetzt. Viele Tische waren beladen mit Geschirr. Die Kellner kamen mit dem Abräumen gar nicht mehr nach, trotzdem ließen sie sich nicht aus der Ruhe bringen. Die Gäste störte das nicht weiter. Wer das Glück hatte, einen Platz in der ersten Reihe ergattert zu haben, nahm ein bisschen Geschirr auf dem Tisch gern in Kauf. Zum Bestellen reichte der Blickkontakt mit dem Kellner: eine Geste auf ein leeres Glas und mit den Fingern der anderen Hand die Anzahl gezeigt, und er wusste Bescheid.
  


  
    Die Luxusboutiquen mit ihren Nobelmarken spien unentwegt Menschen mit bunten Tüten aus, während sie gleichzeitig ebenso viele Menschen einsogen. Offene Cabrios mit lauter Musik rollten die Straße entlang.
  


  
    Dort unten breitete sich das Flair südlicher Lebensart aus mit einer entspannenden Urlaubsatmosphäre - einfach himmlisch. Hier oben sah die Welt ganz anders aus. Hier oben war die Hölle, in der ein riesiges Fegefeuer brannte. Flammen, die auf einen ganz bestimmten Sterblichen warteten: auf mich. Ich hatte die Hoffnung, durch dieses Feuer gereinigt und von all meiner Pein erlöst zu werden.
  


  
    Es fehlte nur noch ein einziger, entscheidender Schritt nach vorn für meine persönliche Lösung.
  


  
    Mein Blick blieb an der Mittellinie der Straße hängen. Ursprünglich ein reines Weiß, war sie oft überfahren, abgenutzt und grau geworden. Diese Mischfarbe erinnerte mich an 
     mein Leben als Anwalt. Ein Leben, das einst weiß und rein war, richtiggehend poliert schien, und nun hässliche, dunkle Flecke aufwies. Und nun stand ich im fünften Stock, mein Schreibtisch war aufgeräumt und alles, was noch wichtig und zu erledigen war, hatte ich niedergeschrieben.
  


  
    

  


  
    Aber welches Leben hatte keine dunklen Flecke, wer war schon frei von Fehlern?
  


  
    Meine Gedanken schweiften zurück in meine Studentenzeit. Ich war ein engagierter und enthusiastischer Idealist gewesen. Mein Ziel war Gerechtigkeit und ich war sicher, dass ich mithelfen konnte, sie in der Welt zu halten. Oder sie auch manchmal in die Welt zu bringen. Dafür studierte ich Jura, bestand alle diese schweren Prüfungen beim ersten Anlauf. Nach den beiden Examen war sofort klar, dass ich Anwalt werde. Ich wollte für die Gerechtigkeit kämpfen, sonst nichts. Das hatte ich dann auch bei der Zulassung zur Anwaltschaft geschworen. Vor allem aber hatte ich es mir aus tiefstem Herzen vorgenommen. Ich meinte jede Silbe des Schwurs ernst. »Recht und Gerechtigkeit sind mein Ziel und dabei bin ich unabhängig und frei.« Meine Karriere hatte ganz gut angefangen und ich wähnte mich zu Beginn auf dem richtigen Weg, doch jetzt stand ich nur einen Schritt vor dem endgültigen Ende. Aber was hatte mich nur an diesen absoluten Tiefpunkt meines Lebens gebracht? Welche Macht hatte auf mich eingewirkt, die mich innerlich verbogen, ja, zerrissen hat?
  


  
    Ich versuchte mir diese Frage zu beantworten, während ich weiter auf die Mittellinie starrte. War ich tatsächlich am Ende angelangt? Gab es keinen anderen Ausweg als diesen, als all dem ein Ende zu setzen durch einen Sprung aus dem fünften Stockwerk? Ich fühlte mich leer, müde und traurig. Von außen betrachtet hatte ich doch alles erreicht. Der Job als Anwalt hatte mir ein Leben in Luxus erlaubt. Dennoch stand ich hier.
  


  
    Mein Leben begann vor meinem inneren Auge abzulaufen: Kindheit, Freunde, Schule, Studium.
  


  
    Meine Gedanken sprangen zurück an einen Tag im November. Damals war ich 29 Jahre alt, enthusiastisch und Anwalt für Strafrecht und Arbeitsrecht in einer größeren Kanzlei einer langweiligen Kleinstadt. Die Kanzlei war modern, erfolgreich und perfekt organisiert. An diesem Tag begann, was mich schlussendlich hierherbrachte.
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    Ich hatte um diesen Fall wirklich nicht gebeten, ja, ich habe ihn mir nicht einmal gewünscht. Und doch erreichte er mich - der Fall, der mein Leben verändern sollte.
  


  
    Als ich mich an einem trüben Novembervormittag auf den Weg zu einer großen Polizeidienststelle machte, um einen neuen Mandanten zu treffen, hatte ich aber davon noch keine Ahnung. In der Kanzlei hatten sie mir gesagt, es sei ein ganz großes Ding. Wie schmutzig und niederträchtig dieser Fall tatsächlich war, darüber haben sie kein Wort fallen gelassen. Vielleicht, weil sie es selbst nicht wussten, vielleicht, weil sie es sich auch nicht vorstellen konnten.
  


  
    Es war einer dieser Anrufe gewesen, bei denen ein Festgenommener von seinem Recht Gebrauch macht, sich einen Anwalt zu nehmen und ihn telefonisch herbeizubitten. Viel Zeit bleibt ihm dafür nicht, denn die Polizisten drängen in der Regel auf ein schnelles Ende des Gesprächs. Hätte ein Festgenommener nicht das gesetzliche Recht auf anwaltlichen Beistand oder zumindest einen Anruf, würde das Gespräch in den meisten Fällen ganz entfallen. Denn Polizisten schätzen die Anwesenheit von Anwälten nicht, unterstellt man diesen doch, sie hätten nur das eine Ziel: die Schuld des Festgenommenen zu verschleiern und die weiteren Ermittlungen zu erschweren. Als Anwalt bekommt man diese Einstellung des Öfteren deutlich zu spüren.
  


  
    Mir war das jedoch zu diesem Zeitpunkt egal, denn ich war aus Berufung Anwalt geworden und ich glaubte an mich und die Gerechtigkeit. Ich war jung und hungrig nach Gerechtigkeit. Gerechtigkeit, wie ich sie mir naiv vorstellte. Es war aber nicht nur mein Beruf, es war meine innere Berufung, die mich über meine Grenzen hinausführen sollte.
  


  
    Auf dem Weg zur Polizeidienststelle überlegte ich, um was es bei dem »großen Ding« gehen könnte. Vielleicht war es ein Raubüberfall oder sogar ein Mord? Gerade im deprimierend grauen Monat November werden brutale Verbrechen begangen, die uns aus der Alltagsroutine reißen und deren Grausamkeit die Menschen an die Zeit erinnert, als es noch keine Zivilisation gab. Eine Zeit, in der der Stärkste sich mit dem Brutalsten um die Vorherrschaft stritt. Unmenschliche Grausamkeiten glauben wir oft überwunden zu haben, doch dann holen sie uns unvermutet wieder ein. Wie eine Mahnung aufzupassen. Aufzupassen, dass wir nicht aus dem Ruder laufen. Aufzupassen, dass wir uns eine friedliche Koexistenz als Ziel stecken und nicht mit allen Mitteln nach Macht, Dominanz und Vorherrschaft streben.
  


  
    Die Medien stürzen sich förmlich auf diese brutalen Straftaten und schlachten sie regelrecht aus. Die Schlagzeilen sind dann voll mit sogenannten Blutüberschriften. Man liest vom »brutalen Axtmörder«, vom »Schlächter aus der Innenstadt« oder auch von der »hinterhältigen Giftmörderin«. Bis ins Detail werden das Grauen des Tatorts und der Tathergang beschrieben. Für die Person des Täters interessieren sich Journalisten und auch Öffentlichkeit nicht. Keine Silbe ist davon zu lesen, was den Täter dazu gebracht haben könnte, eine wahrlich nicht alltägliche Grausamkeit an den Tag zu legen. Aber wen interessiert schon die schlechte Kindheit eines Täters, wenn das Mitgefühl aller den Opfern und deren Angehörigen gehört?
  


  
    Für einen Anwalt ist das sehr wohl wichtig. Ein Täter darf nur nach seiner Schuld bestraft werden, so lautet die edle Maxime des Strafrechts, die jedem Jurastudenten eingebläut wird. Dazu gehört auch, dass die Probleme des Täters berücksichtigt werden. Und seine psychischen Krankheiten. Ob man einen depressiven Täter milder bestrafen sollte als einen, der das Glück hatte gesund zu sein, das war eine der typischen Fragen der 
     Professoren. Die Schuldfrage war der Teil der Gerechtigkeit, den man im Studium besonders intensiv beigebracht bekommt. Das Beurteilungsvermögen soll den logischen Juristen vom emotionalen Menschen unterscheiden. Ob die Juristen ihre elitäre Selbsteinschätzung aus diesem Punkt beziehen? Menschen handeln, Juristen urteilen. Dazu werden sie ausgebildet, denn schließlich endet das Jurastudium in unserem Land offiziell mit der »Befähigung zum Richteramt«. Ein guter Anwalt zu sein, das hingegen muss man sich selbst beibringen.
  


  
    In manchen Bundesländern müssen angehende Richter sogar eine Mindestzeit als Staatsanwalt hinter sich bringen, bevor sie auf den Richterstuhl dürfen. Die Frage, ob ein Richter, der zuvor zum Staatsanwalt »trainiert« wurde und die Sichtweise des Anklagenden verinnerlichen musste, um als Staatsanwalt zu bestehen, später eine unabhängige Meinung vom Täter haben kann, habe ich mir nie ernsthaft gestellt. Vielleicht, weil ich zu sehr beschäftigt war Anwalt zu sein, vielleicht, weil ich an das Gute im Menschen glaubte. Kann echte Gerechtigkeit entstehen, wenn ein ausgebildeter Richter auf einen Anwalt trifft, der sich selbst um seine Fähigkeiten kümmern muss? Oder beendet das die Rechtsfälle nur einfach schneller?
  


  
    

  


  
    Mit diesen Gedanken im Kopf stellte ich meinen Wagen auf dem grau-tristen Hof der Polizei ab. Ich schnappte mir meine Aktentasche, stieg aus und zog meinen Mantel über. Mit großen, ungeduldigen Schritten ging ich zum Eingang der Polizeistation. Meiner Verantwortung und meinem Schicksal entgegen.
  


  
    Dass man mich damals als den jüngsten Anwalt der Kanzlei zu einem »großen Ding« schickte, gefiel mir. Offensichtlich würdigte man meine Arbeit. Das dachte ich zumindest. Ich fühlte mich großartig. Nur noch schnell den Papierkram am Empfang erledigt, und schon ging’s mit Riesenschritten Richtung 
     Gerechtigkeit. In Gedanken sah ich mich schon mit wehender Robe vor Gericht auf Freispruch plädieren. Welch naiver Gedanke!
  


  
    

  


  
    Dieser Tag war mein letzter Tag als Jurist, danach wurde ich Anwalt. Ein harter, verschlagener, listiger und erfolgreicher Anwalt. Das war mir alles nicht bewusst, als ich meinen Namen an der Empfangspforte der Polizei nannte und Einlass verlangte. Ich verlangte ihn so, dass man meinen konnte, ich vertrete einen unschuldigen Dissidenten in einer übermächtigen und herzlosen Diktatur. Einen Menschen also, der dafür bestraft wird, nur weil er seine Menschenrechte wahrgenommen hat. Aber so ein Mandant wartete nicht auf mich. Eher das genaue Gegenteil. Ein echter Verbrecher! Der Polizist am Empfang reagierte ruhig und professionell, aber in seinen Augen konnte ich Verachtung lesen. Die Verachtung eines Menschen, der schon viel Leid gesehen hatte. Mir fiel nicht auf, dass diese Verachtung meinem unsensiblen Auftreten galt. Denn ich sah ihn als Feind. Einen Feind, gegen den man sich durchsetzen musste. Den man niederkämpfen musste. Genauso wie das Generationen von Anwälten vor mir gemacht hatten.
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    Es traf mich wie ein Blitzschlag aus heiterem Himmel. Nie im Leben hätte ich gedacht, dass es so heftig werden würde: Die Kanzlei hatte mich zum »Monster« geschickt. So nannte die Presse den Mann, der seit mehr als 25 Jahren Kinder missbraucht hatte. Sexueller Missbrauch von Kindern in 147 Fällen lautete der Tatvorwurf! Mir wurde schlecht und mein Bauch sagte mir, dass ich besser gehen sollte. Doch mein Kopf sagte, dass es eine große Chance sei, einen solchen Täter zu verteidigen, und ich diese Chance unbedingt nutzen sollte. Mit so einem Fall könnte man als Strafverteidiger berühmt und sehr erfolgreich werden. Finanziell erfolgreich. Außerdem wäre das doch die Gelegenheit, sich in der Kanzlei eine gute Ausgangsposition auf dem Weg zur Partnerschaft zu sichern. Davon träumen schließlich alle jungen Anwälte.
  


  
    Die Partnerschaft in einer renommierten Kanzlei ist fast die einzige Möglichkeit, als Anwalt nachhaltig finanziell abgesichert zu sein. Anders als manche selbstständige Anwälte, die oft nicht das verdienen, was man für ein ordentliches Leben benötigt, braucht man sich als Partner einer guten Kanzlei keine Gedanken um das liebe Geld zu machen. Man hat es einfach und kann das Klischee bedienen, das viele Menschen von Anwälten haben: reiche Zeitgenossen, die ein luxuriöses Leben führen. Ich malte mir eine rosige Zukunft aus. Außerdem war da ja noch meine Berufung. Ich wollte nicht nur Jurist sein, sondern Anwalt! Jemand, der sich für andere einsetzt, für die Gerechtigkeit arbeitet und siegt. Schließlich hat auch ein Straftäter Anspruch auf eine ordentliche Verteidigung. So steht es im Gesetz und so haben es die Professoren an der Uni gelehrt. Sofort war ich überzeugt, das Richtige zu tun, zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle zu sein. Und zimperlich war ich 
     doch auch noch nie. Ich musste doch das Monster einfach nur verteidigen. Nicht mehr. Aber auch nicht weniger.
  


  
    Mein Bauch dagegen erkannte: Ich war gerade dabei, ein Anwalt zu werden, den jeder kaufen kann ohne auf Gerechtigkeit achten zu müssen. Ein Anwalt, der einem für Geld beisteht und dabei vor allem seinen persönlichen Vorteil im Kopf hat. Also jemand, der ohne zu fragen etwas tat, was die meisten Menschen sofort strikt ablehnen würden. Wer will sich schon auf die Seite eines Kinderschänders stellen? Ursprünglich war ich doch im Anwaltsberuf angetreten, um der Gerechtigkeit zu dienen und merkte nun nicht, dass ich dabei war mich zu prostituieren. Prostituieren nicht deshalb, weil ich diesen Mandanten überhaupt vertrat, sondern weil ich es nur wegen des eigenen Vorteils tat.
  


  
    

  


  
    »Ich möchte meinen Mandanten sprechen«, fuhr ich den Polizisten an, und er kam anstandslos dem nach, wozu ihn das Gesetz verpflichtet: Er ließ einen Anwalt zu seinem Mandanten. Ich gab dem Beamten den Papierkram zurück, der notwendig ist, wenn man einen inhaftierten Mandanten besucht. Wesentlichster Bestandteil dieser Unterlagen war die Besucherliste. In diese Liste hatte ich mich groß und deutlich eingetragen. Ich wollte, dass die Menschen wissen, wer diesen Mandanten vertritt. Ich wollte mit diesem Fall meinen Anwaltsstern aufgehen lassen.
  


  
    Wortlos zeigte der Polizist auf eine gesicherte und mehrfach verschlossene weiße Stahltür. Vor dieser Stahltür war ein Klingelknopf angebracht. »Zellenaufsicht« stand darunter. Ich ging mit schnellen Schritten zu dieser Tür und drückte den Klingelknopf, worauf ein Summen ertönte und ich die Tür öffnen konnte.
  


  
    Hinter der Tür war ein kleiner Raum, an dessen Ende sich wiederum eine weiße, mehrfach gesicherte und verschlossene 
     Stahltür befand. Einen Klingelknopf gab es an dieser Tür nicht. Ich drehte mich kurz um, als die Stahltür, durch die ich den Raum betreten hatte, mit einem satten Geräusch ins Schloss fiel. Hier gab es nun keine Klingel mehr. Ich war eingesperrt. »Man kommt hier nur raus, wenn einen die Staatsmacht auch lässt«, dachte ich und erinnerte mich an eine Vorlesung, in der Anwälte als Kämpfer für Bürgerrechte heroisiert wurden. »Niemand sollte unberechtigt eingesperrt werden, dafür haben Anwälte zu sorgen«, donnerte der Professor immer.
  


  
    In diesem Augenblick konnte ich diese Macht, die von verschlossenen Türen und starken Mauern ausging, zum ersten Mal spüren. Freiheit ist unbezahlbar! Leider ist uns das viel zu wenig bewusst. Vielleicht muss man erst genommen bekommen, was man braucht, bevor man merkt, wie wichtig es ist. Ich konnte nun wenigstens erahnen, was es heißt seine Freiheit zu verlieren.
  


  
    Insoweit war ich sehr froh, dass es in unserem Rechtssystem einen Haftrichter gibt, dessen Aufgabe darin besteht, über die Anordnung der sogenannten Untersuchungshaft zu entscheiden. Eine Instanz also, die Willkür und Machtmissbrauch verhindern soll. Ich hatte zwar in meinem bisherigen Anwaltsleben noch keinen Haftrichter zu Gesicht bekommen, dazu waren die bisherigen Fälle nicht groß genug. Aber ich war mir sicher, dass ich es mit ihm aufnehmen konnte und das natürlich auch in diesem Fall machen würde.
  


  
    Ich verlor mich in diesen Gedanken, bis meine Aufmerksamkeit wieder zu dem Raum zurückkehrte, indem ich mich gerade befand. Es war eine Art Schleuse, ein Raum der totalen Kontrolle. In der oberen Ecke gegenüber dem Eingang hing eine Videokamera. Sie filmte jeden Winkel und gab den Wachbeamten, die in einem anderen Raum saßen, die Möglichkeit, am Monitor zu sehen was in dieser Schleuse passierte und ob sie die Tür auch tatsächlich öffnen sollten. Nur wenn die 
     Wachbeamten den ferngesteuerten Öffner betätigten, konnte man aus diesem Raum entkommen. Die damit verbundene momentane Ohnmacht in meiner persönlichen Bewegungsfreiheit ließ mich erschaudern.
  


  
    Diese Situation wirkte aber nur so lange bedrohlich, bis das laute Brummen des elektrischen Türöffners anzeigte, dass die gegenüberliegende Stahltür am Auslass geöffnet werden konnte. Sofort griff ich nach dem Türknauf und verließ die Schleuse. Zu diesem Zeitpunkt ahnte ich noch nicht, dass ich damit zugleich einen Schritt in ein anderes Leben machte. Es würde nichts mehr so sein wie früher.
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    Auf dem Weg zu meinem Mandanten nahm mich jetzt ein uniformierter Polizist in Empfang. Er war groß und hatte resolute Gesichtszüge. Mit diesem Wachmann war nicht zu spaßen; seine Statur und seine Ausstrahlung verrieten sofort, dass er genau wusste, wie er Menschen zur Räson bringen konnte. Ich folgte ihm zur Zelle meines Mandanten.
  


  
    Und da war sie. Die Zelle, in der das Monster saß. Einen kurzen Augenblick erfasste mich Unbehagen, denn in wenigen Sekunden würde ich hineingehen und dem leibhaftigen Monster gegenübersitzen. Alles, was ich von ihm aus der Presse wusste, ließ ihn überaus gefährlich erscheinen. Doch dann meldete sich mein Stolz zu Wort, der mir sagte, dass ich schließlich sein Anwalt sei. Und das sei ja schließlich eine echte Auszeichnung. Dieser Gedanke siegte über meine Zweifel und meine Unsicherheit.
  


  
    Die Tür zur Zelle wurde geöffnet und ich trat ohne zu zögern ein. In der rechten Hand hatte ich meine Aktentasche, in der linken einen Klappstuhl. Den hatte mir der Wachbeamte mitgegeben, falls ich mich beim Gespräch setzen wollte. Das fand ich seltsam. Vielleicht hatten sich andere Anwälte beschwert, weil sie nicht auf abgenutzten Zellenmöbeln sitzen wollten? Mir kam nicht in den Sinn, dass es vielleicht einfach nur keine Stühle in der Zelle gab. Um keine unnötige Diskussion mit dem Wachmann zu führen, nahm ich den Stuhl mit.
  


  
    Hinter mir fiel die schwere Zellentür ins Schloss. Der Polizist verriegelte die Tür mehrfach. Von da an war ich mit meinem Mandanten allein.
  


  
    Ich blickte mich in der Zelle um. Sie war ungefähr zehn Quadratmeter groß, rechteckig und durchgehend weiß gefliest. Auch die Decke hatte Fliesen. An der rechten Wand neben 
     der Zellentür war ein Stehklo aus Aluminium, wie man es aus Urlauben im Süden kennt. In der anderen Ecke befand sich eine an der Wand befestigte Pritsche. Sonst war in dem Raum nichts - gut, dass ich einen Stuhl dabei hatte. Mein Mandant war wohl in eine Art Ausnüchterungszelle eingesperrt worden. Später sagte mir ein Polizist, dass sie das immer so machen bei frisch Festgenommenen, denen erhebliche Straftaten vorgeworfen werden. Schließlich weiß man nie, wie diese Menschen reagieren. Manche versuchen, sich das Leben zu nehmen, andere wiederum machen sich vor Angst über die Entdeckung und deren Folgen in die Hose. In beiden Fällen verursacht das eine Verunreinigung. Deshalb bringe man in dieser Dienststelle Täter, bei denen ein solcher »Verunreinigungsverdacht« besteht, lieber in eine Zelle, die man leichter reinigen kann als herkömmliche Zellen. Zur Not auch mal mit einem Dampfstrahler, der das Blut etwaiger Selbstmordversuche am besten beseitigen kann.
  


  
    Offenbar bestand nach Ansicht der Polizisten auch bei diesem Inhaftierten die Gefahr einer »Verunreinigung«, eventuell durch Selbstmord. Manche Blicke, die ich auf dem Polizeirevier bemerkte, ließen in mir die Vermutung aufkommen, dass dem einen oder anderen Beamten die Erfüllung dieser Erwartung keineswegs unrecht gewesen wäre.
  


  
    

  


  
    Und mein Mandant? Auf der Pritsche saß er, ein etwa 65-jähriger, fast winziger Mann. Ich habe ihn in diesem Augenblick auf etwa 1,60 Meter geschätzt. Später sollte ich in der Akte lesen, dass er 1,64 Meter maß. Er wog vielleicht 50 Kilo, großzügig geschätzt. An seinem schmächtigen Körper hing ein verdreckter Arbeitsoverall, wie er von Landwirten getragen wird. Seine Füße steckten in abgewetzten, schwarzen Gummistiefeln. Das Haar war wirr und sein Gesicht unrasiert. Die dürren Finger mit ungeschnittenen Nägeln, unter denen Dreck zu 
     sehen war, komplettierten seine ungepflegte Erscheinung. Erst jetzt fiel mir der beißende Geruch auf, der die Zelle erfüllte. Es roch nicht nur nach Gülle, es stank zum Himmel. Ich empfand Ekel, zumal mir das ihm vorgeworfene Delikt in den Sinn kam. Mein Bauchgefühl meldete sich in diesem Augenblick wieder und empfahl mir, einfach wieder ins Büro zu gehen und alles zu vergessen. Doch auch an dieser Stelle hörte ich nicht auf meinen Bauch, sondern gab weiter der Stimme nach, die mir einen gewaltigen Vorteil aus der Verteidigung des Kinderschänders in Aussicht stellte. Der zukünftige große Anwalt ein Schwächling? Niemals!
  


  
    

  


  
    Mein Mandant musterte mich mit kleinen, stechenden Augen, während ich mich vorstellte. Er wendete den Blick erst von mir ab, als ich ihn nochmals mit dem Tatvorwurf konfrontierte und viel zu höflich bat, mir seine Sicht der Dinge zu erläutern. Eine kleine Pause entstand. Er hob seinen zerzausten Kopf und sah mich zum ersten Mal direkt an. Mir wurde kalt auf meinem Klappstuhl, aber ich bewahrte Haltung. Wozu war ich denn in den USA auf eine Schauspielschule gegangen, wenn nicht dafür, in solchen Situationen meine Mimik und Gestik nicht entgleisen zu lassen.
  


  
    »Was ist denn nun passiert, aus Ihrer Sicht?«, hakte ich noch einmal nach.
  


  
    »Es waren nicht so viele, vielleicht zwei oder drei. Aber niemals einhundertsiebenundvierzig«, sagte er mit dünner Stimme. Eine Stimme, die so gar nicht zu einem Monster passte. Dann fuhr er monoton fort: »Und die Kinder haben es so gewollt.«
  


  
    Mir wurde wieder übel, es würgte mich regelrecht. Das schlug doch dem Fass den Boden aus. Wie konnte er nur so etwas behaupten! Dachte er von mir, ich würde akzeptieren, dass er so einen respektlosen Schwachsinn auch öffentlich erzählt, etwa noch dazu in einem Gerichtssaal?
  


  
    »Sind Sie eigentlich noch bei Trost? Solche Aussagen sind nicht nur Hohn und Spott für die Opfer, sie sind frech und dumm zugleich«, platzte es aus mir heraus.
  


  
    Mein Mandant zuckte mit keiner Wimper, starrte mich nur regungslos an. Ich dagegen wollte nur raus, einfach weg und den ganzen Schlamassel vergessen. Aber ich riss mich zusammen. »Wenn Sie so was noch einmal sagen, dann können Sie sich einen neuen Anwalt suchen. Ist das klar?«
  


  
    Er nickte ruhig und ernst.
  


  
    »Erzählen Sie weiter«, herrschte ich ihn an, »sonst werden wir hier nie fertig. Ich muss ja auch noch eine mündliche Haftprüfung beantragen, sonst kommen Sie hier ja nie raus.«
  


  
    

  


  
    Nun erzählte mein Mandant die schrecklichen Details seiner Taten, wobei er dabei blieb, dass es viel weniger Opfer seien, als man ihm vorwerfen würde. Obwohl ich ihm nicht glaubte, ließ ich ihn gewähren, um seinen Redefluss nicht zu unterbrechen. Und so beschrieb er all die unfassbaren Details, aber nur für die Delikte, für die er sich offensichtlich verantworten wollte. Alle anderen Vorwürfe stritt er ab. Erstaunlich war dabei die Art, wie er erzählte. Seine Berichte waren frei von jeder Gefühlsregung. Sie klangen wie die Erzählung eines Dritten, der in aller Sachlichkeit einen Bericht für eine Gerichtsakte formuliert. Keine Emotionen, kein Bedauern oder gar Reue, aber auch keine Rechtfertigung. Man konnte aus seinen Erzählungen nicht heraushören, warum er diese Taten vollbracht und welche Empfindungen er selbst dabei gehabt hatte. Mir war das in diesem Augenblick recht; ich wollte das nicht hören und war bemüht, zu diesen schrecklichen Taten wenigstens ein bisschen innerliche Distanz zu halten, um das alles ertragen zu können.
  


  
    Das Gespräch endete damit, dass ich ihn eine Honorarvereinbarung unterschreiben ließ. Ein Vordruck, bei dem nur noch 
     Name, Delikt und Honorarsumme eingetragen werden mussten. Ich forderte ein exorbitant hohes Honorar. Er akzeptierte den Betrag ohne zu zögern.
  


  
    Ich rief den Wachmann, durchquerte die Schleuse zurück in Richtung Freiheit und fuhr zurück in die Kanzlei. Dort musste ich den Antrag auf eine mündliche Haftprüfung vorbereiten, um vor einem Richter zu begründen, warum mein Mandant aus der Untersuchungshaft entlassen werden sollte. Ich war fest entschlossen, das auch wirklich zu erreichen.
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    In der Kanzlei wurde ich schon von allen erwartet, den Partnern und den angestellten Anwälten. Angestellter Anwalt in einer Kanzlei - das klingt gut, aber in Wirklichkeit ist es eine stark beschönigende Bezeichnung eines Abhängigkeitsverhältnisses. Nicht umsonst kursiert in Anwaltskanzleien ein Witz, bei dem gefragt wird, warum ein angestellter Anwalt im Grunde unkündbar sei: Sklaven, so die Pointe dieses Witzes, würden verkauft, nicht gekündigt. Immer, wenn ein Partner einem neuen Anwalt diesen Witz erzählte, lachten alle pflichtschuldigst mit, obwohl sie den Witz schon dutzende Male gehört hatten.
  


  
    Neben den Partnern wartete also eine Menge dieser »Sklaven« gespannt auf meinen Bericht. Als Letzter kam der namensgebende Partner, also der Anwalt, nach dem die ganze Kanzlei benannt ist, in den Besprechungsraum, in dem sich alle versammelt hatten. Ein namensgebender Partner ist in einer Kanzlei eine Art Halbgott, der über allem und allen steht. Und das unabhängig von seinen tatsächlichen Leistungen für die Kanzlei. Dieser namensgebende Partner aber war auch ein erstklassiger Anwalt, der dank seines wachen Verstandes Sachverhalte schneller und präziser einschätzen konnte als die übrigen Anwälte der Kanzlei. Er war das »Leittier« der Kanzlei. Was er sagte, galt intern mehr als jedes Gesetz.
  


  
    Schlagartig verstummten die Gespräche.
  


  
    Der namensgebende Partner setzte sich, nippte an seinem Kaffee und richtete den Blick auf mich. »Nun, Herr Kollege, bitte erzählen Sie von Ihrem heutigen Mandat. Wir sind alle sehr gespannt.«
  


  
    Ich erhob mich von meinem Platz und fasste alles in wenigen Sätzen zusammen. Am Ende erwähnte ich noch die Honorarvereinbarung. 
     Alle warteten, bis der namensgebende Partner etwas sagte, doch der blieb stumm. Er schien sichtlich getroffen von den geschilderten Straftaten. Ein anderer Partner der Kanzlei äußerte wegen der Schwere der Straftaten meines Mandanten seine Bedenken. Ich rechnete fest mit einer Moralpredigt und stellte mich innerlich darauf ein, dass mein Mandat und dessen Fortführung nun zur Diskussion gestellt würden. Doch der Partneranwalt fuhr fort. Er stellte das Honorar in den Mittelpunkt seiner Betrachtung und schloss mit den Worten, dass das äußerst hohe Honorar eine gerechte Belohnung für den anstrengenden Fall sei. Danach klopfte er mit den Knöcheln auf die Tischplatte als Zeichen des Applauses und der Anerkennung. Alle anderen Partner und die angestellten Anwälte stimmten ein. In diesem Moment war ich erleichtert, ja, richtig stolz. Da hob der namensgebende Partner die Hand. Alle verstummten.
  


  
    »Eine Einschränkung habe ich«, sagte er ruhig. »Sie machen nur weiter, wenn das volle Honorar als Vorschuss bezahlt wird. Geben Sie Ihrem Mandanten dafür zehn Tage Zeit; die wird er brauchen.«
  


  
    Alle wussten, dass mein Mandant viele Ländereien besaß und genügend Geld hatte. Es ging also nicht darum, ob er die horrende Summe bezahlen konnte, sondern nur darum, ob er wollte. Im Gegensatz zu vielen Menschen, die sich eine gute anwaltliche Unterstützung nicht leisten und deshalb ihr Recht nicht geltend machen können und somit ihre Gerechtigkeit nicht bekommen, konnte mein Mandant, der sich großes Unrecht hatte zu Schulden kommen lassen, mit seinem vielen Geld eine erstklassige Verteidigung kaufen. In diesem Moment erkannte ich, dass die Gerechtigkeit dem schnöden Mammon gewichen war: Wer bezahlen kann, kann erstklassig verteidigt, ihm kann zu »seinem« Recht verholfen werden. Ich konnte mich nicht erinnern, so etwas auch im Studium gehört zu haben. 
     Dort hieß es im Gegenteil, dass alle Menschen vor dem Gesetz gleich seien. Dass diese Gleichheit nur für Menschen gilt, die Geld haben, während Menschen ohne Geld kaum Chancen auf Gerechtigkeit haben, davon habe ich im Studium nie gehört oder gelesen.
  


  
    Gerechtigkeit war in der Rechtspraxis also zu einer Frage des Geldes geworden. Anscheinend entscheidet allein das Honorar über das Mandat. Der alte Spruch »Judex non calculat« (Gerechtigkeit kann man nicht berechnen) bekam eine völlig neue Bedeutung. Offenbar war Gerechtigkeit sehr wohl berechenbar. Sie wurde vielmehr sogar käuflich. Aber war das nicht normal? Ich tröstete mich damit, dass wohl heute alles käuflich sei. Dabei bemerkte ich nicht, dass ich meine Werte, namentlich die Gerechtigkeit, schon wieder verraten hatte. Der Gerechtigkeit wollte ich dienen, dem Geld war ich nun ergeben. Und ist Geld nicht auch in vielen anderen Bereichen die Größe, die über alles entscheidet? Geld gebiert und Geld vernichtet Existenzen. Auf Gerechtigkeit kommt es offensichtlich niemandem mehr an; den meisten geht es um Beträge, nicht um Werte. Arbeitsplätze, Mieten, Privatschulen - alles eine Frage des Geldes, oder besser: des richtigen Betrags. Mit diesen Gedanken verdrängte ich mein Ideal der Gerechtigkeit, oder besser: Ich verkaufte es.
  


  
    

  


  
    Nachdem die Besprechung beendet war, ging ich in mein Büro und formulierte die Haftbeschwerde. Noch am gleichen Tag ging der Schriftsatz bei Gericht ein. Der Termin zur Anhörung wurde auf den übernächsten Tag festgelegt.
  


  
    Den Rest des Tages widmete ich mich meinen anderen Fällen, die auf dem Schreibtisch schon auf mich warteten. Wie jeden Tag ging ich spätabends nach Hause, und nach außen schien es ein Arbeitstag wie jeder andere gewesen zu sein.
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    Der nächste Tag begann wie üblich. Ich saß um 8 Uhr an meinem Schreibtisch und bearbeitete die Akten von verschiedenen Fällen. In Gedanken war ich jedoch bereits bei der Haftprüfung, die am folgenden Tag stattfinden sollte. Ich war fest entschlossen, meinen Mandanten aus der Haft zu holen. Diesen Erfolg wollte ich mir unbedingt ans Revers heften, an Gerechtigkeit verschwendete ich keinen Gedanken mehr. Mein Mandant würde dann seine Honorarrechnung bezahlen, und dieser Umsatz wäre das beste Argument auf dem Weg, Partner zu werden.
  


  
    Schließlich machte ich mich an die Vorbereitung der Haftprüfung. Als meine Strategie stand, wollte ich meine Argumentationen mit einem Kollegen durchsprechen, um auf Nummer sicher zu gehen. Ich ging zum erfahrensten Strafrechtler der Kanzlei. Er war 60 Jahre alt und Kettenraucher. Jeden Tag rauchte er vier bis fünf Schachteln Zigaretten, und seinem Zigarettenkonsum entsprechend war die Luft in seinem Büro. Dicke Rauchschwaden waberten durch den Raum und auf den Büchern hatten sich Nikotinreste abgelagert. Sein Zimmer zu betreten kostete also Überwindung, doch er war ein brillanter Strafrechtler. Außerdem war er so etwas wie mein Lehrer geworden, weil er mir in der ersten Zeit alle Fragen geduldig beantwortet und immer ein offenes Ohr für mich gehabt hatte. Und er hatte ein großes Herz.
  


  
    Als ich das Büro betrat, saß er wie üblich in einem dunklen, ein bisschen zu großen Anzug an seinem Schreibtisch und diktierte einen Schriftsatz. Der Aschenbecher war randvoll, in seiner Hand qualmte eine Zigarette. Auch wenn man ihm den genialen Anwalt nicht ansah: Wenn er sprach und seine messerscharfen Ausführungen darlegte, seinen überragenden Intellekt 
     in einen Fall einbrachte oder auch einfach nur die richtigen Fragen stellte, war jedem klar, dass man es mit einem Meister des Anwaltsfachs zu tun hatte. Wer wahre Werte und echtes Können finden will, muss hinter die Fassade blicken können. Als ich dem Kollegen meine Argumentation schilderte und die Grundlagen meiner Strategie erläuterte, kam keinerlei Feedback. Das war ungewöhnlich, denn das Streitgespräch zwischen Anwälten gehört in jeder Kanzlei zum Alltag; unter Kollegen werden die unterschiedlichsten Positionen vertreten und Argumente ausgetauscht, sodass ein Fall aus allen Blickwinkeln beleuchtet und die Strategie auf mögliche Schwachstellen untersucht werden kann. Besonders in diesem Fall war ich überzeugt, mich gegen viele Gegenargumente wehren zu müssen. Doch da kam erstaunlicherweise nichts. Der Kollege blieb stumm und schaute aus seinem Bürofenster. Auch als ich mit meinen Ausführungen fertig war, herrschte Schweigen im Raum.
  


  
    »Entschuldigung«, fragte ich vorsichtig nach, »aber was halten Sie denn nun von meinen Argumenten und der Strategie?« Er zog an seiner Zigarette und sagte dann die Worte, deren Wucht mich erst viel später treffen sollte. »Den Weg müssen Sie schon allein gehen. Sie haben ihn eingeschlagen, es ist ganz allein Ihre Entscheidung gewesen. Auch ich habe solche Entscheidungen getroffen und alle Konsequenzen allein tragen müssen. Machen Sie das Beste daraus, aber vergessen Sie nicht, die Augen offenzuhalten.«
  


  
    Ich verstand nicht, was er meinte. Mein erster Gedanke war, dass er sich nicht festlegen wollte, um eine falsche Antwort zu vermeiden. Mein zweiter, dass er vielleicht neidisch war, weil er den Fall selbst gern gehabt hätte. Erst später erkannte ich, wie dumm diese beiden Annahmen waren. Daran, dass er den Fall abgelehnt hatte und dann erst ich damit beauftragt wurde, habe ich keinen Gedanken verschwendet. Doch in 
     Wirklichkeit war es so gewesen. Hätte ich das in Erwägung gezogen, dann wäre mir vielleicht auch klar geworden, dass ich nur deshalb keine Antwort bekommen habe, weil ich ihn enttäuscht hatte - weil ich mich in seinen Augen gegen die Gerechtigkeit entschieden hatte.
  


  
    Das Gespräch endete mit Höflichkeitsfloskeln. Es war das erste und einzige Mal, dass ich mich vergeblich an diesen Kollegen wandte, dessen Urteil mir sehr viel bedeutete.
  


  
    

  


  
    Am Ende des Tages ging ich früher nach Hause, um mich für die kommende Anhörung vor dem Haftrichter auszuschlafen. Leider habe ich die ganze Nacht kein Auge zu getan. Als am nächsten Morgen der Wecker klingelte, fühlte ich mich wie gerädert. Auch eine kalte Dusche half nichts, und außer einer Tasse Kaffee konnte ich nichts zu mir nehmen.
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    Die Haftprüfung fand in den Räumen des Amtsgerichts statt. Zum ersten Mal, seit ich den Fall übernommen hatte, war ich nervös. Vor Aufregung hatte ich keinen Bissen hinuntergebracht und war zu früh im Amtsgericht. Immer wieder ging mir nur ein Gedanke durch den Kopf: Würde ich es schaffen, mit meinen Argumenten meinen Mandanten aus der Untersuchungshaft zu holen? Ein Gefühl der Unsicherheit beschlich mich, das ich unbedingt in den Griff bekommen musste. Sonst würde ich meine Argumente nicht mit der notwendigen Überzeugungskraft vorbringen können. Ich musste wieder so bedingungslos an mich glauben, wie ich das die ganze Zeit zuvor getan hatte. Nur dann hatte ich eine Chance. Ich schwitzte. Woher kam die Unsicherheit so plötzlich? Ich hatte mich gut vorbereitet, und meine Strategie saß. War es der Verrat an der Gerechtigkeit, der sich bemerkbar machte? »Nein, das ist doch wirklich absurd«, redete ich mir ein, »es ist ein großer Fall, da ist es ganz normal, dass man nervös wird.« Meine ganze Konzentration galt fortan der Rückgewinnung meiner Selbstsicherheit. Mein Blick fiel auf die große Wanduhr, die im Gerichtsgebäude hing. Ich hatte noch zwei Minuten, dann würde es losgehen. Ich musste zu mir finden. Andernfalls wäre ich ein Verlierer, und das wollte ich auf keinen Fall sein. Soviel war sicher.
  


  
    

  


  
    Als sich die Tür öffnete und mein Mandant hereingeführt wurde, war ich noch immer nicht der Alte. Mir musste dringend etwas einfallen. Der Staatsanwalt saß bereits an seinem Platz. Er las noch in einem Fachbuch und beachtete mich nicht. So konzentrierte ich mich, so gut ich konnte, und versuchte mich zu sammeln. Nun betrat der Haftrichter den Raum und 
     nickte dem Staatsanwalt zu. Alle Anwesenden erhoben sich von den Plätzen und warteten auf das Signal des Haftrichters, sich wieder setzen zu dürfen.
  


  
    Diese Respektsbekundung des Aufstehens ist ein Relikt aus vergangenen Zeiten. Erstaunlicherweise hat es sich auch in Zeiten gehalten, in denen Anwälte in Turnschuhen auf Richter in Jeans treffen - natürlich unter der Robe versteckt, denn Richter wie Anwälte tragen bei Verhandlungen ihre schwarzen Roben.
  


  
    Alle setzten sich wieder. Der Richter stellte wie üblich die Anwesenheit der Beteiligten fest. Dabei blieb sein Blick stets in der Akte haften. Er vermied es, meinen Mandanten direkt anzusehen. Als nächstes kamen die weiteren Formalien zur Sprache, die Grundlage für die Verhaftung und für den Haftprüfungstermin waren. Die Ermittlungsergebnisse wurden verlesen, der Staatsanwalt ergänzte noch irgendeine Kleinigkeit. Ich hörte dem Ganzen nur mit einem Ohr zu, denn ich kannte die Akte, zumindest die Teile, die ich einsehen durfte, die sogenannten privilegierten Aktenteile. Diese Bezeichnung klingt ironisch, wenn man bedenkt, dass man dieser Akte nur eine Auswahl von Informationen entnehmen kann. Staatsanwalt und Richter kannten dagegen die ganze Akte. Gegenüber den Beschuldigten und ihren Anwälten wird dieses offensichtliche Ungleichgewicht im Verfahren damit begründet, dass die Herausgabe der ganzen Akte die weiteren Ermittlungen gefährden könnte. Offensichtlich fürchtet man, dass sich Anwälte und ihre Mandanten nach dem Aktenstudium Gedanken machen, wie sie belastende Beweise beseitigen könnten. Dieser pauschale Vorwurf hat mich schon im Studium maßlos geärgert und ich habe mit meinem Professor intensive Diskussionen zu dem Thema geführt. Sie endeten regelmäßig an dem Punkt, wo ich ihn fragte, warum nur Anwälte und nicht die Ermittlungsbehörden unter diesen Pauschalverdacht gestellt werden.
  


  
    Der Haftrichter hob den Kopf. »Nun, Herr Rechtsanwalt, wie Sie wissen, muss Ihr Mandant nichts sagen, wenn er nicht möchte. Wie wollen Sie das denn halten?«
  


  
    Es war deutlich zu erkennen, dass er mit Schweigen rechnete und danach einfach die Untersuchungshaft weiter anordnen wollte.
  


  
    »Herr Vorsitzender«, sprach ich mit ruhiger Stimme und nannte den Haftrichter bei seiner korrekten Verfahrensbezeichnung, »wir werden uns äußern. Denn wir haben nichts zu verbergen.« Ein verwirrter Blick des Richters und ein ungläubiger Blick des Staatsanwalts trafen mich. Es war schnell zu erkennen, dass sie mit dieser Taktik nicht gerechnet hatten.
  


  
    Im Falle meines Mandanten konnte eine weitere Untersuchungshaft leicht mit Verdunklungsgefahr begründet werden. Von Verdunklungsgefahr sprechen Juristen dann, wenn zu befürchten steht, dass ein Beschuldigter seine Freiheit dazu nutzen könnte, Beweise zu vernichten. Für meinen Mandanten hätte Schweigen also Haft geheißen, denn er hätte dann keine seiner Taten zugegeben und man hätte ihm unterstellt, er würde auf die Kinder Einfluss nehmen wollen, damit sie nicht gegen ihn aussagten. Eine weitere Untersuchungshaft hätte auch mit Wiederholungsgefahr begründet werden können. Oder mit Fluchtgefahr; der Beschuldigte könnte sich ins Ausland absetzen und so der Strafverfolgung entgehen. Ob es in der heutigen globalisierten Welt überhaupt noch ein Ausland im Sinne einer Möglichkeit zur Entziehung vor Strafe gibt, ist ein anderer Punkt. In der EU kann man sicher keine erfolgreiche Flucht unternehmen, und in die USA kann man ja auch nicht einfach so einreisen. Ein weiteres Argument in diesem Zusammenhang fällt außerdem immer wieder: Es sei die Höhe der zu erwartenden Haftstrafe, die den Beschuldigten dazu bringe, fliehen zu wollen. Im Umkehrschluss würde das bedeuten, dass fast jeder verurteilte Straftäter, der sich nicht in Untersuchungshaft 
     befindet, zu seinem Haftantritt erst »eingefangen« werden muss. Die Realität sieht aber anders aus. Die überwiegende Zahl der verurteilten Straftäter begibt sich ohne weitere Zwangsmaßnahmen zum Gefängnis, um die Strafe anzutreten. Im geltenden Recht ist diese unter Richtern und Staatsanwälten verbreitete Auffassung zur Fluchtgefahr nicht wirklich zu finden, und die vielen Lehrbücher sehen dieses Argument als nicht ausreichend für eine Haftanordnung an. Ein erfolgreiches Rechtsmittel dagegen existiert nur theoretisch. Somit ist eine Haftprüfung immer ein sehr großes Risiko, denn der Beschuldigte ist dem Urteil des Haftrichters ausgeliefert. Tragisch ist das, wenn beispielsweise durch einen Ermittlungsfehler ein zu unrecht Beschuldigter in Untersuchungshaft verbleiben muss. Aber so ist die derzeitige Realität vor deutschen Gerichten.
  


  
    

  


  
    Haftrichter und Staatsanwalt sahen mich aufmerksam an, und nun kam auch mein Selbstbewusstsein zurück - gerade noch rechtzeitig. Die Wirkung meiner Argumente konnte ich nicht genau vorhersagen, denn es war ja meine erste Haftprüfung und auch die erste Verhandlung vor diesem Richter überhaupt. Während meiner Zeit in einer amerikanischen Anwaltskanzlei hat man mir in solchen Situationen den Leitspruch mitgegeben: »Don’t hesitate! Attack and fight for yourself!« (Zögere nicht, greif an und kämpfe für dich selbst.) Und genau das tat ich.
  


  
    Das Gesicht des Staatsanwalts verfinsterte sich mit jedem meiner Worte. Er legte seine Stirn in tiefe Zornesfalten und umklammerte seinen Kugelschreiber wie ein Schwert, während ich dem Gericht die Ermittlungsprobleme aus meiner Sicht darlegte. Meine Ausführungen basierten auf den Erkenntnissen der Aussagepsychologie, die Zeugenaussagen vor Gericht auf deren Wahrheitsgehalt und die Glaubwürdigkeit des Zeugen selbst zum Thema hat. In Verfahren des sexuellen Missbrauchs von Kindern kam diese Methode besonders häufig zum Einsatz, 
     denn es gab Erkenntnisse, dass Aussagen von Kindern gerade in Missbrauchsfragen nicht immer widerspruchslos geglaubt werden können.
  


  
    Ich zweifelte also allen Ernstes die Glaubwürdigkeit der Kinder an, obwohl mir mein Mandant zwei Fälle gestanden hatte. Ich habe mich in diesem Augenblick nicht hinterfragt, ich wollte gewinnen, sonst nichts. Und schließlich sollte ein Verdächtiger so lange frei sein dürfen, bis die Taten zweifelsfrei bewiesen werden können. Wenn die Staatsanwaltschaft nachlässig ermittelt und ohne Glaubwürdigkeitsgutachten eine Inhaftierung anstrebt, dann darf das nicht zulasten meines Mandanten gehen. Zugegeben - diese sehr amerikanische Sicht der Dinge ist in unserem Land nicht weit verbreitet. Aber die Unschuldsvermutung steht auch bei uns im Gesetz. Hieb- und stichfeste Beweise gegen meinen Mandanten gab es nicht. Das wusste der Staatsanwalt und natürlich auch der Haftrichter.
  


  
    

  


  
    Schließlich sagte der Haftrichter betont ruhig: »Sie möchten also auf die gute alte Unschuldsvermutung hinaus. Schön, das ist sicher bei der Beweislage nicht abwegig, aber ich habe eine Verantwortung. Eine Verantwortung, dass so etwas nicht mehr passiert. Und deshalb möchte ich Ihren Mandanten lieber in Haft sehen!«
  


  
    Das war meine Chance. »Herr Vorsitzender, auch ich sehe diese Verantwortung«, antwortete ich genauso ruhig, »aber wir sollten auch den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit nicht so stiefmütterlich behandeln.«
  


  
    Dieser Grundsatz besagt, dass Haft immer nur das letzte Mittel sein darf. Gibt es andere Möglichkeiten, den gleichen Effekt zu erzielen, dann mussten diese angewendet werden.
  


  
    Dann fuhr ich fort: »Wie Sie wissen, wohnt mein Mandant in einem kleinen, abgelegenen Dorf mit weniger als vierhundert Einwohnern. Er ist also fast isoliert. Wenn man nun in den örtlichen 
     Tageszeitungen und in den Gemeindenachrichten eine Mitteilung veröffentlicht, die den Verdacht beschreibt und allen Eltern den Rat gibt, bis zu einer Gerichtsverhandlung ihre Kinder nicht mehr in die Nähe des Hofs des Beschuldigten zu lassen, ihm gleichzeitig die Fahrerlaubnis mit Ausnahme des Führens landwirtschaftlicher Nutzfahrzeuge entzieht, dann könnte, ja, müsste mein Mandant auf freien Fuß kommen. Selbstverständlich übernimmt er alle anfallenden Kosten.« Der Haftrichter dachte nach, der Staatsanwalt schüttelte den Kopf und sagte nur, dass das nicht gehe. Argumente hatte er keine.
  


  
    »Geben Sie mir bitte einige Minuten«, murmelte der Richter,
  


  
    »ich muss mir meine Gedanken dazu machen.«
  


  
    Er stand auf und ging aus dem Saal.
  


  
    

  


  
    Als er nach 40 Minuten zurückkam, sagte er an meinen Mandanten gewandt: »Also, ich habe gerade die schwerste Entscheidung meines Lebens getroffen. Noch nie musste ich das Freiheitsrecht gegen meine schlimmsten Befürchtungen abwägen. Ich habe mich für unser Gesetz und gegen die Angst entschieden. Ich lasse Sie frei, aber erst ab dem Tag, an dem die Annoncen tatsächlich veröffentlicht werden. Die ausführliche Begründung können Sie schriftlich haben, wenn Sie darauf bestehen.«
  


  
    Der Staatsanwalt knurrte etwas von »unverantwortlich« und »enttäuscht«, verzichtete aber dennoch auf ein Rechtsmittel. Gemeinsam formulierten wir noch schnell den Text der Annonce, dann war die Sache beendet.
  


  
    Ich fuhr zurück in die Kanzlei, um ausführlichen Bericht zu erstatten. Ein neuer Stern war aufgegangen. Er leuchtete hell und es war mein Stern. Die Journalisten der Presse berichteten ausführlich auf den Titelseiten vom Verfahren. Dass sie meinen Namen nicht mehr mit Gerechtigkeit in Verbindung brachten, 
     störte mich nicht. Ich hatte gewonnen und das allein war mir wichtig.
  


  
    Ich freute mich auf die Hauptverhandlung, in der dann abschließend über die tatsächliche Schuld meines Mandanten entschieden würde. Aber das sollte noch eine Weile dauern.
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    Für die Kanzlei und mich lief alles blendend und ich genoss hohes Ansehen bei den Partnern. Der Fall erregte Aufsehen, und in der Folge wurde die Kanzlei mit Anfragen und Mandaten geradezu überschwemmt.
  


  
    Vor allem dank vieler zahlungskräftiger Mandanten, die sich erhofften, mit besonders ausgebuffter anwaltlicher Hilfe einer verdienten Strafe zu entgehen oder noch einmal glimpflich davonzukommen, florierte die Kanzlei. Und auch ich bekam einen Teil des Kuchens ab, fuhr einen Sportwagen und genoss die vielen Partys, auf denen ich ein willkommener Gast war. Der Erfolg blendete mich. Gerechtigkeit? Das war nur ein Wort. Gab und gibt es nicht genug Beispiele, dass es völlig in Ordnung zu sein scheint, wirtschaftlichen Vorteilen absolute Priorität einzuräumen? In manchen Ländern - auch in Europa - führt das sogar so weit, dass mächtige Politiker sich Gesetze quasi maßschneidern lassen und so Absolution für ihr im Grunde unmoralisches und ungerechtes Verhalten erreichen. Wie kann das sein? Obwohl eigentlich das Urteil über Menschen eines der wichtigsten Elemente der Gerechtigkeit ist, scheint eine vernünftige Abwägung tatsächlich nicht mehr stattzufinden. Hintergründe zum Menschen und seinen Taten werden oft völlig ausgeblendet; man spricht nicht oder nur hinter vorgehaltener Hand darüber. Es entsteht der Eindruck, dass nur noch zählt, was man hat, oder ob man irgendwie bekannt ist. Oder wie ist es sonst zu erklären, dass ein Kinderschänderanwalt ein beliebter Partygast ist? Auch wenn der Anwalt die Straftat seines Mandanten selbst nicht begeht, kann und sollte man hinterfragen, was er da genau macht. Eine Glorifizierung allein deshalb, weil ihm die Verteidigerrolle Medienpräsenz einräumt, ist unangemessen. Ich hatte dafür keine 
     Erklärung und habe sie auch nicht gesucht. Ich nahm einfach mit, was die Gesellschaft mir bot.
  


  
    

  


  
    Fast sehnsüchtig wartete ich auf die Ermittlungsakten zum Fall des Kinderschänders. Akteneinsicht ist in unserem Rechtssystem wohl die wichtigste Quelle bei der Strafverteidigung. Über die Akteneinsicht erfährt der Strafverteidiger, was tatsächlich Gegenstand der Ermittlungen ist und später auch der der Anklage sein wird. So erlangt er eine Art Waffengleichheit mit seinen Gegnern, den Ermittlungsbehörden. Er weiß dann auch, was sie wissen. Der einzige Wermutstropfen bei der Akteneinsicht ist, dass sie erst nach Abschluss der Ermittlungen gewährt wird. Das soll sicherstellen, dass Polizei und Staatsanwaltschaft frei von Einwirkungen Dritter Informationen sammeln können. Erfahrene Strafverteidiger raten deshalb ihren Mandanten immer, sich in Schweigen zu hüllen, bis sie die Ermittlungsakten kennen. Dieses Recht hat ein Beschuldigter in einem Strafverfahren, und sein Schweigen kann auch nicht gegen ihn verwendet werden. Bald darauf durfte ich die Akten einsehen. Es waren regelrechte Papierberge, die da angeliefert wurden. Sofort wurden sämtliche Akten in der Kanzlei kopiert, womit zwei Angestellte zwei ganze Arbeitstage beschäftigt waren.
  


  
    

  


  
    Die nun in meinem Zimmer liegenden Akten fraßen einen erheblichen Teil des designten Raums. Optisch hatte das Zimmer dadurch sehr gelitten, in der internen ideellen und finanziellen Bewertung der Anwälte dagegen deutlich gewonnen.
  


  
    Zwei Wochen lang blätterte ich nun in den Akten, machte Notizen, merkte wichtige Seiten ein und versank in den schrecklichen Details der vielen Aussagen. Ich las die Berichte der Kinder, wie sie die Taten erlebt hatten und wie sie sich schämten. Obwohl sie unschuldig waren, wie wohl nur Kinder unschuldig sein können, schämten sie sich. Auch die Aussagen 
     der Eltern kannte ich bald in allen Fällen beinahe auswendig. Obwohl ich versuchte, all das möglichst nüchtern zu betrachten und als normalen Strafrechtsfall zu sehen, konnte ich in dieser Zeit schlecht schlafen und wachte häufig auf. Einmal habe ich mich die ganze Nacht vor den Fernseher gesetzt und die unsinnigsten Sendungen angesehen, nur, um mich abzulenken von meinen quälenden Gedanken. Ich litt seelisch, doch ich leugnete meine Gewissensbisse und Zweifel, denn ich wollte kein Schwächling, sondern stark und erfolgreich sein. In manchen Momenten, in denen ich mit mir allein war, schämte ich mich genauso wie die Kinder. Eine Möglichkeit, außerhalb der Kanzlei über den Fall zu sprechen, hatte ich nicht. Zum einen verbot das die anwaltliche Schweigepflicht, zum anderen war ich Single und kehrte jeden Abend in eine leere Wohnung heim. So kam zur Scham Einsamkeit hinzu. Eine schreckliche Kombination. Ich arbeitete wie besessen, verbiss mich regelrecht in meine Fälle und betäubte damit das Gefühl, zur falschen Zeit am falschen Ort zu sein.
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    Schließlich war es soweit. Die Hauptverhandlung stand an, bei der über meinen Mandanten, den Kinderschänder, oder besser über seine Taten zu Gericht gesessen werden sollte. Verhandelt wurde vor dem Landgericht, das keine Beschränkung bei der Strafgewalt hat. In unserem Rechtssystem darf nicht jedes Gericht jede Strafe aussprechen. Ein Amtsrichter, der allein in einer Strafsache entscheidet, darf nur Haftstrafen bis maximal zwei Jahre aussprechen. Ist er aber der Auffassung, dass es einer höheren Strafe bedarf, muss er den Fall an ein Gericht abgeben, das eine höhere Strafe verhängen kann. Vor diesem Gericht wird dann erneut verhandelt.
  


  
    Am Ende dieser Strafgewalt steht die sogenannte große Strafkammer des Landgerichts. Dort entscheiden drei Berufsrichter und zwei Schöffen - das sind normale Bürger - über die Taten. Die Schöffen erinnern ein bisschen an amerikanische Geschworene, wobei Schöffen bei Weitem nicht so viel Entscheidungsmacht haben, sondern lediglich ihre Meinung bei der Urteilsfindung der Berufsrichter kundtun dürfen. Meist geht dieser Einfluss zulasten des Angeklagten, denn der »gesunde Menschenverstand« eines Normalbürgers weicht oft nicht unerheblich von der professionellen Einschätzung gesetzesgeübter Juristen ab. Das ist wohl der größte Unterschied zu den Geschworenen in amerikanischen Prozessen, deren Befugnisse aufgrund der vielen amerikanischen Gerichtsserien und Justizthriller wohl besser bekannt sind als die Funktion der hiesigen Schöffen. Amerikanische Geschworene, die zu zwölft über einen Fall beraten, fällen den Schuldspruch allein und verhängen somit das Urteil über den Täter. Sie haben echte Entscheidungsgewalt. In der deutschen Gerichtspraxis werden die Urteile von den Berufsrichtern geprägt, die zum einen wegen 
     ihrer Überzahl, vor allem aber wegen ihrer juristischen Fachkenntnis federführend sind. Schöffen sind meist eher privilegierte Prozessbeobachter als Richter, so kam es mir jedenfalls immer vor.
  


  
    Die große Strafkammer, die über meinen Mandanten entscheiden sollte, war mit drei Berufsrichtern und zwei Schöffen besetzt.
  


  
    Für einen Straftäter ist eine Verhandlung vor dieser großen Strafkammer die gefährlichste alle Strafverhandlungen: Erstens hat das Gericht keine Beschränkung in der Strafgewalt - das heißt, es kann den gesetzlichen Strafrahmen auch voll ausschöpfen -, und zweitens gibt es gegen Urteile der großen Strafkammer kein Rechtsmittel der Berufung. Der Angeklagte hat also keine Möglichkeit mehr, den tatsächlichen Sachverhalt durch eine höhere Instanz überprüfen zu lassen. Man kann gegen solche Urteile nur eine sogenannte Revision einlegen. Eine Revision prüft aber nur, ob das Gericht die Paragrafen richtig angewendet hat. Was tatsächlich passiert ist, wird nicht mehr geprüft. Das kann schnell brandgefährlich werden! Und genau vor einer solchen großen Strafkammer wurde der Fall nun verhandelt.
  


  
    

  


  
    Am Verhandlungstag musste ich ein größeres Auto mieten, um alle Akten mitnehmen zu können. Auf der etwa 50 Kilometer langen Strecke zum Landgericht dachte ich unentwegt über die Verteidigungsstrategie nach. Dabei machten mir zwei Aspekte zu schaffen, und ich war mir nicht sicher, ob ich mich trauen durfte, alle Punkte des Falles in der Verhandlung aufzugreifen. Richter reagieren oft allergisch, wenn man allzu offensiv verteidigt. Wenn man dagegen den Opfern eine Aussage ersparte, dann konnte man manchmal Strafmilderung für den Täter erreichen. Für den Tatvorwurf des sexuellen Missbrauchs von Kindern gilt das in besonderem Maß. Aber was ich in der Akte 
     gefunden hatte, erschien mir so wichtig, dass ich es würde nennen müssen.
  


  
    Einerseits ging es um das Motiv desjenigen, der meinen Mandanten angezeigt hatte. Nicht, dass es verwerflich wäre, eine solche Straftat anzuzeigen, es besteht vielmehr geradezu die Pflicht dazu. Aber der Zeitpunkt der Anzeige machte mich stutzig, denn ich hatte nach dem möglichen Beweggrund des Anzeigenerstatters geforscht und war dabei auf Erstaunliches gestoßen. Kurz vor der Strafanzeige hatte mein Mandant ein Kaufangebot für einen Teil seines großen Grundbesitzes abgelehnt. Es gab eine Investorengruppe, die ein Gewerbegebiet erschließen und ausbauen wollte, wofür sie ein Grundstücksteil von ihm brauchten. Doch mein Mandant verkaufte nicht und jagte die Investorengruppe, die bei ihm vorstellig geworden war, von seinem Hof. Kurz darauf ging die Strafanzeige gegen ihn ein - von einem Mitglied dieser Investorengruppe.
  


  
    Mein Mandant lebte in einem sehr kleinen Dorf, in dem jeder jeden kannte. Wie konnte es ganze 25 Jahre dauern, bis jemand merkte, was er trieb? Sollte hier der Weg frei gemacht werden für die geplante Großinvestition? Diese Vermutung lag für mich nahe. Aber konnte man das auch dem Anzeigenerstatter vor Gericht vorwerfen, ohne echten Beweis?
  


  
    Der zweite Punkt, der mich auf der Fahrt beschäftigte: Eines der Opfer war mittlerweile eine erwachsene Frau und Mutter einer Tochter. Diese Frau war eines der ersten Opfer meines Mandanten gewesen und lebte im gleichen Dorf. Es war nicht die juristische Frage, ob die Tat bereits verjährt war, die mich beschäftigte. Es war die Tatsache, dass die Tochter dieser Frau wiederum Opfer meines Mandanten geworden war - obwohl ihre Mutter aus eigener, leidvoller Erfahrung wusste, was auf dem Hof vor sich ging. Offensichtlich gab es hier einen großen Klärungsbedarf. Aber kann man das in einem solchen Prozess tatsächlich fragen?
  


  
    Je mehr ich darüber nachdachte, desto deutlicher meldete sich mein Gerechtigkeitsempfinden zurück und mir wurde klar, dass es zur Sprache gebracht werden musste. Schließlich war ich Anwalt, und in dieser Funktion habe ich der Wahrheitsfindung zu dienen, die zudem meinen Mandanten in ein anderes Licht zu rücken vermag, ohne ihm seine Schuld zu nehmen. Es hatte offensichtlich Menschen gegeben, die wussten, was passiert war, und dennoch geschwiegen hatten. Menschen, die viel Leid hätten verhindern können, wenn sie rechtzeitig eingeschritten wären. Sie hätten nur reden müssen. Umgekehrt gefragt: Was wäre passiert, wenn mein Mandant sein Land verkauft hätte? Hätte er dann weitermachen können wie bisher? Wut auf die Feigheit der Menschen und die Macht wirtschaftlicher Interessen stieg in mir hoch. Und am Ende war es genau diese Wut, die den Prozess entscheidend beeinflussen sollte.
  


  
    

  


  
    Ich stellte das Fahrzeug in einer Tiefgarage in der Nähe des Gerichts ab und ging mit zwei großen Rollenkoffern voller Akten zum Gerichtsgebäude. Es herrschte reger Andrang und schon der Vorraum des Gerichtssaals war voller Menschen. Als ich mit den laut ratternden Koffern ankam, richteten sich alle Blicke auf mich. Die Leute bildeten schweigend eine Gasse zur Eingangstür des Gerichtssaals.
  


  
    Hinter der schmucklosen, grauen Tür waren zehn Reihen mit Zuschauerplätzen, die bis auf den letzten Platz besetzt waren. Die erste Reihe war für Presse- und Medienvertreter reserviert, die mit Blöcken und Stiften bewaffnet gespannt auf den Beginn des Verfahrens warteten. Anders als ihre amerikanischen Pressekollegen mussten die hiesigen Journalisten mitschreiben oder - falls sie es konnten - ein Bild skizzieren. Kameras sind während des Prozesses tabu; das deutsche Recht duldet keine Aufzeichnung einer Gerichtsverhandlung. Es gilt die Maxime, dass im Gericht anwesend sein muss, wer die Verhandlung 
     miterleben will. In den USA dagegen ist es erlaubt, einen Prozess live im Fernsehen oder neuerdings auch im Internet zu übertragen. In Deutschland ist es lediglich erlaubt, davon zu erzählen oder darüber zu schreiben. Vor und nach einer Verhandlung darf jedoch gefilmt beziehungsweise fotografiert werden.
  


  
    In der Reihe hinter den Journalisten saßen die Angehörigen der Opfer, soweit sie sich den Prozess antun konnten. Die restlichen Plätze waren von Schaulustigen besetzt. Manche von ihnen hatten sich Getränke und kleine Snacks mitgebracht.
  


  
    Der Verhandlungsbereich vor den Sitzreihen maß etwa 100 Quadratmeter und war rechteckig. Auf der langen Seite, den Zuschauern gegenüber, thronte die Richterbank. Als wenn ihre Wirkung noch verstärkt werden müsste, stand sie auf einer hohen Stufe. Hinter der Richterbank hing ein großes Landeswappen an der Wand. Anklage und Verteidigung saßen sich an den kurzen Seiten des Verhandlungsbereichs gegenüber: auf der einen Seite die Staatsanwaltschaft als Anklagebehörde, auf der anderen Verteidigung und Angeklagter. Alle Fenster des Raums waren vergittert; offensichtlich sollte jeglicher Fluchtanreiz von vornherein ausgeschlossen werden.
  


  
    Genau in der Mitte zwischen Staatsanwaltschaft und Verteidigung stand ein Zeugentisch mit Stuhl. Dieser Zeugenplatz war zur Richterbank ausgerichtet. Anders als in amerikanischen Gerichtssälen mussten die Zeugen dem Richter die Wahrheit ins Gesicht sagen. In den USA saßen sie neben dem Richter und blickten auf Anklage, Verteidigung und natürlich auf die Geschworenen. Hier war alles auf die Richterbank konzentriert.
  


  
    

  


  
    Am Platz des Verteidigers angekommen, holte ich meine Utensilien aus der Tasche und legte den wichtigsten Ordner neben mich.
  


  
    Der ganze Saal wartete auf die Hauptperson. Der Angeklagte war noch nicht da. Noch acht Minuten bis zum Beginn der Verhandlung.
  


  
    Plötzliches Raunen und laute Ausrufe durchschnitten das monotone Gemurmel im Saal. Blitzlichter von Kameras erleuchteten den Raum, als Reporter die Gelegenheit nutzten, vor Verhandlungsbeginn die letzten Fotos zu schießen. Nun war klar: Der Angeklagte kam. Er trug einen alten, schwarzen Anzug. Seine Haare waren gekämmt und die Fingernägel geschnitten. Wer ihn wohl so herausgeputzt hatte? Gefasst und erstaunlich gelassen ging er zu seinem Platz. So selbstsicher hatte ich meinen Mandanten nicht erwartet. Noch bevor er sich setzte, dreht er seinen Kopf zu mir und sagte: »Nun liegt es an dir, lass mich nicht hängen.« Er duzte mich! Ich wollte ihn gerade zurechtweisen, als mir die in der Akte abgeheftete Rechnung ins Auge stach. Er hatte ein sehr hohes Honorar für seine Verteidigung bezahlt. Welch ungeheuerliche Kraft Geld doch hatte! Ich verscheuchte diesen Gedanken und blätterte geschäftig in einer der Akten.
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    Der vorsitzende Richter war ein hagerer Mann mit schütterem, grau meliertem Haar. Sein mächtiges Kinn dominierte die Gesichtszüge, seine wachen, dunklen Augen fielen deshalb erst auf den zweiten Blick auf. Eingefallene Wangen verliehen seinem Gesichtsausdruck eine besondere Strenge. Schmale, knochige Schultern stachen wie die Enden eines Kleiderbügels aus den Schultern seiner Robe. An seiner Seite saßen die zwei anderen Berufsrichter, die Beisitzer, ebenfalls in schwarzen Roben. Neben den Berufsrichtern hatten die Schöffinnen Platz genommen. Ihnen war ganz deutlich anzumerken, dass sie sich in dem ganzen Rummel nicht wohlfühlten.
  


  
    Der vorsitzende Richter eröffnete die Verhandlung und die Personalien der anwesenden Verfahrensbeteiligten wurden festgestellt. Danach bekam der Staatsanwalt das Wort erteilt, um die Anklageschrift zu verlesen.
  


  
    Der Staatsanwalt erhob sich und begann in aller Ausführlichkeit die Taten zu schildern, die man meinem Mandanten zur Last legte. Dabei ließ er kein Detail aus, wenn es nur annähernd zum Tatvorwurf passte. Da den Anklageschriften immer die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft zu Grunde liegen, fallen sie schon von Haus aus eine Spur zu drastisch aus. Aber was meinem Mandanten zur Last gelegt wurde, das war nicht mehr zu überbieten. Ich hörte weg, zumal ich die Akten schon kannte. Die Zuschauer, die Presse und auch die beiden Schöffinnen wurden mit jeder Silbe über die Taten meines Mandanten blasser. Der Staatsanwalt verlas alle 147 Tatvorwürfe. Er beschrieb, wie sich die 147 Taten auf die insgesamt 73 Opfer verteilten und was jedes einzelne von ihnen zu erleiden hatte. Er wusste sehr genau um den Trumpf der Anklageschrift, um die Möglichkeit, damit eine gegen den Angeklagten gerichtete 
     Stimmung zu schaffen. Als er zum Ende der Verlesung kam, konnte man den Hass aller Anwesenden auf meinen Mandanten so deutlich spüren, dass es mir besser erschien, eine Pause zu erzwingen. Dazu wandte ich einen der ältesten Anwaltstricks an: den Toilettengang.
  


  
    

  


  
    Als ich nach etwa zehn Minuten an meinem Platz zurück war, hatte sich die Stimmung wieder etwas beruhigt. Nun war ich an der Reihe.
  


  
    »Mein Mandant wird sich zur Sache äußern, wenn die Zeugen gehört wurden«, teilte ich dem Gericht mit. Mir schien diese Taktik geeigneter, um flexibler verteidigen zu können.
  


  
    Also wurden nun die ersten Zeugen hereingerufen. Bei der Zeugenvernehmung befragt der Richter den Zeugen, bis er sich ein Bild von dem ganzen Sachverhalt gemacht hat. Staatsanwaltschaft und Verteidigung können in dieser Phase nur zuhören und sich Notizen machen. Wenn der Richter die Zeugenvernehmung beendet hat, darf der Staatsanwalt seine Fragen stellen und danach die Verteidigung. Eine bereits beantwortete Frage braucht der Zeuge nicht erneut zu beantworten, auch gibt es eine Reihe von Fragen, die nicht zulässig sind, beispielsweise Suggestivfragen, die eine vorformulierte Antwort enthalten beziehungsweise einen Sachverhalt unterstellen, der durch eine Frage »untergeschoben« und anschließend geschickt wieder abgefragt wird.
  


  
    Das Gericht begann mit dem ermittelnden Polizisten, der die Umstände der Festnahme berichtete. Besonderes Augenmerk legte der vorsitzende Richter auf die Beschreibung des Hofs des Angeklagten.
  


  
    »Gab es irgendwelche Vorrichtungen auf dem Hof des Angeklagten, die eindeutig zur Begehung der hier verhandelten Delikte verwendet wurden oder werden sollten?«, wollte er wissen.
  


  
    Der Polizeibeamte verstand die Frage und ihre umständliche Formulierung sofort. Die Zuschauer dagegen rätselten über die kompliziert klingende Frage. Sie klang für sie nicht nur umständlich, sondern auch überflüssig. Das war ein großer Irrtum. Es war eine Frage, die meiner Verteidigungsstrategie sehr zugute kam - vorausgesetzt natürlich, auch die Antwort des Polizisten passte in meine Strategie.
  


  
    »Wir haben nichts gefunden, was derartige Rückschlüsse zulassen würde«, antwortete der Polizist ebenso gestelzt, wie er gefragt worden war. »Es fanden sich nur landwirtschaftliche Utensilien und Dinge des alltäglichen Gebrauchs.«
  


  
    

  


  
    Was für eine Steilvorlage für meine Taktik! Die Polizei hatte also nichts gefunden, was auf die Begehung der Straftaten hinwies. Das bedeutete, dass mein Mandant seine Taten nicht geplant hatte. Er hatte somit »nur« dann ein Verbrechen begangen, wenn sich eine Gelegenheit ergeben hatte. Einen expliziten Tatplan hatte er jedoch nicht gehabt. Diese Einschätzung ließ ich mir natürlich auch noch vom Polizeibeamten im Zeugenstand bestätigen. Somit wurde sie protokolliert und stand auch für das Gericht fest.
  


  
    Für meine Verteidigungsstrategie wäre es gut, nun die Mutter von einem der Opfer, die selbst auch Opfer des Monsters gewesen war, befragen zu können. Ich fragte also höflich, ob man sie nicht vorziehen könnte, denn eigentlich war sie als Zeugin erst sehr viel später vorgesehen.
  


  
    Der Staatsanwalt intervenierte. »Das ist hier doch kein Wunschkonzert«, fauchte er, »oder haben Sie einen plausiblen Grund dafür?«
  


  
    »Ja. Wenn wir die Zeugin vorziehen, gibt es sehr gute Chancen, dass wir den meisten Opfern ihre Aussage ersparen können.« Er winkte misstrauisch ab. Mein Mandant blickte mich verwirrt an.
  


  
    Der vorsitzende Richter ermahnte mich: »Ich hoffe für Ihren Mandanten, dass Sie keine Spielchen spielen. Wenn Sie nämlich ein Geständnis Ihres Mandanten in Aussicht stellen - und nur das kann den Kindern eine Aussage ersparen - und dann einen Rückzieher machen, wird dies nicht zu Gunsten Ihres Mandanten ausfallen und ins Strafmaß miteinfließen. Ist Ihnen das klar?«
  


  
    »Ja, das ist es.«
  


  
    »Gut. Herr Justizwachtmeister, rufen Sie die Zeugin in den Saal«, beschloss der vorsitzende Richter.
  


  
    Der Staatsanwalt knurrte etwas Unverständliches als Botschaft des Missfallens über die Entscheidung des Gerichts vor sich hin. Mit einer ruckartigen Bewegung erhob sich der Justizwachtmeister von seinem Platz und ging durch den Saal nach draußen. Bald darauf kam er zusammen mit einer jüngeren Frau zurück. Er führte die Zeugin zum Zeugentisch in der Mitte des Saals.
  


  
    

  


  
    Die blonde Frau nahm dort aufgeregt Platz. Sie trug Turnschuhe und eine alte Jeans; keine dieser Jeans, die eigentlich neu waren und auf alt getrimmt worden waren. Auch das gelbe Sweatshirt, das sie anhatte, war ausgeblichen. Die Frau war nicht nur nachlässig gekleidet, sie wirkte insgesamt ungepflegt. Der vorsitzende Richter belehrte die Zeugin, dass sie immer die Wahrheit sagen müsse und nur dann die Aussage verweigern dürfe, wenn sie sich oder einen Angehörigen in die Gefahr der Verfolgung wegen einer Straftat bringen würde. Sie dürfe dann zu dieser Frage schweigen.
  


  
    »Ich denke, Sie wissen, warum Sie heute hier sind«, sagte der vorsitzende Richter in einem pastoralen, beinahe behutsamen Ton.
  


  
    »Ja, das weiß ich. Wegen der Sache mit dem da!« Sie zeigte auf meinen Mandanten.
  


  
    »Gut, dann erzählen Sie, was Sie davon wissen.«
  


  
    »Das ist eine lange Geschichte. Was wollen Sie denn genau wissen?«
  


  
    »Alles, bitte. Und fangen Sie von vorn an!«
  


  
    Die Zeugin warf erst einen ungläubigen Blick auf den vorsitzenden Richter, dann der Reihe nach auf die Beisitzer und die Schöffinnen. Auch den Staatsanwalt schaute sie kurz an. Dann blieb sie zunächst stumm. Die Stille dauerte fast eine ganze Minute - eine gefühlte halbe Ewigkeit in so einer spannenden Situation -, dann räusperte sie sich verlegen. »Ähm, also die Sache ist ja schon so lange her, ich weiß nicht, ob das nun noch eine Rolle spielt. Meine Tochter kann Ihnen ja eigentlich selbst viel besser sagen, was passiert ist.«
  


  
    Der vorsitzende Richter legte die Stirn in Falten und machte ein Gesicht, das zwischen Ärger und Mitleid schwankte. »Zuerst einmal ist das hier nicht irgendeine Sache, sondern es geht um Ihre Tochter.« Mit ruhigem Ton fuhr er fort: »Ich möchte gern von Ihnen erfahren: Wie und wann haben Sie bemerkt, dass etwas nicht stimmte, wenn Ihre Tochter Kontakt zum Angeklagten hatte?«
  


  
    »Also das war so: Meine Tochter kam eines Tages, es war vor etwa sechs Jahren, da war sie acht, von einem Besuch beim Angeklagten nach Hause. Er hat ja einen Hof und dort auch Tiere. Die hat sie gern besucht. Sie kam also nach Hause so zur Abendessenszeit und lief direkt in ihr Zimmer. Sie kam von dort auch nicht heraus, sodass ich später nachschauen gegangen bin.«
  


  
    »Wie spät war es da?«
  


  
    »Als sie nach Hause kam, so 17 Uhr oder auch 17 Uhr 30.«
  


  
    »Nein, als Sie bemerkt haben, dass etwas nicht stimmt.«
  


  
    »Ich verstehe nicht?«
  


  
    »Als Sie zu ihr ins Zimmer gegangen sind, meine ich. Denn bei der Polizei haben Sie gesagt, dass Sie dann gemerkt haben, dass ›was faul‹ war.«
  


  
    »Ach so, das war vielleicht gegen 21 Uhr 30.«
  


  
    »Was haben Sie denn in der Zwischenzeit gemacht?«, fragte der vorsitzende Richter ruhig, aber mit leicht zugekniffenen Augen weiter. Er strengte sich offensichtlich an, sich nicht anmerken zu lassen, dass er die Zeugin nicht für eine fürsorgliche Mutter hielt.
  


  
    »Gegessen, den Abwasch gemacht und anschließend ferngesehen. Eben wie immer eigentlich. Dann bin ich zu ihr rein und habe sie erst nicht gesehen. Sie hatte sich im Kleiderschrank versteckt. Ich dachte erst an ein Spiel, doch dann sah ich, dass sie sich auch in die Hosen gepinkelt hatte. Das machte mich dann stutzig.«
  


  
    

  


  
    Der vorsitzende Richter hatte seinen Gesichtsausdruck nun nicht mehr im Griff. Er betrachtete die Zeugin verärgert und mit verächtlich zusammengekniffenen Augen. Man konnte ihm ansehen, dass er es für unverantwortlich hielt, wenn man für Kinder nicht die nötige Fürsorge aufbringt. Aber er blieb trotzdem ruhig. Er musste neutral bleiben, sonst hätte er eine Ablehnung wegen des Verdachts der Befangenheit riskiert. Das Verfahren wird aufgrund solcher Anträge dann sofort unterbrochen und ein anderer Richter entscheidet über den Befangenheitsantrag. Natürlich fällt diese Entscheidung auch nicht sofort, sondern erst eine oder zwei Wochen später. Gefährlich an einem solchen Antrag ist, dass der Prozess im Falle der Ablehnung des Antrags mit dem gleichen Richter fortgesetzt wird, gegen den der Befangenheitsantrag ursprünglich gestellt wurde. Oftmals tritt dann erst eine echte Befangenheit ein, die man dann aber hinnehmen muss. Trotz aller Gefahren sind solche Anträge bei Verteidigern oftmals beliebt, denn leichter kann man kein Verfahren - zumindest für die Zeit bis zu einer Entscheidung über den Antrag - zum Platzen bringen und so wertvolle Zeit gewinnen. Diese Zeit kann der Verteidiger dann nützen, um Beweismittel 
     zu Gunsten seines Mandanten aufzutreiben. Oder er hofft, dass in dieser Zwangspause vielleicht der eine oder andere Belastungszeuge etwas vergisst und die Aussagen dadurch für seinen Mandanten günstiger werden. Für meinen Mandanten wäre ein Zeitgewinn durch einen Befangenheitsantrag hinderlich gewesen, denn in diesem Fall kam es auch auf die momentane Stimmung des Gerichts an. Und da der vorsitzende Richter die Zeugin offenbar als schlechte Mutter ansah, konnte ich mir auch frechere Fragen erlauben. Das war ein echter Verfahrensvorteil, der weder im Gesetz steht, noch an der Uni gelehrt wird. Und genau den galt es zu nutzen.
  


  
    »Und, was haben Sie dann gemacht?«, fragte der vorsitzende Richter in einem deutlich raueren Ton.
  


  
    »Na, ich habe sie gefragt, was los ist. Sie hat geweint, aber nichts gesagt.«
  


  
    »Und das ist alles?«
  


  
    »Ja. So war’s.«
  


  
    Der Richter drehte sich zum Staatsanwalt. »Haben Sie noch Fragen?«
  


  
    Der Staatsanwalt verneinte.
  


  
    »Gut, dann Sie, Herr Verteidiger.«
  


  
    Von der wohlmeinenden Fürsorge, mit der der Richter die Zeugin anfangs behandelt hatte, war im Verlauf des Gesprächs nichts mehr übriggeblieben. Im Gegenteil. Er schien kein Verständnis für die Nachlässigkeit und Gleichgültigkeit zu haben, mit der sie ihre Tochter behandelte. Jetzt hieß es, die Gunst der Stunde zu nutzen.
  


  
    »Ich hätte gern gewusst, warum die Zeugin sich damit abgefunden hat, dass ihre Tochter weinte, aber nichts sagte, statt nach dem Grund dieses Verhaltens zu forschen«, fragte ich. Die Zeugin starrte den Richter hilfesuchend an.
  


  
    »Bitte beantworten Sie die Frage des Herrn Verteidigers«, forderte der sie auf.
  


  
    »Es war halt so. Was soll ich da fragen?«, sagte die Zeugin mit dünner Stimme.
  


  
    »Wie oft war Ihre Tochter nach diesem Vorfall noch auf dem Hof des Angeklagten?«, fuhr ich fort.
  


  
    Die Zeugin wurde blass. »Das habe ich nicht gezählt.« »Das heißt mehr als dreimal. Ich gehe davon aus, dass Sie bis drei zählen können.«
  


  
    Ein stechender Blick vom rechten beisitzenden Richter zeigte mir, dass er solche Provokationen nicht schätzte. Der vorsitzende Richter dagegen regte sich nicht, sondern beobachtete die Zeugin genau.
  


  
    »Kann schon sein, vielleicht aber auch nur zweimal«, wand sich die Zeugin.
  


  
    Ich blätterte in der Akte und schlug die Seite auf, wo die Tochter der Zeugin über die Vorfälle aussagte. »Nun, Ihre Tochter behauptet, dreimal das Opfer meines Mandanten geworden zu sein. Sie sagt, dass es immer auf dem Hof meines Mandanten passierte. Wenn Sie möchten, kann ich Ihnen auch den ganz genauen Wortlaut vorlesen!«
  


  
    »Dann waren es halt dreimal. Was spielt das für eine Rolle? Zwei oder drei. Der da ist ein Schwein, daran ändert einmal mehr oder weniger auch nichts!«
  


  
    »Tatsache ist, dass Sie Ihre Tochter sehenden Auges ins Verderben geschickt haben. Oder haben Sie Ihre eigenen Erfahrungen schon vergessen?«
  


  
    Der Druck auf die Zeugin stieg und ich musste jetzt aufpassen, den Bogen nicht zu überspannen. Der Staatsanwalt saß aufrecht in seinem Stuhl. Er wartete auf eine Gelegenheit, mir eine unzulässige Frage - beispielsweise eine mit einer impliziten Antwort versehene Suggestivfrage - vorwerfen zu können, um so den sich abzeichnenden Gang der Dinge aufzuhalten. Der Staatsanwalt lauerte regelrecht auf jeden noch so kleinen handwerklichen Fehler meinerseits, aber da ich das bemerkte, 
     war ich gewarnt und bestens konzentriert. Alle Fragen waren sauber, er konnte nichts machen. Er musste mitansehen, wie mein Netz um die Zeugin immer enger wurde.
  


  
    »Wieso fragen Sie das«, ereiferte sich die Zeugin, »natürlich habe ich das nicht vergessen, so etwas kann man nicht vergessen. Ich werde das mein ganzes Leben mit mir rumtragen. Verstehen Sie: mein ganzes beschissenes Leben! Daran ist nur der schuld.« Sie zeigte auf meinen Mandanten, der regungslos auf seinem Platz saß.
  


  
    »Dann erklären Sie mir doch bitte«, fuhr ich in ruhigerem Ton fort, »warum Sie Ihre Tochter, obwohl Sie um die Vorkommnisse auf dem Hof wussten, mehrmals zum Angeklagten gehen ließen.«
  


  
    Eine Raunen ging durch den Saal.
  


  
    »Weiß ich nicht mehr.«
  


  
    »Und warum haben Sie, als Ihre Tochter so verstört nach Hause kam und sich im Kleiderschrank versteckte, über drei Stunden gewartet, bis Sie sie gesucht haben? Weshalb haben Sie erst vor Kurzem Strafanzeige gegen den Angeklagten gestellt? Können Sie das erklären?«
  


  
    

  


  
    Im Saal war es mucksmäuschenstill, man hätte die berühmte Stecknadel fallen hören können. Dann war ein leises Schluchzen zu hören, das immer lauter wurde. Die Zeugin stützte ihr Gesicht in die Hände. Sie weinte. Sonst herrschte gespenstische Ruhe, sogar die Zuschauer waren betreten still. Der Justizwachtmeister erhob sich von seinem Platz und brachte der Zeugin ein Taschentuch. Sie schnäuzte sich und wischte sich die Tränen vom Gesicht. Dann begann sie leise zu sprechen.
  


  
    »Es ist richtig, ich habe meine Tochter mehrmals auf den Hof des Angeklagten geschickt, obwohl ich wusste, was passieren kann. Es war mir damals einfach egal, ich wollte nur meine 
     Ruhe. Ich hatte Frühschicht und war alleinerziehend. Ich war einfach froh, dass meine Tochter mal weg war. Dann konnte ich schlafen oder auch fernsehen. Ich hatte einfach keine Kraft. Verstehen Sie, ich hatte keine Kraft, absichtlich war es nicht. Und das mit der Strafanzeige ist auch nicht so einfach in einem Dorf. Wir gingen doch alle auch gemeinsam zum Gottesdienst, in den Kirchenchor. Wir waren irgendwie eine Gemeinschaft, da kann man doch nicht einfach einen auffliegen lassen. Wieso sollte ausgerechnet ich unsere Gemeinschaft verraten. Es hat doch auch sonst keiner was dagegen gemacht. Ich habe mir immer wieder gesagt: Gott wird es schon richten. Es wird irgendwann aufhören, davon war ich auch überzeugt. Es tut mir leid.« Sie vergrub ihr Gesicht in den Händen. »Ich habe keine Fragen mehr«, sagte ich.
  


  
    Die Zeugin durfte gehen. Der vorsitzende Richter vermied es, sie anzusehen. Er blätterte so lange in den Akten, bis die Zeugin aus dem Saal verschwunden war.
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    Als nächster Zeuge wurde der Mann in den Zeugenstand gerufen, der mit seiner Strafanzeige den Stein ins Rollen gebracht hatte: ein Unternehmer, der zusammen mit anderen Geschäftsleuten ein Shoppingcenter bauen wollte. Dazu brauchte er ein Grundstück des Angeklagten, der seinen Grund und Boden aber nicht verkaufen wollte. Darüber war Streit mit meinem Mandanten entstanden.
  


  
    Als der Zeuge den Saal betrat, wurde er von den Zuschauern kaum zur Kenntnis genommen, denn nach der vorangegangenen Vernehmung der Zeugin wurde in den Zuschauerreihen kontrovers diskutiert und der Geräuschpegel war deutlich angestiegen. Die einen nahmen die offensichtlich überforderte Mutter in Schutz, die anderen hingegen schienen kein Verständnis für ihr Verhalten zu haben.
  


  
    Der Geräuschpegel war derart angestiegen, dass der vorsitzende Richter laut das Wort ergriff. »Ruhe bitte«, rief er in den Saal, »das ist hier kein Caféhaus, sondern ein Gerichtssaal. Wenn Sie nun bitte die Gespräche einstellen, wir haben einen Zeugen zu vernehmen.«
  


  
    Die Gespräche im Zuschauerbereich verstummten augenblicklich und die Blicke richteten sich auf den Mann, der schon im Zeugenstand Platz genommen hatte. Der vorsitzende Richter führte seine Befragung durch und nachdem der Zeuge alles zur Strafanzeige erzählt hatte, beendete er die Befragung.
  


  
    Der Staatsanwalt hatte keine Fragen. »Ihr Zeuge« - nun war ich an der Reihe.
  


  
    

  


  
    Der Zusammenhang zwischen dem abgelehnten Geschäft meines Mandanten mit dem Zeugen und der Anzeige erschien mir eindeutig, aber ich musste aufpassen. Wenn ich zu offensiv 
     war, konnte ich die derzeit gute Position meines Mandanten im Prozess noch zerstören. Kein Richter sieht es gern, wenn ein Gewaltverbrecher oder dessen Verteidiger auftrumpft. Dosierte Attacke war die beste Taktik.
  


  
    »Können Sie uns bitte beschreiben, welche beruflichen Projekte Sie derzeit verfolgen?«, eröffnete ich meine Fragerunde. Da warf der Staatsanwalt missmutig ein: »Was soll das denn jetzt? Wir wissen doch, dass er Bauträger ist. Auf irgendwelche Projekte kommt es da doch nicht an!«
  


  
    Bevor ich etwas erwidern konnte, brachte der vorsitzende Richter den Staatsanwalt mit einer abwinkenden Handbewegung zum Schweigen. Er verstummte und ich wiederholte meine Frage.
  


  
    »Nun, also ich versuche gerade, einen Supermarkt, ein Neubaugebiet und eine Tankstelle in die Tat umzusetzen.«
  


  
    »Haben Sie nicht etwas vergessen? Etwas, das möglicherweise in Bezug zum Angeklagten steht?«
  


  
    »Ach ja, ein Shoppingcenter. Das meinen Sie wahrscheinlich?« Der Zeuge wandte sich nun zu mir und nahm Blickkontakt auf. Wahrscheinlich hatte er das in irgendeinem Rhetorikseminar gelernt. Dort wurde ihm das sicher als Gegenangriff verkauft, der geeignet sein soll, seinen Kontrahenten zu beeindrucken. Das Geld für dieses Seminar hätte er sich sparen können, denn er war in einem Gerichtssaal, in dem er von einem hungrigen Anwalt befragt wurde, der nur eines wollte: gewinnen. Gewinnen um jeden Preis!
  


  
    »Bitte beschreiben Sie uns die Lage des Shoppingcenters und sagen Sie dem Gericht, wer der Eigentümer des Grunds ist, auf dem es gebaut werden soll.«
  


  
    »Das ist ein Grundstück des Angeklagten, aber das wissen Sie doch. Warum fragen Sie das?«
  


  
    »Ich stelle die Fragen und Sie geben die Antworten«, verschärfte ich den Ton.
  


  
    Von der Richterbank gab es keine Reaktion, vielmehr wartete man auch dort gespannt auf eine Antwort.
  


  
    »Haben Sie eine Einigung mit dem Angeklagten über den Verkauf erzielt?«, fragte ich weiter.
  


  
    »Nein, er wollte nicht verkaufen und wahrscheinlich will er es heute auch noch nicht.«
  


  
    »Wann hat der Angeklagte das Kaufangebot endgültig abgelehnt?«
  


  
    »Am 27. Juli.«
  


  
    Ich blätterte kurz in der Akte und deutete auf die Strafanzeige.
  


  
    »Das ist einen Tag vor der Strafanzeige. Das stimmt doch, oder?«
  


  
    »Wenn Sie es sagen«, keifte der Zeuge. Auf seiner Stirn waren kleine Schweißperlen zu sehen.
  


  
    

  


  
    Jetzt war der richtige Zeitpunkt für den Blattschuss gekommen. Jetzt war klar, dass ihn Geldgier, das Verlangen, sein erfolgversprechendes Bauprojekt doch noch in die Realität umsetzen zu können, zur Strafanzeige gebracht hatte, nicht die Sorge um die Opfer. Denn saß der Angeklagte erst im Knast, war der Weg für das Shoppingcenter frei. Was wäre gewesen, wenn mein Mandant verkauft hätte? Würde er dann auch auf der Anklagebank sitzen? Sicher nicht! Auch die anderen Dorfbewohner hätten weiter schweigend zugesehen, genauso wie in den vergangenen 25 Jahren. Es ging - wie immer - nur ums Geld. Offensichtlich steht Geld über Menschlichkeit und Gerechtigkeit. Offensichtlich entscheiden wirtschaftliche Interessen über das Wohl und Wehe der Menschen. Geld war das Argument und Geld war das Schicksal eines jeden. Ich spürte, wie der Ärger weiter in mir hochstieg, denn ich wollte mich mit dieser Wahrheit nicht abfinden. Warum ließen es die Menschen wie selbstverständlich zu, dass Geld alles dominierte? Wir waren dabei, unsere Menschlichkeit zu verkaufen. Ich 
     wurde so wütend, dass ich vergaß, was mein Mandant eigentlich getan hatte. Etwas, das eigentlich durch nichts zu rechtfertigen ist, das unterbunden und bestraft gehört. Ich wandte nun das Gesetz an, um den Angeklagten zu schützen. Ich bemächtigte mich des Rechts, um die Gerechtigkeit zu vertreiben, und nutzte genau das Mittel, das viele vor mir verwendeten, um Unrecht im Namen des Rechts zu schaffen: Ich berief mich auf Gesetze und verdrehte ihren Sinn. Ich ließ den Zeugen als geldgeiles Monster erscheinen und schob meinem Mandanten die Opferrolle zu. Der Kinderschänder bekam von mir den Schutz, den eigentlich die missbrauchten Kinder verdient hätten.
  


  
    Die Befragung des Zeugen endete unspektakulär. Nachdem ich keine Fragen mehr hatte, durfte er gehen. Er stand auf, warf erst mir, dann meinem Mandanten einen finsteren Blick zu, verabschiedete sich vom Gericht und ging.
  


  
    »Herr Vorsitzender, ich hätte gern ein Rechtsgespräch geführt«, wandte ich mich an den Richter, nachdem der Zeuge entlassen worden war.
  


  
    Ein Rechtsgespräch hat zum Ziel, das Verfahren abzukürzen und sich mit allen Beteiligten auf einen Schuldspruch zu einigen. Bei einem solchen »Deal« schachert man wie auf einem Basar um die Strafe. Wenn man einen Deal als Verteidiger initiiert, muss man sehr gute Karten haben. Und die hatte ich, denn plötzlich schien die Sache so auszusehen: Es gab eine nicht genau zu klärende Anzahl von Verbrechen. Diese Verbrechen waren aber offensichtlich nur begangen worden, weil Eltern und Nachbarn bereitwillig weggesehen hatten. Ohne dieses Verhalten hätte der Angeklagte keine Opfer gefunden, denn er lebte weitgehend isoliert auf seinem Hof - nur wer ihn besuchte, kam in Gefahr. Und die Gefährdung für die Kinder wäre durch Nachbarn und Eltern sehr leicht zu unterbinden gewesen. Das Strafrecht sieht in derartigen Umständen 
     einen zum Teil erheblichen Strafmilderungsgrund. Dazu kommt: Gerichte werten Geständnisse eines Täters doppelt strafmildernd, wenn er damit seinen Opfern das Leid erspart, die schreckliche Situation der Straftat nochmals in Form einer eigenen Erzählung als Zeuge durchleben zu müssen. Im Falle meines Mandanten hieß das: Wenn er den Vorwurf einräumte, ersparte er über 70 Opfern die Aussage und dem Gericht teure und aufwändige Prozesstage.
  


  
    An dieser Stelle ist ein guter Verteidiger gefragt: Er muss versuchen, die Strafe so weit wie möglich herunterzuhandeln. Um Gerechtigkeit geht es dabei nicht, wichtig ist Verhandlungsgeschick.
  


  
    

  


  
    Mit dieser Taktik im Gepäck ging ich in das Beratungszimmer des Gerichts.
  


  
    Der vorsitzende Richter ergriff das Wort: »Da wir vollzählig sind, machen wir es kurz. Auf was wollen Sie hinaus, Herr Rechtsanwalt?«
  


  
    »Wir haben ja um die besonderen Umstände in dem kleinen Dorf gehört. Und auch die Motivation des Anzeigenerstatters ist mehr als deutlich geworden«, begann ich. »Und was ändert das an der Schuld Ihres Mandanten?«, unterbrach mich der Staatsanwalt.
  


  
    »Mein Mandant würde zur Abkürzung des Verfahrens die Vorwürfe einräumen und so nicht nur die Opfer vor einer belastenden Aussage schützen, sondern das ganze Dorf hätte etwas davon.«
  


  
    Der Staatsanwalt ließ verärgert seinen Stift auf die Tischplatte fallen.
  


  
    Einer der Beisitzer fragte: »Was meinen Sie damit konkret? Ich kann keinen Grund sehen, der das Dorf betrifft.«
  


  
    »Ich bin mir sicher, dass die heutige Zeugin nicht die einzige ist, die die Vorfälle kannte und dennoch nichts unternommen 
     hat. Aus den Akten ergibt sich für mich, dass es noch andere Mütter geben muss, die ähnlich handelten. Außerdem würde ich den Bürgermeister und den Pfarrer des Dorfs befragen wollen. Schließlich war mein Mandant aktives Mitglied der Dorfgemeinschaft und hat auch im Kirchenchor gesungen. Da ist es anzunehmen, dass einige Bescheid wussten über die Vorgänge auf seinem Hof. Wenn sich das bestätigt, dann wäre es äußerst strafmildernd, wenn man ihm seinen Straftaten so leicht gemacht hätte.«
  


  
    Schweigend notierte der vorsitzende Richter kurze Stichpunkte auf einen Zettel. Der Staatsanwalt schaute hilfesuchend zu ihm, doch sein Blick wurde nicht erwidert.
  


  
    »Herr Staatsanwalt, was sagen Sie dazu?«, fragte der vorsitzende Richter den hilflos dreinblickenden Anklagevertreter.
  


  
    »Ich bin dagegen.«
  


  
    »Gegen was genau?«, fragte einer der Beisitzer.
  


  
    »Gegen die Einvernahme anderer Zeugen.«
  


  
    »Und wie sollte das Geständnis Ihres Mandanten aussehen?«, fragte der vorsitzende Richter.
  


  
    »Ich würde das mit einer Verteidigererklärung machen.«
  


  
    Bei einer Verteidigererklärung formuliert der Verteidiger mit wenigen Worten, dass sein Mandant die ihm vorgeworfenen Taten gesteht. Und das war’s auch schon. Kein Wort der Reue oder gar eine Entschuldigung.
  


  
    Der Staatsanwalt schwieg. Der vorsitzende Richter nickte wortlos. Wir verließen den Besprechungsraum und jeder der Anwesenden ging auf seinen Platz im Saal zurück. Als ich an meinem Verteidigerplatz ankam, wusste ich, dass ich hatte, was ich wollte. Ich hatte meinen Sieg. Einen Sieg in Form eines Schuldspruchs, der vielen Menschen nicht begreiflich sein würde.
  


  
    Im Gerichtssaal gab ich die Verteidigererklärung ab. Abschließend fanden noch die Plädoyers statt, die aber kürzer ausfielen, 
     da es ja einen Deal gab. In meinem Plädoyer hob ich hervor, dass »den Opfern viel Leid hätte erspart werden können«. Der Staatsanwalt wiederholte mit wenigen Worten seine Anklage. Dann zog sich das Gericht zurück, um das Urteil niederzuschreiben. Trotz eines Deals endet ein Strafverfahren immer mit einem Urteil. Der Deal bestimmt nur den Inhalt des Urteils, macht es aber nicht überflüssig.
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    Etwa 20 Minuten später kamen die Richter zurück in den Saal. Alle erhoben sich zur Urteilsverkündung. Der vorsitzende Richter setzte eine Lesebrille auf und begann das Urteil zu verlesen.
  


  
    »Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil: Der Angeklagte ist schuldig des sexuellen Missbrauchs von Kindern in einhundertsiebenundvierzig Fällen. Er wird zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren verurteilt, deren Vollstreckung zur Bewährung ausgesetzt wird.«
  


  
    Eine Welle des Unverständnisses und der Empörung ging durch die Zuschauerreihen. Viele schüttelten die Köpfe, fragten sich laut, ob das möglich sei in einem Rechtsstaat. Der vorsitzende Richter musste mehrmals Ruhe fordern, um auch die Gründe für dieses Urteil darlegen zu können. Mir war das zu diesem Zeitpunkt bereits egal, denn ich hatte mein Ziel erreicht: Mein Mandant durfte den Gerichtssaal verlassen und musste nicht ins Gefängnis. Er war mehr oder weniger ein freier Mann und ich bekam ein stattliches Honorar. Ich genoss den Triumph, ohne seinen Preis zu sehen.
  


  
    In meinem innerlichen Freudentaumel bekam ich nicht einmal mehr mit, dass dem Verurteilten zwar einige Bewährungsauflagen gemacht wurden, er aber keine Konsequenzen zu Gunsten der Opfer tragen musste.
  


  
    Ich hatte gesiegt, ein engagierter, mit den Paragrafen und seinen Auslegungen vertrauter Rechtsanwalt hatte einen Erfolg verzeichnet, der nach dem Rechtsverständnis des gesunden Menschenverstands nicht möglich erschien. Dass dieses Urteil kein Sieg der Gerechtigkeit war, das wollte ich nicht wahrhaben. Ein Straftäter, der sich viele Jahre lang an Kindern vergangen hatte, kam mit einer Bewährungsstrafe davon, während 
     seine Opfer ein Leben lang unter den Folgen dieser Taten leiden würden. Es gab noch nicht einmal eine ideelle oder finanzielle Genugtuung für die Opfer.
  


  
    

  


  
    Durch Pressevertreter, wütend schimpfende Angehörige der Opfer und fassungslose Prozessbeobachter bahnte ich mir einen Weg aus dem Gerichtssaal.
  


  
    Bei einem Fall von so großem öffentlichen Interesse würden in jeder Zeitung Berichte und Kommentare zu lesen sein. Also gab ich ein paar Pressevertretern kurze Interviews, denn es galt, das Medienecho so weit wie möglich mitzubeeinflussen und einleuchtende erklärende Worte für den Ausgang der Verhandlung zu finden. Eine »gute Presse« ist ein wichtiger Faktor, auch im Anwaltsgeschäft. Aber eigentlich hätten nicht die Presseleute, sondern die Opfer und ihre Angehörigen Erklärungen und eine Entschuldigung verdient. Und zwar nicht aus der Zeitung, sondern persönlich.
  


  
    Nach den Interviews verabschiedete ich mich von meinem Mandanten, der nun als freier Mann nach Hause zurückkehrte. Ich verstaute meine Akten und war auf den Weg zurück zur Kanzlei, als mein Mobiltelefon klingelte.
  


  
    »Großartige Leistung«, dröhnte die Stimme des namensgebenden Partners meiner Kanzlei jovial aus dem Hörer. »Fahren Sie nach Hause, feiern Sie und machen Sie sich einen schönen Abend. Das haben Sie sich redlich verdient.«
  


  
    Ja, verdient, das war das richtige Stichwort. Denn in der Vergütungsvereinbarung, die ich mit meinem Mandanten abgeschlossen hatte, war eine Vereinbarung enthalten, die ein Zusatzhonorar für den Fall vorsah, dass er keine Haftstrafe antreten muss. Die Kanzlei und auch ich, wir verdienten mehrfach an diesem Sieg. Zumindest finanziell.
  


  
    Obwohl ich lieber in die Kanzlei zurückgekehrt wäre, gab ich nach und verbrachte den Abend zu Hause. Doch von 
     einem schönen Abend konnte keine Rede sein. Im Gegenteil. Irgendetwas in mir konnte sich überhaupt nicht über diesen Sieg freuen und ich war regelrecht bedrückt.
  


  
    

  


  
    Als ich am nächsten Tag in die Kanzlei kam, dauerte der kurze Weg zu meinem Büro deutlich länger als sonst, denn jeder Mitarbeiter der Kanzlei, den ich traf, gratulierte mir zu meinem Erfolg und wollte alle Details erfahren. Auf meinem Schreibtisch lagen bereits die Zeitungen mit den Schlagzeilen und Berichten zur Verhandlung. Über meine Verteidigung wurde kein böses Wort geschrieben.
  


  
    Von diesem Tag an herrschte reger Mandantenzulauf in der Kanzlei. Jeder, der ein Problem hatte, wollte meine Meinung hören. So war ich plötzlich als junger, mutiger Anwalt in den Fokus des Interesses geraten. Die Geschäfte liefen gut, aber ich war nicht glücklich. Ich verspürte den Wunsch, von dort wegzugehen. Ähnlich einem Täter, der vom Tatort flieht.
  


  
    Die Fröhlichkeit und Leichtigkeit war aus meinem Leben verschwunden. Doch das konnte ich niemandem sagen, denn keiner würde dafür Verständnis haben. Bei oberflächlicher Betrachtung hatte ich es doch geschafft: Erfolg im Job und bei den Frauen, Sportwagen und schöne Wohnung. Wer sollte also verstehen, warum ich weg wollte, wenn ich es selbst nur als unbestimmbaren Drang spürte und nicht objektiv begründen konnte? So verdrängte ich den Gedanken, weil ich auch keine vernünftige Möglichkeit seiner Verwirklichung sah. Einfach weggehen und das Erarbeitete zurücklassen? Die gewonnene Sicherheit aufgegeben und gegen das Risiko eines Neuanfangs tauschen? Und das nur, weil man der »inneren Stimme« folgen will? Eigentlich gibt es nur eine Möglichkeit, wenn man unglücklich ist: Man muss das, was einen unglücklich macht, ändern. Das Problem ist aber, dass nicht die Emotion allein entscheidet; auch der Kopf und die Umwelt haben gewaltigen 
     Einfluss auf solche Entscheidungen. Risiko und Wagnis oder Sicherheitsbedürfnis und erreichter Status? Es war eine Pattsituation, in der ich tatenlos verharrte.
  


  
    

  


  
    Doch eines Tages klingelte mein Mobiltelefon. Völlig in meinen Akten versunken, nahm ich das Gespräch an. Wahrscheinlich ein Mandant, der meinen Rat brauchte, dachte ich. Aber es war ein Headhunter.
  


  
    »Können Sie frei sprechen?«, sagte eine feste Stimme. Ich bejahte und fragte, worum es ginge. »Nun, wenn Sie sich vorstellen können, einen beruflichen Wechsel vorzunehmen, dann sollten wir uns zu einem unverbindlichen, persönlichen Gespräch treffen. Diskret, versteht sich.«
  


  
    Ich willigte ein und wir vereinbarten ein Treffen für den folgenden Samstag in seinem Büro in einer nahegelegenen Großstadt. Nachdem das Telefongespräch beendet war, arbeitete ich weiter, als wäre nichts gewesen, doch irgendwie fühlte ich mich als Verräter, als illoyal gegenüber meinem derzeitigen Arbeitgeber. Mehr hatte ich mir zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr vorzuwerfen. Gerechtigkeit war in meinem beruflichen Alltag zum inhaltslosen Begriff geworden. Entscheidend war nur die bezahlte Interessenvertretung. Mein schlechtes Gewissen beschränkte sich auf die angebliche Loyalitätsverletzung gegenüber der Kanzlei.
  


  
    

  


  
    Der Samstag war ein sonniger Tag, an dem man den nahenden Frühling schon erahnen konnte. Während ich durch die Kleinstadt fuhr, hatte ich den Kragen meines Mantels hochgeschlagen, um nicht erkannt zu werden. Mein Sicherheitsbedürfnis war schon so stark ausgeprägt, dass es begann, mir sogar die persönliche Freiheit zu nehmen, denn warum in aller Welt sollte ich mich verstecken müssen, wenn ich an einem Samstagmorgen in die nächste Großstadt fuhr? Schließlich 
     wollte ich dort keine Bank überfallen oder irgendetwas anderes Verbotenes tun, sondern mich nur über meine beruflichen Perspektiven informieren. Mit jedem Kilometer Fahrt in Richtung Großstadt nahmen diese irrationalen Befürchtungen zum Glück ab.
  


  
    Im weiteren Verlauf dieses Tages würde ich lernen, dass Handeln besser ist als Theorie und Gedankenspiele. Das war ein großer Schritt für meine Entwicklung, wenn auch nur der erste Schritt.
  


  
    In der Großstadt angekommen, stellte ich meinen Wagen in einer öffentlichen Tiefgarage ab und legte den restlichen Weg zum Treffpunkt zu Fuß zurück. Den Mantelkragen hatte ich noch immer hochgeschlagen, meine Zweifel und Unsicherheiten waren zurückgekehrt. Ich wollte nicht riskieren, dass man mich auf dem Weg zu einem Bewerbungsgespräch sah.
  


  
    Jeder Schritt wurde schwerer und schwerer. Sollte ich nicht doch besser umkehren? Schnell wieder zum Wagen und dann dorthin zurück, wo ich hergekommen war? Vielleicht sollte ich mich einfach fügen und das weitermachen, was ich bisher tat. Als ich kurz davor war, das Gespräch platzen zu lassen, meldete sich in mir eine Stimme: »Das kann doch nicht dein Ernst sein! Soll das dein Leben sein, nur Geld verdienen? Du wolltest Gerechtigkeit schaffen und vertrittst nur Interessen. Und das nur, weil du viel Geld dafür bekommst. Also, was ist nun der Sinn: Geld verdienen? Sicherheit durch Geld? Reicht das als Maßstab? Vielleicht hast du jetzt die Gelegenheit, einiges zu ändern, vieles besser zu machen. Hör dir wenigstens an, worum es konkret geht.«
  


  
    Ich war vor der Tür des Headhunterbüros angelangt. Innerlich aufgewühlt drückte ich auf die Klingel. Dann riss ich mich zusammen und trat ein.
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    Das Büro des Headhunters war stilvoll eingerichtet: schwarze Möbel, viel Chrom und Glas. Hinter der Empfangstheke saß eine attraktive, freundlich lächelnde Sekretärin, die mich zu einem Wartezimmer brachte und mich mit Kaffee und Keksen versorgte.
  


  
    

  


  
    »Schön, dass Sie kommen konnten«, dröhnte plötzlich eine joviale Stimme durch den Raum. Ich erkannte diese Stimme sofort, denn am Telefon hatte sie genauso geklungen. Der Headhunter stand mit halb ausgebreiteten Armen bereits einen Schritt im Wartezimmer und strahlte mich an. Er war ein untersetzter, gepflegter Mann mit solariumgebräuntem Gesicht. »Lassen Sie uns in mein Büro gehen. Da können wir ganz ungestört sprechen«, sagte er und zwinkerte mir zu.
  


  
    Kaum hatten wir es uns in seinem Büro bequem gemacht, stieg der Headhunter schon mitten ins Gespräch ein. »Ich hätte da eine sehr interessante Aufgabe für Sie. Und auch noch höchst lukrativ!« Glucksend vor Freude lächelte er mich breit an. »Sie wollen sich doch verbessern, oder?«
  


  
    Dann würdigte er ausführlich meine Erfolge - offensichtlich war er bestens über mich und meine Fälle informiert - und erklärte mir, dass ich mein Potenzial unbedingt weiter ausschöpfen sollte. Schließlich nahm er eine dunkelblaue Ledermappe vom Tisch. Er öffnete sie, schaute mich an und reichte mir die Unterlagen. »Das ist also das Angebot, das Sie sich unter keinen Umständen entgehen lassen dürfen.«
  


  
    Das Angebot kam von einer der renommiertesten Kanzleien der Großstadt. Sie lag an einer der besten Adressen. Dort sollte ich den Bereich Strafrecht und die zugehörigen Strafverteidigungen führen. Ich war geschmeichelt. Das angebotene Gehalt 
     verschlug mir den Atem; es lag deutlich über dem, was ich mir vorzustellen gewagt hatte. Wie es so üblich ist, erbat ich mir Bedenkzeit, obwohl ich bereits wusste, dass ich das Angebot annehmen wollte.
  


  
    

  


  
    Ich war mehr als erleichtert, denn befürchtet hatte ich Risiko, und jetzt bekam ich Sicherheit. Dieser neue Job bedeutete: Ich konnte weg von dem, was ich hatte, ohne viel ändern zu müssen oder gar weniger zu verdienen. Im Gegenteil. Der wirtschaftliche Aspekt und das Sicherheitsdenken schlugen alle Zweifel und meine grundsätzliche Unzufriedenheit. Automatisch stand die Karriere wieder im Vordergrund und die echte Entscheidungsfrage, ob ich dieses Leben so weiterführen wollte und welchen Sinn ich grundsätzlich in meiner Arbeit sah, war aufgeschoben.
  


  
    Drei Tage später rief ich den Headhunter an und willigte ein, und noch am selben Tag schrieb ich meine Kündigung. Doch steckte ich sie in meine Aktentasche anstatt sie abzugeben und sofort für klare Fronten zu sorgen.
  


  
    

  


  
    Erst zwei Wochen später, am letzten Tag der Kündigungsfrist, nahm ich die Kündigung und ging ins Büro des namensgebenden Partners. Ich klopfte und trat mit weichen Knien ein. Er saß an seinem Schreibtisch und las in einer Akte. Als er mich sah, hellte sich seine Miene auf.
  


  
    »Was führt Sie zu mir?«, fragte er und sein Blick fiel auf die Kündigung in meiner rechten Hand. In der Kanzlei war es üblich, dass man in kniffligen Angelegenheiten oder auch Honorarfragen die Meinung des namensgebenden Partners einholte. Dabei war er immer ein sehr guter Ratgeber gewesen.
  


  
    »Ich habe etwas Persönliches«, sagte ich leise.
  


  
    »Ist etwas passiert?«, fragte er mit echter Anteilnahme.
  


  
    »Irgendwie schon. Ich habe ein sehr gutes Angebot einer anderen 
     Kanzlei und das habe ich angenommen. Ich kündige deshalb.« Mit ausgestrecktem Arm hielt ich ihm die Kündigung hin, die er aber nicht anfasste.
  


  
    »Papperlapapp. So ein Unsinn. Sie bleiben. Sie gehören zu uns. Das wissen Sie. Und was das Gehalt angeht, da werden wir etwas tun. Wir haben das schon bei der letzten Partnersitzung besprochen. Sie machen gute Arbeit, also bekommen Sie mehr Geld.« Ich reagierte nicht.
  


  
    »Wie viel wollen Ihnen die denn zahlen? Und wer sind die überhaupt?«
  


  
    Ich nannte Daten und Fakten.
  


  
    »Gut, also wir werden Ihnen genauso viel bezahlen, wenn Sie bleiben. Ab diesem Monat schon.«
  


  
    Ich schüttelte den Kopf. »Ich habe aber schon zugesagt.«
  


  
    »Kein Problem, wir klären das mit der anderen Kanzlei. Keine Sorge.«
  


  
    Ich reagierte nicht.
  


  
    Plötzlich nahm das Gespräch eine andere Wendung und er sagte: »Ich habe das Gefühl, es geht um etwas anderes als um Geld. Liege ich da richtig?«
  


  
    Ich nickte.
  


  
    »Gut, wenn das so ist, dann hoffe ich, dass es das wert ist.
  


  
    Dann werde ich Ihnen keine Steine in den Weg legen.«
  


  
    »Vielen Dank.« Ich war erleichtert und froh, dass er meine Entscheidung akzeptierte. Ich legte die Kündigung auf den Schreibtisch, verabschiedete mich und ging zurück in mein Büro. Erst Jahre später, bei einem zufälligen Treffen, sagte er mir, was er damals wirklich dachte. Er erkannte meine eigentlichen Motive schon damals besser als ich selbst. Es war ihm nicht verborgen geblieben, dass ich trotz meiner erfolgreichen Arbeit nicht zufrieden war, dass mir etwas fehlte und ich die Chance erhoffte, mit einem Wechsel aus dem jetzigen Fahrwasser zu kommen und meine Vorstellungen woanders erfolgreich 
     zu verwirklichen. Wie stark mein Leiden an der fehlenden Gerechtigkeit in meiner beruflichen Laufbahn noch werden sollte, das ahnten aber weder er noch ich.
  


  
    

  


  
    Am letzten Tag kam mein kettenrauchender Kollege zu mir, um sich zu verabschieden. Eigentlich wäre es ja an mir gewesen, zu ihm zu gehen, aber er kam mir zuvor.
  


  
    »Heute ist Ihr letzter Tag, wenn ich richtig informiert bin«, nuschelte er mit einer Zigarette im Mundwinkel. »Ich möchte Ihnen noch viel Glück wünschen auf dem neuen Weg.«
  


  
    Ich verstand nicht. Welcher neue Weg? Für ihn wechselte ich doch nur die Kanzlei und den Ort. Sonst nichts.
  


  
    »Ja, vielen Dank. Ich bin schon sehr gespannt, welche Fälle mich erwarten«, antwortete ich, ohne meine leichte Verwirrung zu zeigen.
  


  
    »Ich hoffe, dass Sie nur noch die guten Fälle bekommen. Alles andere gibt sich dann. Was halten Sie von einem kleinen Bierchen heute Abend?«
  


  
    »Sehr gern.« Ich freute mich über dieses Angebot.
  


  
    »Um 21 Uhr im Pub?«
  


  
    »Gute Idee.«
  


  
    »Treffen wir uns dort? Sie werden heute bestimmt zeitig gehen, und das ist auch richtig.« Er deutete auf die Zigarette in seinem Mundwinkel, die schon bis zum Filter geraucht war. »Ich muss rüber, brauche Nachschub.«
  


  
    

  


  
    Der Abend im Pub war sehr nett und wir redeten viel. Erst an diesem Tag merkte ich, mit was für einem wertvollen Menschen ich es zu tun hatte. Einem Menschen, der mir an diesem Abend zu sagen versuchte, dass ich nicht den gleichen Fehler wie er selbst machen sollte. Leider habe ich an diesem Abend nicht gut genug zugehört.
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    Nachts war die Großstadt besonders reizvoll. Die vielen Lichter und das pulsierende Leben vermittelten mir ein intensives Gefühl, mitten im Leben zu stehen. In der Kleinstadt war alles sehr überschaubar und monoton gewesen. Man hatte immer die gleichen Lokale besucht und immer die gleichen Leute getroffen. Hier jedoch gab es unzählige Lokale, in denen man fast nie die gleichen Menschen traf. Eigentlich konnte man regelrecht froh sein, wenn man überhaupt jemanden zweimal sah. Und für neu Zugezogene, die noch so gut wie niemanden kennen, galt das besonders. Hier zogen alle immer von einer Location in die nächste. So entstand eine Art Kreislauf. Während diejenigen, die gestern hier waren, sich morgen an einem anderen Platz vergnügten, rückten diejenigen nach, die vorgestern noch ganz woanders gefeiert hatten. Für mich fühlte sich das sehr dynamisch und aufregend an. So kam ein weiterer Aspekt hinzu, der mich von meinem eigentlichen Dilemma ablenkte; ich genoss den Neustart in der Großstadt in vollen Zügen.
  


  
    

  


  
    Die neue Kanzlei lag an einer der Prachtmeilen der Stadt, an der sich in der erhabenen Kulisse edler Jugendstilgebäude neben Luxusboutiquen auch eine ganze Reihe von Bars und Clubs befanden. Auf dieser Straße war man zu keiner Tagesoder Nachtzeit allein. Der Eingangsbereich des Hauses, in dem sich die Kanzlei befand, war mit edlem Marmor ausgekleidet und gab dem eintretenden Mandanten gleich ein gutes Gefühl dafür, welche Macht er sich hier kaufen konnte. Über einen innen verspiegelten Aufzug kam man in den zweiten Stock, in dem die Kanzlei lag. Sie war in den Gemeinschaftsbereichen repräsentativ und geschmackvoll eingerichtet. Die jeweiligen 
     Arbeitszimmer der Anwälte richteten diese ganz nach eigenem Geschmack ein - und auf eigene Kosten. Entsprechend vielgestaltig war das Erscheinungsbild der Räume. Mein Zimmer ließ erkennen, dass sich schon mehrere Anwälte hier versucht hatten. Der Schreibtisch war ein echtes Designerstück, auch wenn die heutigen Möbeldesigner einen solchen Schreibtisch wohl nicht mehr entwerfen würden. Daneben fanden sich teils neue Aktenschränke, die durch Accessoires aus Möbelmitnahmemärkten ergänzt worden waren. Es schien in diesem Zimmer üblich zu sein, seinen persönlichen Stil nur durch einzelne Elemente zu ergänzen, statt das ganze Zimmer durchzugestalten. Offensichtlich hatte dieses Zimmer schon einige Anwälte gesehen und ich deutete das als lange Tradition. Aber vielleicht wurden in diesem Zimmer auch nur die Neulinge untergebracht? Sofort meldeten sich meine Zweifel wieder: »Nicht, dass sie dich nur weggelockt haben, um zu sehen, was du drauf hast, um dich dann wieder wegzuschicken.« Ich versuchte diesen Gedanken zu verdrängen, denn er lähmte mich spürbar. Und das konnte ich an dieser Stelle des vermeintlichen Neuanfangs nicht gebrauchen. Ich musste stark sein.
  


  
    Später erfuhr ich von einer Sekretärin bei einem gemeinsamen Mittagessen, dass die Einrichtung dieses Zimmers von der Kanzlei ausnahmsweise geplant war. Für die Straftäter unter den Mandanten wurde diese nicht übermäßig elegante Einrichtung als passend angesehen. Die mit diesen Mandanten verdienten Honorare hätten jedoch eine wesentlich edlere Einrichtung gerechtfertigt.
  


  
    

  


  
    Doch wie war eigentlich mein neuer Job freigeworden? Weshalb war der Strafverteidiger, der bisher in diesem Zimmer gearbeitet hatte, durch mich ersetzt worden? Hatte er etwas falsch gemacht und wurde er hinausgeworfen? Und wenn ja, was für einen Fehler hatte er sich zu Schulden kommen lassen?
  


  
    Ich wollte nicht denselben Fehler begehen und so fragte ich die Sekretärin bei dem gemeinsamen Mittagessen nach meinem Vorgänger. Sie erzählte mir bereitwillig die spannende Geschichte des entlassenen Kollegen.
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    Die Entlassung hängt mit einem Fall zusammen«, begann sie und zögerte dann kurz. »Ich erzähle Ihnen die Geschichte, aber nicht mit den richtigen Namen. Sie wissen ja, die Schweigepflicht, und ich hänge echt an meinem Job.«
  


  
    Anwaltssekretärinnen müssen eine Verpflichtungserklärung unterschreiben, wonach sie keine Interna der Kanzlei beziehungsweise der Fälle weitergeben dürfen, sonst können ihnen Abmahnungen, die Kündigung oder sogar strafrechtliche Konsequenzen drohen.
  


  
    In konspirativem Ton fuhr die Sekretärin fort: »Also, es war der Fall von nennen wir sie mal Julia, der Ihren Vorgänger den Job in der Kanzlei gekostet hat.« Und so erzählte sie mir die Geschichte, wie die Stelle in der Kanzlei freigeworden war.
  


  
    

  


  
    Julia war eine hübsche, sportliche Frau. Sie war Single und alleinerziehende Mutter. Weil sie sich einen Partner wünschte, hatte sie sich in einigen Internetsinglebörsen angemeldet. Über eine dieser Börsen lernte sie Ali kennen. Er war gut aussehend, zuvorkommend und liebenswürdig, ein echter Glücksgriff. Als Julia wenige Tage nach dem ersten Treffen ins Krankenhaus musste, setzte sich Ali sofort ins Auto und fuhr zu ihr. Er wachte tagelang an ihrem Krankenbett und kümmerte sich auch rührend um ihre kleine Tochter. Julia war glücklich, Ali zog sehr bald zu ihr und die Idylle schien perfekt. So störte Julia es anfangs auch nicht, dass Ali geschäftlich viel und lange unterwegs war. Auch schenkte sie der Tatsache, dass er dann immer sehr schlecht erreichbar war, zunächst wenig Beachtung.
  


  
    Nach einiger Zeit allerdings kam ihr das Ganze komisch vor und sie versuchte herauszufinden, warum er auf seinen Reisen 
     nicht erreichbar war. Sie fürchtete, dass Ali ihr untreu war. Je mehr sie nachforschte, desto mehr war sie sich sicher, dass es so sein musste. Und so kam der Zeitpunkt, als sie sich von Ali wieder trennen wollte. An dem Abend, als sie ihm das sagte, eskalierte die Situation. Ali war außer sich vor Zorn. Er sprang auf und schlug Julia ins Gesicht. »Keine Frau verlässt mich, merk dir das gut«, schrie er.
  


  
    Julia war geschockt und fügte sich. Zwei Tage später war Ali wieder unterwegs und es schien alles beim Alten. An jenem Tag bekam Julia einen Anruf von Ali. In diesem Telefonat bat Ali darum, dass Julia insgesamt neun kleine Pakete für ihn annehmen solle. Allerdings dürfe sie nicht mit ihrem Namen die Lieferscheine unterschreiben, sondern andere Namen verwenden. Sie solle die Namen nehmen, die auf dem Zettel neben dem Telefon stehen. Julia kam das seltsam vor und sie lehnte zunächst ab. Ali drohte ihr: »Willst du, dass ich nochmals so wütend werden muss wie neulich?« Eingeschüchtert willigte Julia ein. Es war allemal besser, irgendeinen Lieferschein mit einem falschen Namen zu unterschreiben, als eine Auseinandersetzung mit Ali zu riskieren.
  


  
    Und so tat sie, was er ihr aufgetragen hatte. Julia nahm die Pakete an und unterschrieb mit den falschen Namen von Alis Liste. Damit war die Sache vorerst erledigt und in den folgenden fünf Monaten ereignet sich nichts Besonderes.
  


  
    Eines Morgens gegen 6 Uhr früh flog jedoch plötzlich die Wohnungstür mit einem lauten Krachen auf. Drei uniformierte Männer stürmten in die Wohnung. »Wo ist Ali?«, schrie ein vierter Mann. Julia beteuerte, es nicht zu wissen, aber die Männer glaubten ihr nicht und nahmen sie mit. Die unangemeldeten Besucher waren von der Polizei, die gegen Ali ermittelte. Ali war der Kopf einer international operierenden Bande, die sich Handys erschwindelte und sie anschließend gewinnbringend verkaufte. Julia hatte davon keine Ahnung, aber das erklärte, 
     weshalb Ali immer so schlecht erreichbar war. Diese Erkenntnis, von einer geliebten Person belogen worden zu sein, schockierte und verletzte Julia sehr. Aber da war noch ein Problem. Die Polizei sprach sie auf die von ihr mit falschen Namen entgegengenommenen Handys an. »Sie glauben doch nicht, ich hätte mit der Sache etwas zu tun«, flehte Julia den Vernehmungsbeamten an, »Sie müssen mir glauben, ich bin unschuldig.« Julia erzählte die ganze Geschichte. »Ich hatte Angst und deshalb habe ich das gemacht, aber ich wusste doch nicht, was dahintersteckt.«
  


  
    Aber der Vernehmungsbeamte meinte: »Ich glaube Ihnen kein Wort, auch wenn Sie sich die Geschichte wirklich gekonnt ausgedacht haben. Sie können mir nicht erzählen, dass Sie nicht wussten, wo das Geld herkam, von dem Sie gelebt haben.« Es schien ihr keiner zu glauben, und so kam es zum Prozess. Am ersten Verhandlungstag sah sie Ali zum ersten Mal wieder. Nach der Eröffnung durch das Gericht war Ali als erster an der Reihe. Er wolle aussagen und die Wahrheit ans Licht bringen, kündigte Alis Verteidiger an. Und dann erzählte er die Vorfälle aus seiner Sicht. Julia traute ihren Ohren nicht. Ali behauptete mit ruhiger Stimme, Julia hätte von all seinen Geschäften gewusst und ihn mit ihren Ansprüchen geradezu in die Straftaten getrieben. Anders hätte er das Geld für die Wünsche seiner Julia einfach nicht aufbringen können. »Ich war blind vor Liebe«, sagte er mit unschuldigem Blick, »das war mein größter Fehler.« Julia war entsetzt. Als sie zum nächsten Prozesstag an einem Kiosk vorbeiging, sprangen ihr die Schlagzeilen ins Auge und trafen sie tief. »Geldgierige Frau treibt Freund ins Verderben«, war noch die harmloseste. Auch das Gericht schien Julia nicht zu glauben, denn Julias Unsicherheit und Naivität wurden als Schauspielerei, ihre Aussagen als Schutzbehauptungen ausgelegt. Julia drohte eine hohe Gefängnisstrafe. Sie war verzweifelt. Im Prozess wurde Zeuge um Zeuge 
     vernommen. Jeder erzählte seine Geschichte, und Julias Position wurde nicht besser. Ali lächelte seinen Verteidiger siegessicher an, ihre Taktik schien aufzugehen. Wenn Ali das Opfer seiner Liebe war, dann fiele seine Strafe entsprechend milder aus, während Julias Strafe höher ausfallen würde.
  


  
    Als letzter Zeuge sagte der Leiter der Ermittlungen aus. Er berichtete, wie er der Bande auf die Schliche gekommen war und wie zäh die Ermittlungen gelaufen waren. Julia erwähnte er mit keiner Silbe. Das Gericht fragte ihn nach ihr.
  


  
    »Von ihr habe ich nur mitbekommen, dass sie die neun Päckchen angenommen hat. Persönlich denke ich, dass sie die Wahrheit sagt, auch wenn es sich nicht beweisen lässt«, antwortete der Beamte.
  


  
    Dieser Satz löste einen Perspektivenwechsel aus.
  


  
    »Das habe ich doch die ganze Zeit schon gesagt«, intervenierte der Anwalt. »Meine Mandantin wurde da einfach nur reingezogen.« Er war ein ruhiger Vertreter seiner Zunft, dem es nicht lag, laut aufzutreten. Alle Fälle, die er übernahm, arbeitete er ruhig und sachlich ab; ihm ging es in erster Linie darum, seine Mandanten gut zu vertreten, und nicht darum, möglichst viel Anerkennung einzuheimsen oder gar viel Honorar herauszuholen.
  


  
    Das Gericht begann, sich die Ermittlungsergebnisse noch einmal genau anzusehen. Offensichtlich war es bisher keinem Richter aufgefallen, dass Julia Ali erst lange Zeit nach den ersten Verbrechen kennengelernt hatte. Das Gericht prüfte die Aussagen von Julia nochmals im Detail und bewertete sie auch aussagepsychologisch.
  


  
    Schließlich zog sich das Gericht zur Urteilsbegründung zurück. Julia saß blass und versteinert vor dem Saal und wartete auf die Rückkehr der Richter. Für sie ging es um alles: Freiheit oder Gefängnis. Als es zur Urteilsverkündung kam, stand sie zitternd an ihrem Platz. Dort hörte sie, dass Ali sieben Jahre 
     ins Gefängnis musste. Nun hatte sie noch mehr Angst; sie befürchtete eine noch höhere Strafe für sich selbst, wenn ihr das Gericht nicht glauben würde. Dann kam ihr Urteil: Sie bekam eine kleine Geldstrafe, die als Denkzettel dienen sollte, sich zukünftig in nichts mehr hineinziehen zu lassen. Glücklich und erleichtert hörte sie sich die Urteilsbegründung an. Das Gericht führte aus, es hätte tatsächlich lange Zeit an die Schuld von Julia geglaubt. Doch am Ende waren sie sich nicht mehr sicher, weshalb sie eine kleine Strafe für die neun Päckchen verhängten. Julia weinte vor Glück. Damit endete die Geschichte der Sekretärin.
  


  
    

  


  
    »Sorry, aber ich verstehe nicht, warum der Kollege gehen musste. Er hat doch gute Arbeit geleistet. Er hat doch gewonnen!«, sagte ich.
  


  
    »Sicher, aber der Entlassungsgrund kommt noch«, antwortete sie. »Es war die Abrechnung«, fuhr sie leiser fort. »Ihr Vorgänger hat nicht genug Honorar aus dem Fall gezogen, weil er die Mandantin keine Honorarvereinbarung mit den hausinternen Gebühren unterschreiben ließ. Und so kam viel zu wenig Geld herein. Zumindest für den Geschmack der Partner.« »Er musste also gehen, weil er zu wenig verlangte, obwohl er der Gerechtigkeit zum Sieg verhalf?«
  


  
    Die Sekretärin nickte stumm.
  


  
    Nun wusste ich wenigstens, woran ich in dieser Kanzlei war. Mein Ehrgeiz dominierte zu dieser Zeit jedoch noch alle Bedenken und ich wollte unter keinen Umständen den Eindruck erwecken, nicht im Sinne der Kanzlei und des Systems zu funktionieren. Vielleicht hätte ich anders gedacht, wenn ich gewusst hätte, welcher nächste große Fall mich erwartete.
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    Der Anruf, der das neue Mandat ankündigte, war unspektakulär: Es sei eine Verhaftung vorgenommen worden und der Mandant hätte gern einen Verteidiger aus der Kanzlei. Außer einer Adresse, dem Namen des Mandanten und einer Rückrufnummer stand nichts auf der Notiz, die von einer Sekretärin gebracht wurde. Die Adresse aber ließ schon an Eindeutigkeit nichts mehr vermissen: die berüchtigtste Haftanstalt des Landes. Aber das berührte mich wenig, denn ich hatte ja schon einschlägige Erfahrung.
  


  
    

  


  
    Sofort machte ich mich auf den Weg zu meinem Mandanten, denn Eile war geboten. Aber nicht, weil dem Mandanten so schnell wie möglich geholfen werden musste, denn der konnte ja nicht weglaufen. Das bemerkte jedenfalls mein Lehrmeister aus der alten Kanzlei immer auf sehr zynische Weise, wenn es um solche Mandate und die damit zusammenhängenden Besuche in der JVA ging, der Justizvollzugsanstalt, wie ein Gefängnis und seine offizielle Abkürzung im Behördendeutsch heißt.
  


  
    Es war also nicht die Sorge um den Mandanten, die mich zur Eile trieb. Es war die Angst vor dem Verlust des Mandats an einen anderen Kollegen. Manche Kollegen wurden wie auf wundersame Weise unverzüglich informiert, wenn ein neuer Fall in die Haftanstalt eingeliefert wurde. Gerüchten zufolge kam diese Information von Bediensteten der Haftanstalt. Ob das stimmte und ob diese Information einen Preis hatte, das blieb mir verborgen. Jedenfalls waren besonders dann, wenn ein großes Mandat in der JVA ankam, sehr schnell immer die gleichen Anwälte vor Ort. Die »üblichen Verdächtigen« sozusagen, um diesen Begriff einmal auf die anzuwenden, die offiziell 
     auf der Seite des Gesetzes stehen. Es gab aber auch noch einen anderen Begriff, den manche Kollegen verwendeten: »Gitterschleicher« - Anwälte, die sich ständig in der Nähe der JVA aufhalten, um ja rechtzeitig bei der Mandatsjagd eingreifen zu können.
  


  
    

  


  
    Als ich die Haftanstalt betrat, stand ich in einer bahnhofsähnlichen Eingangshalle. In dieser großen Wartehalle befanden sich neben zahlreichen Anwälten auch Angehörige der Inhaftierten. Der riesige Raum brodelte regelrecht vor Leben und in dem Gewirr aus Stimmen waren die unterschiedlichsten Dialekte und Sprachen zu hören.
  


  
    Die Anmeldestelle sah aus wie ein Fahrkartenschalter, doch die Unterschiede wurden schnell deutlich. Würden Bahnmitarbeiter ihre Kunden derart rüde ansprechen, wären die Züge vermutlich leer oder alle Welt würde nur noch über das Internet buchen. Hier musste man sein Besuchsinteresse legitimieren. In der Regel machte man das mit einem sogenannten Besuchsschein. Solche Besuchsscheine musste man bei der zuständigen Staatsanwaltschaft beantragen, die über die Besuchserlaubnis entschied. So sollte sichergestellt werden, dass man einen Überblick über die Besuche und damit die Aktivitäten des Untersuchungshäftlings hatte. Nur wenn man eine Verteidigungsvollmacht des Inhaftierten besaß, konnte man sich als Anwalt die Prozedur um den Besuchsschein ersparen. Denn dann war der Inhaftierte durch die Vollmacht zum Mandanten geworden und den durfte man dann ohne Probleme besuchen. Erfahrene Straftäter hinterlegten deshalb Blankovollmachten beim Anwalt ihrer Wahl und stellten so sicher, dass ihr Anwalt schneller bei ihnen sein konnte. Eine gut organisierte Kanzlei war auf alles vorbereitet. Entweder erhielt man von der Sekretärin eine dieser Blankovollmachten oder einen Besuchsschein, den sie zuvor beantragt hatte.
  


  
    Am Ende der Wartehalle befanden sich zwei große, graue Stahltüren, die sich öffneten, wenn man die Erlaubnis zum Eintritt durch die Wachbeamten erhalten hatte. Das geschah mittels eines ferngesteuerten Türöffners. Hinter diesen beiden Türen fand eine Art Sicherheitskontrolle statt, wie man sie von Flughäfen kennt. Man ging durch einen Metalldetektor und wurde danach auf Waffen oder dergleichen durchsucht, falls das elektronische Gerät angeschlagen hatte. Selbst Anwälte wurden durchsucht, obwohl dies eigentlich der Stellung eines Rechtsanwalts im Verfahren widerspricht. Schließlich soll der Anwalt auf Augenhöhe mit Gericht und Staatsanwaltschaft im Verfahren stehen und nicht wie ein Komplize des Straftäters behandelt werden. Ich war fest davon überzeugt, dass sich Richter und Staatsanwälte nicht so durchsuchen lassen mussten, wenn sie in Ausübung ihres Berufs in die JVA mussten. Die Erfahrung habe gezeigt, so wurde jedoch argumentiert, dass von Anwälten Mobiltelefone und andere verbotene Dinge eingeschmuggelt worden waren. Dennoch fand ich die Durchsuchung völlig unangemessen und verwerflich, denn in den Verfehlungen Einzelner konnte ich keine Rechtfertigung für die Kontrolle aller sehen. Und auch das Argument des Wachpersonals: »Wenn Sie nichts zu verbergen haben, dann macht es Ihnen sicher nichts aus, wenn ich einen Blick in Ihre Tasche werfe«, wirkte für mich vorgeschoben. Warum muss ich ohne irgendein Indiz beweisen, dass ich nichts zu verbergen habe? Galt hier nicht mehr die Unschuldsvermutung?
  


  
    Trotz allem ließ ich diese erniedrigende und ehrverletzende Durchsuchung über mich ergehen, denn ich wollte schnell zu meinem Mandanten. Die Zeiten sind heute nun einmal so, redete ich mir ein, die Sicherheit fordert ihren Preis und wird sogar über die Freiheitsrechte gestellt. Im Nachhinein finde ich das feige, denn Freiheitsrechte - und dazu gehört auch die Unschuldsvermutung - sind es wert, dass man für sie kämpft.
  


  
    Stattdessen regiert die Angst und dient als Argument für die Beschneidung der Freiheit. Sich in der Masse derjenigen zu verstecken, die eine Verletzung der Freiheit und ihrer Rechte kommentar-, ja geräuschlos hinnehmen, war im Studium für mich eine Todsünde am Beruf des Anwalts. Schließlich dachte ich damals, es wäre die Aufgabe von Anwälten, gerade auf die Vermeidung solcher Verletzungen der Freiheitsrechte hinzuwirken.
  


  
    Mir waren in diesem Augenblick jedoch andere Dinge wichtig: das Mandat, das Geld, das ich damit verdienen konnte, der Erfolg.
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    Als ich nach den Durchsuchungen endlich in einer der unzähligen Besuchszellen angekommen war, wartete ich ungeduldig auf meinen Mandanten. Die Besuchszelle war ein ungefähr fünf Quadratmeter großer - oder besser gesagt kleiner - Raum mit gelben Wänden, die unten von einem schwarzen Ölsockel begrenzt wurden. In der Mitte des Raums standen ein alter, ramponierter Tisch und zwei dazu passende Holzstühle. Auf der Tischplatte konnte man die Reste unzähliger Aufzeichnungen und Mitschriften aus ebenso vielen Verteidigergesprächen erkennen.
  


  
    An den beiden Kopfseiten des Raums befand sich je eine graue Metalltür mit einem kleinen Sichtfester aus Panzerglas. Durch die eine Tür trat der Verteidiger in die Besprechungszelle. Sobald er in der Zelle war, musste er sie von innen verschließen und den Schlüssel sicher verstauen. Sein Mandant betrat durch die gegenüberliegende Tür die Besuchszelle. Diese Tür war nur von innen zu öffnen. Der Häftling musste also an die Tür klopfen und der Verteidiger öffnete sie dann von innen. Anwalt und inhaftierter Mandant saßen sich so in einem abgeschlossenen Raum gegenüber, der zwischen Haftbereich und Freiheit angesiedelt war. Es war eine Art Niemandsland. Nicht Haft, nicht Freiheit, irgendwo dazwischen.
  


  
    

  


  
    Nach etwa zehn Minuten Wartezeit klopfte es an der Tür aus dem Haftbereich. Ich öffnete und herein kam ein Mann von etwa 1,90 Meter Größe mit rotem, schulterlangem Haar, das fein säuberlich zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden war. Er war von massiger Gestalt und seine Haut hatte eine rosa Färbung. Seine blauen Augen waren klein und lagen eng beieinander. Seine Nase war kurz und leicht nach oben gebogen, sodass 
     sie eine echte Stupsnase hätte sein können. Aber das wäre sie nur in einem anderen Gesicht gewesen. Im Gesicht meines Mandanten mit seinen kleinen Augen und der rosa Haut war das keine Stupsnase, sondern erklärte den Spitznamen des Mandanten. Oder besser den Namen, der hinter seinem Rücken verwendet wurde, wenn man über ihn sprach: Er wurde »das Schwein« genannt.
  


  
    Nachdem wir uns begrüßt hatten, setzten wir uns an den schäbigen Holztisch. Der Verhaftete hatte einen Zettel in der Hand, den er mir wortlos auf den Tisch legte: ein Durchschlag des Haftbefehls und des Festnahmeprotokolls. Daraus erschloss sich, warum er hier war. Ich überflog die Delikte und mir war sofort klar, das würde kein normaler Fall werden, sondern wieder eine schmutzige Angelegenheit, die breite Resonanz in den Boulevardblättern findet. Es ging um Menschenhandel in mehreren Fällen und um Zuhälterei. Solche Fälle sind die Lieblinge der Boulevardjournalisten. Nirgends kann man die Doppelmoral so schön ausschlachten wie in solchen Beispielen. Denn während tagtäglich fast eine Million Kunden die Dienste von Prostituierten in Anspruch nahmen und so erst die Nachfrage und damit die Rahmenbedingungen für Prostitution und Menschenhandel schufen, konnten die gleichen Personen mit Fingern auf die Menschenhändler zeigen und deren Machenschaften verurteilen. Die einen schaffen die Nachfrage und die anderen bedienen die Bedürfnisse. Doch wo hat es angefangen? Was war zuerst da, die Henne oder das Ei?
  


  
    Die Geschichten aus dem Rotlichtmilieu bescheren natürlich Auflage und darauf kam es schließlich an. Außerdem erlaubt so ein Fall einen Blick hinter die Kulissen der Welt des angeblich Verruchten, genau das weckt großes Interesse der Leserschaft. Die Frage, wo die Ursache des Ganzen liegt und wie man die offensichtlich unvermeidliche Nachfrage nach Sexdiensten besser in den Griff bekommen konnte als durch Bestrafung 
     einzelner in diesem Gewerbe straffällig Gewordener, hatte da natürlich keinen Platz. Schließlich hatte man einen Täter gefunden, auf den man mit dem Finger zeigen, dem man die Schuld anhängen konnte. Einen regelrechten Sündenbock. Das hatte auch eine Art Reinwaschungseffekt für den Rest der am Geschäft - sei es als Kunden oder auf eine andere Weise - Beteiligten.
  


  
    

  


  
    Als ich die Delikte gelesen hatte, wartete ich auf die Version, die der Verhaftete von der ganzen Sache hatte. Der begann sofort mit seiner Geschichte. Er erzählte freimütig die Ereignisse, die ihn in diese Zelle gebracht hatten, und zwar auf eine Art und Weise, wie wenn man jemandem etwas ganz genau verständlich machen will. Er wirkte, als sei er der festen Überzeugung, nichts Falsches oder gar Strafbares getan zu haben, als wäre er immer bestätigt worden, richtig gehandelt zu haben - oder als hätte er einen mächtigen Beschützer im Hintergrund, der ihm garantierte, dass man ihm schlussendlich nichts anhaben könnte. Was genau ihn zu seinen Ausführungen veranlasste, war mir schleierhaft. Ich wunderte mich nur, dass er so redselig war, keine Spur der sonst üblichen Anfangsdistanz zwischen Mandant und Anwalt zeigte und auch gar nicht versuchte, seine Taten zu entschuldigen oder zumindest in weniger schlechtem Licht erscheinen zu lassen. Sätze wie: »Also das, was in der Anklage steht, ist ja nur die Spitze des Eisbergs, mehr haben die nur nicht herausgefunden«, oder: »Ich habe das alles so geplant und auch bewusst gemacht. Blöd ist nur, dass man mich entdeckt hat«, erwartet wahrscheinlich kein Anwalt der Welt, wenn er seinem Mandanten gegenübersitzt; vielmehr spielen die Mandanten die eigene Beteiligung am Delikt und auch den Umfang der Tat deutlich herunter. Häufig hört man in solchen Gesprächen auch von Missverständnissen und anderen unglücklichen Verwicklungen, die den Beschuldigten 
     in diese üble Situation gebracht hatten. Die eigene Schuld geben die wenigsten offen zu. In manchen Fällen sind auch so gute Schauspieler unter den Beschuldigten, dass man als Anwalt wirklich für einen Moment denkt, man würde einen gänzlich Unschuldigen vertreten. Doch die völlig Unschuldigen sind eher selten.
  


  
    In der Regel haben Menschen, die vor Gericht stehen, etwas falsch gemacht und auch gegen Gesetze verstoßen. Sie sind also nicht unschuldig, aber meist auch nicht so schuldig, wie die Anklage den Anschein erweckt. Häufig wird nämlich die Schuld der Beteiligten von den anklagenden Staatsanwaltschaften und den ermittelnden Polizisten falsch bewertet beziehungsweise zu hoch angesetzt. Diese Überhöhung findet dann auch Eingang in die Anklageschrift, für die die Staatsanwaltschaft zuständig ist. Eigentlich soll die Staatsanwaltschaft Beweise für und gegen den Angeklagten würdigen, um anschließend eine angemessene Anklage einzureichen. Deshalb gilt die Staatsanwaltschaft in der Theorie des Gesetzes als »objektivste Behörde« des Landes, während die eigentlichen Ermittler, die Polizisten, im Gesetz »Hilfsbeamte der Staatsanwaltschaft« genannt werden. Theoretisch sollte die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen leiten und die von den Polizisten in ihrem Auftrag zusammengetragenen Beweise objektiv werten. Am Ende dieses Vorgangs entstünde dann - wenn man die Vorgaben des Gesetzes streng zu Grunde legt - eine zutreffende, weil objektive Anklage oder eben eine Einstellung des Ermittlungsverfahrens. Welche Rolle spielen eigentlich Anwälte bei so viel Fairness in dieser theoretischen Gesetzeswelt? Diese Frage habe ich mir im Studium sehr oft gestellt, konnte sie aber erst in der realen Ausübung des Berufs klären: Es sind die überzogenen Anklagen, die die Existenz von Anwälten rechtfertigen. Das Prinzip der objektivsten Behörde und ihrer Hilfsbeamten funktioniert in der Realität einfach nicht, weil diese Behörde von subjektiven 
     Menschen geführt und geprägt wird. Somit entsteht eine Art »Gerechtigkeitslücke«, und Anwälte sind dafür da, an der Seite ihrer Mandanten gegen überzogene Anklagen zu kämpfen. Man könnte das auch mit einem bildlichen Vergleich anschaulich machen: Der Tatvorwurf muss in eine dem Schema des Gesetzes entsprechende Form gepresst werden, bevor es zu einer Anklage kommen kann. Tatvorwurf und real begangene Tat stimmen aber in den seltensten Fällen exakt überein. Und dann verhält es sich eben wie mit einem Anzug von der Stange: Er passt nicht so gut wie ein Maßanzug. Gerechtigkeit aber hat einen Maßanzug verdient, weshalb die Anwälte in diesem Beispielbild wohl als Schneider fungieren und die Anpassung vornehmen.
  


  
    

  


  
    In meinem aktuellen Fall war das alles nur eine grundsätzliche Überlegung theoretischer Art. Denn Gerechtigkeit hin, objektive Strafvorwürfe her - ich war bereit, wieder in einen großen Fall einzusteigen, an dessen Ende eine hohe Honorarrechnung stehen würde. Und an eine Gerechtigkeitslücke dachte ich nicht, sondern nur an dieses Honorar und die Möglichkeit, einen großen Fall zu gewinnen. Deshalb hörte ich dem Inhaftierten auch aufmerksam zu. Er sprach über Menschenhandel, als wäre es eine der normalsten Sachen der Welt. Er erzählte, wie Frauen in armen Ländern mit falschen Versprechen angeworben wurden. Man stellte diesen jungen Frauen eine Stelle als Verkäuferin oder Kindermädchen in unserem Land in Aussicht, bei der sie angeblich ein Vielfaches ihres jetzigen Jahreslohns in einem Monat verdienen könnten. Viele von den angeworbenen Frauen hatten eigentlich nur die Absicht, einige Zeit im Ausland zu arbeiten und das dort verdiente Geld für den Aufbau einer Zukunft an ihre Familie nach Hause zu schicken. Geködert von diesem Geldversprechen und den rosigen Zukunftsaussichten, willigten die Frauen ein und kamen in 
     unser Land. Hier erwartete sie aber keine der versprochenen Stellen, sondern ein gewaltbereiter Aufpasser, der ihnen den Pass abnahm und sie in eine gut getarnte Unterkunft brachte. Dort wurden sie von einem Mann und einer Frau empfangen, die die Sprache der Angekommenen beherrschten. Den Frauen wurde eröffnet, dass sie einen exorbitant hohen Betrag für die Reise hierher und natürlich auch die Vermittlung des Jobs zu bezahlen hätten. Dieser Betrag überstieg bei Weitem das, was sie in einem normalen Job verdienen konnten. Die Frauen hätten deshalb die Wahl, entweder ihr nahezu gesamtes Leben die Schulden mit Zinsen zu begleichen oder eben einen anderen als den eigentlich versprochenen Job anzunehmen. Einen Job, der eine viel höhere Gewinnerwartung versprach. Die Frauen sollten als Prostituierte »anschaffen« gehen. Dieses Angebot wurde mit einer Kostprobe der Gewaltbereitschaft des Aufpassers untermauert. Den Frauen blieb faktisch nichts anderes übrig, sie mussten als Prostituierte arbeiten. Im Behördendeutsch nennt man das Zwangsprostitution.
  


  
    Die Arbeitsstätten dieser Zwangsprostituierten waren Hotels, die entweder einen versteckten Eingang hatten oder so groß waren, dass niemand genau überblicken und kontrollieren konnte, wer das Hotel betrat. Die Kundschaft wusste Diskretion zu schätzen und auch, dass die Frauen die hiesige Sprache nicht verstanden und nicht wussten, wer ihre Freier waren. Diese mussten sich keine Sorgen machen, dass sie erkannt würden, was womöglich der Karriere oder dem Familienleben geschadet hätte. Denn der Schaden könnte groß sein, besonders dann, wenn die Kunden einer großen Öffentlichkeit bekannt sind oder eine herausgehobene Stellung bekleiden.
  


  
    

  


  
    Wie er es beschrieb, war mein Mandant der hiesige Organisator in diesem Modell. Die Zielgruppe seiner Aktivitäten waren die sogenannten »wichtigen Menschen«. Und das Konzept 
     funktionierte nicht nur, es boomte. Nahezu alles, was Rang und Namen hatte, wollte diskrete schöne Stunden verbringen. Was seine jetzige Situation anging, lag an diesem Punkt der Denkfehler meines Mandanten begründet: Er glaubte, einer seiner mächtigen Kunden würde seinen Einfluss für ihn geltend machen und ihn aus dem Schlamassel befreien. Aber warum sollte ein angesehenes Mitglied unserer Gesellschaft auch nur einen Finger krumm machen, um sich für einen Kriminellen einzusetzen? Wenn das ruchbar würde, konnte das seine gesellschaftliche Stellung gefährden und ihn seine Position kosten. Also macht das niemand, außer man zwingt ihn. Aber welchen Zwang sollte ein Krimineller in dieser Lage schon aufbauen? Sollte er wirklich seine Kunden verraten und sich so vielleicht ein oder zwei Jahre Haft ersparen, gleichzeitig aber seine Existenzgrundlage dauerhaft vernichten? Vielleicht hätte mein Mandant nicht annähernd so freimütig erzählt, wenn er gewusst hätte, wie sehr er sich irrte. Wenn er erkannt hätte, wie töricht seine Vorstellung war, hätte er sich wahrscheinlich wie alle anderen Häftlinge verhalten: Er hätte sich gewunden und seine Tatbeteiligung heruntergespielt.
  


  
    Mir war das Konzept des Menschenhandels, das mein Mandant ausführlich erklärte, klar, nur der konkrete Tatbeitrag meines Mandanten war in meinen Augen noch nicht wirklich deutlich geworden. Und es war mein Job, diesen Tatbeitrag in das richtige Licht zu rücken. Aber offensichtlich war sich mein Mandant seines »Protektorats von oben« so sicher, dass er die genaue Beschreibung dieses Tatbeitrags aussparte. Vielmehr setzte er immer wieder an, mir neue Details über die Kunden, ihre einflussreichen Positionen und ihre Vorlieben zu schildern. Doch diese Geschichten - auch wenn sie der Wahrheit entsprachen - brachten mich keinen Schritt weiter auf dem Weg zu einer Verteidigungsstrategie. Da vorerst nichts weiter von ihm zu erfahren war, legte ich ihm eine Vollmacht 
     und eine Honorarvereinbarung auf den Tisch, die der Inhaftierte anstandslos und ohne Nachfrage unterschrieb. Vielleicht dachte er, dass ihm seine angeblichen Protektoren auch noch mein Honorar bezahlen würden. Mir war das zu diesem Zeitpunkt egal. Ich packte die Schriftstücke ein, verabredete einen nächsten Besuchstermin und versprach, eine Haftprüfung in die Wege zu leiten. Beim Verlassen der Haftanstalt war ich ein wenig über meine eigene Abgestumpftheit erschrocken.
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    Kaum zurück in der Kanzlei, erwartete mich auch schon der nächste Fall. Als ich das Empfangssekretariat passierte, stürmte die Sekretärin aus dem Zimmer: »Sie sollen sofort zum Chef, es ist dringend.«
  


  
    Ich stellte die Tasche in mein Zimmer und ging direkt zum Chef. Eigentlich war er nicht mein Chef, sondern nur der Chef der Sekretärin. Aber er war der namensgebende Partner und die hatten in allen Kanzleien eine Sonderstellung.
  


  
    

  


  
    Der Chef saß an seinem Schreibtisch und ein anderer Anwalt hatte in einem der beiden vor dem Schreibtisch stehenden Besucherstühle Platz genommen. Die Schreibtischoberfläche war mit Akten, Papier und sonstigem Bürokram übersät. Eine Schicht von durchschnittlich ungefähr 30 Zentimetern hatte die gesamte Oberfläche des ausladenden Schreibmöbels in Beschlag genommen. Der Chef selbst war ein grauhaariger Mann fortgeschrittenen Alters mit mittlerer Statur und einem jungenhaften Gesicht. Er sah auf den ersten Blick trotz seines Alters dynamisch aus. Bei genauerem Hinsehen konnte man jedoch erkennen, dass die vielen Jahre im Anwaltsberuf durchaus Spuren hinterlassen hatten. Kleine Falten und Furchen zwischen den Augenbrauen zeugten von Anstrengung, Leid und Strapazen. Zugleich trug dieses Antlitz aber auch die Gesichtszüge eines Lebemannes, der sich durchaus teureren Vergnügungen hingab.
  


  
    Der andere Anwalt sah besorgt und angespannt aus. In seiner ganzen Erscheinung wirkte er, als habe er kein großes Selbstvertrauen und würde von der ständigen Angst gepeinigt, er könne etwas falsch machen und müsste dann die Konsequenzen seiner Fehler tragen.
  


  
    Ich nahm auf dem zweiten Besucherstuhl vor dem Schreibtisch Platz und wartete, was mir die beiden zu sagen hätten. Offensichtlich ging es um einen Fall des unsicheren Kollegen, denn sonst wäre er wohl nicht im Büro.
  


  
    »Wir haben heute einen neuen Fall angetragen bekommen, der großes Potenzial für unsere Kanzlei hat. Es ist zwar nicht direkt Ihr Lieblingsrechtsgebiet, aber ich denke trotzdem, dass Sie der Richtige sind. Natürlich mit dem Kollegen zusammen, denn der hat den Fall auch akquiriert.« Der Chef deutete auf den neben mir sitzenden Kollegen, der mir kurz zunickte. »Bitte, Herr Kollege, erzählen Sie doch kurz, worum es geht«, fuhr er fort und warf einen intensiven Blick auf meinen Nebenmann.
  


  
    Der sprach mit leiser Stimme: »Es geht um eine Massenentlassung. Wir haben die Anfrage von einer gesamten Belegschaft, weil ihr Betrieb stillgelegt und allen gekündigt werden soll. Sie möchte das Ganze anfechten und ist auch zu gerichtlichen Schritten gegen den Arbeitgeber bereit.«
  


  
    »Und was soll ich dazu beitragen?«, warf ich ein. »Ich habe genug Fälle und außerdem ist es nicht mein Gebiet, wie Sie schon sagten.«
  


  
    Mein Nebenmann schwieg; es behagte ihm offensichtlich nicht, dass man ihm den Fall wegnehmen beziehungsweise mich mit in den Fall involvieren wollte.
  


  
    »Lassen Sie es mich kurz erklären. Es ist die Anzahl der Arbeitnehmer, weshalb Sie hier sind. Man kann das Mandat nicht in einzelnen Besprechungen erledigen, Sie kennen ja die Fristen. Das würde viel zu lange dauern und die Zeit haben wir nicht.« Der Chef spielte auf eine im Kündigungsschutzgesetz verankerte Drei-Wochen-Frist an. Im Falle einer Kündigung muss jeder Arbeitnehmer innerhalb von drei Wochen nach Erhalt der Kündigung eine Klage beim zuständigen Arbeitsgericht einreichen, wenn er die Kündigung rechtlich anfechten 
     will. »Und um in den drei Wochen alle Klagen zu schaffen, müssen wir das Ganze eben als Massenveranstaltung abwickeln. Deshalb haben wir morgen eine Besprechung der gesamten Belegschaft organisiert. Dort sollen alle relevanten Daten eingesammelt und den Leuten soll das Prozedere erklärt werden. So eine Art Vortrag eben.« Unvermittelt stoppte er und blickte zu meinem Nebenmann, der weiter stumm auf seinem Platz saß. »Ich oder besser wir denken nun, dass das bei Ihnen sehr gut aufgehoben wäre. Zudem werden sich die Medien auf diesen Fall stürzen und da haben Sie die größte Erfahrung. Der Kollege wird Sie begleiten und auch die Klagen fertigen.«
  


  
    Eigentlich wartete ich nun auf die Frage, ob ich das auch übernehmen wollte. Der Chef machte aber nicht den Eindruck, dass er mich das fragen wollte. Für ihn war die Sache klar. Ich nahm es hin. Und so gingen wir direkt zur Besprechung der Abwicklung des Falls über. Der Kollege und ich würden am nächsten Tag die Veranstaltung abhalten, wobei ich sprechen würde und der Kollege assistieren sollte. Wir würden die Daten und Unterlagen der anwesenden Arbeitnehmer einsammeln, um daraus Klagen zu erstellen.
  


  
    

  


  
    Als ich schließlich das Büro des Chefs verließ und in mein Arbeitszimmer ging, wartete eine lange Rückrufliste auf mich. Ich war froh, ans Telefon zu kommen, denn dabei war es in der Kanzlei üblich, dass man die Tür schloss. Auf diese Weise bekam ich wenigstens beim Telefonieren etwas Abstand. Warum ich Abstand wollte, den Drang hatte, mich zu distanzieren, darüber dachte ich nicht nach. Das sollte mir aber noch klar werden.
  


  
    Nach den Telefonaten öffnete ich die Bürotür wieder und vertiefte mich in die Unterlagen des kommenden Tages. Ein Betrieb sollte stillgelegt und die Arbeitnehmer allesamt entlassen 
     werden. In den Akten fand sich ein entsprechender Beschluss der Geschäftsführung, der wiederum auf eine Anweisung der Mehrheitsgesellschafter zurückging. In den Papieren hieß es lapidar, dass die weltweite Ertragssituation einen Kapitaleinsatz an anderen Stellen und in anderen wirtschaftlichen Bereichen mit einer höheren Rendite belohnen würde. Deshalb würde das Kapital nun abgezogen und die Belegschaft der Firma abgebaut werden. Es stand dort weiter zu lesen, dass die betroffene Firma zwar tatsächlich Gewinn abwarf, aber eben im Vergleich zu anderen Firmen an anderen Plätzen weltweit zu wenig. Danach fanden sich einige Notizen, die die Mitwirkung der Arbeitnehmervertretung betrafen. Es war aber zu erkennen, dass der einzelne Arbeitnehmer von seiner betrieblichen Vertretung wohl nichts zu erwarten hatte. Aus irgendwelchen Gründen leisteten die Arbeitnehmervertreter keinen oder nur verhaltenen Widerstand. So war es die Aufgabe eines jeden Arbeitnehmers selbst, sich gegen diese Situation und ihre dramatischen Folgen in Form der drohenden Arbeitslosigkeit zu wehren.
  


  
    Seit langer Zeit kam wieder echte Wut über die Ungerechtigkeit einer Situation meiner Mandanten in mir hoch. Auch wenn ich diesen Fall ursprünglich nicht wollte, jetzt hatte er mich gepackt. Es ging um das Schicksal der Arbeitnehmer, um deren Zukunft. Ich wollte diesen Menschen helfen, die absolut nichts für ihre schlechte Situation konnten. Sie arbeiteten fleißig und gut. Ihr Pech war nur, dass an anderen Orten der Erde aufgrund der dort herrschenden niedrigeren Löhne ein höherer Ertrag zu erzielen wäre. Nur deshalb drohte ihnen das Aus. Auch wenn ich noch nicht wusste, wie ich dem Fall eine erfolgreiche Wendung geben könnte, wusste ich, dass ich alles für die Mitarbeiter tun wollte, was in meiner Macht stand. Im Gegensatz zu meinen anderen Fällen dachte ich dabei nicht eine Sekunde lang an das Honorar. Leider war ich aber der einzige in der Kanzlei, der so dachte.
  

  
  


  
    19
  


  
    Am nächsten Tag fuhren wir in den betroffenen Betrieb. Wir trugen beide auf Anweisung des Chefs unsere schwarzen Anzüge. Er hatte gemeint, man würde die Kanzlei und auch die gesamte Anwaltschaft in einem solchen Aufzug am besten repräsentieren. Meiner Meinung nach sahen wir mit unseren schwarzen Anzügen aus wie Totengräber. Aber auch wenn wir einen eigentlich totgeweihten Betrieb besuchten, war es doch unsere Aufgabe, die Arbeitsplätze zu erhalten. Ich empfand den schwarzen Anzug deshalb als unpassend, mein Kollege blieb seiner Linie treu und entwickelte vorsichtshalber keine eigene Meinung.
  


  
    Wir hatten uns nicht viel zu sagen, und so verlief die Fahrt schweigend. Nur die freundliche Stimme des Navigationssystems unterbrach die verkrampfte Stille.
  


  
    

  


  
    Im Betrieb angekommen, wurden wir in einen großen Saal, den Speisesaal, geführt. Er war groß genug, um die gesamte Belegschaft aufzunehmen. Auf einer Seite des Raums waren drei Tische nebeneinander aufgestellt. Die restlichen Tische des Speisesaals standen in unveränderter Anordnung. Alle Plätze an diesen Tischen waren besetzt. Neben den Eingängen standen einige Mitarbeiter an die Wand gelehnt. Den meisten sah man an, dass sie ihren Lebensunterhalt mit harter körperlicher Arbeit verdienten. Viele Gesichter hatten einen abgearbeiteten, erschöpften Ausdruck, aber trotz der gefährlichen Situation des Betriebs war in ihnen Lebensfreude und Energie zu sehen. So viel Rechtschaffenheit und Optimismus hatte ich schon lange nicht mehr wahrgenommen, nicht in der Kanzlei und natürlich erst recht nicht im Knast. Ich war ehrlich froh, dass es auch noch solche Gesichter gab.
  


  
    Wir wurden durch die Menschenmenge geführt. Eine massige Frau in den Fünfzigern ging mit kraftvollen, raumgreifenden Schritten vor uns her. Ihre kräftigen Arme schwangen vor und zurück und sie ging in sicherer, aufrechter Haltung. An den zusammengerückten Tischen angekommen, blieb sie stehen und drehte sich um. Wir stellten unsere Taschen ab und positionierten uns neben ihr.
  


  
    »Ruhe! Alle mal herhören«, schrie sie mit voluminöser Stimme in den Saal. Schlagartig kehrte Ruhe ein und alle schauten in unsere Richtung. »Das sind die Herren Anwälte, die gekommen sind, um uns zu helfen. Am besten sind wir jetzt alle mal ruhig und hören zu, was sie uns zu sagen haben.«
  


  
    Sie drehte sich zu uns und gab uns ein Zeichen, dass wir jetzt sprechen sollten. Mein Kollege machte einen vorsichtigen Schritt zurück, sodass ich nun allein vor der Menge stand. Alle Augenpaare waren auf mich gerichtet und drückten die große Hoffnung aus, dass ich nun etwas Hilfreiches sagen und ihnen in ihrer misslichen Situation Hoffnung geben würde. Anders als meinen anderen Mandanten ging es diesen Menschen nicht um die Verschleierung einer Straftat, sie wollten sich nicht irgendwie aus einer Verantwortung stehlen - diesen Menschen ging es um ihre Existenz und ihre Zukunft. Diese Menschen setzten ihre Hoffnungen in uns.
  


  
    Im Studium habe ich mir einen solchen Fall immer gewünscht, und nun hatte ich weiche Knie. Ich räusperte mich leise und begann mit meinen Ausführungen. Ich erzählte etwas über die Verfahren, die Drei-Wochen-Frist und die Klageerhebung gegen den Arbeitgeber. Plötzlich hob ein älterer Mann die Hand. Er hatte graues Haar und ein tief gefurchtes, von Arbeit gezeichnetes Gesicht.
  


  
    Unsere resolute Versammlungsleiterin zeigte in seine Richtung. »Hast du eine Frage oder was ist?«, rief sie durch den Raum.
  


  
    »Ja, eine wichtige sogar«, antwortete der ältere Mann in ruhigem Ton. »Ich wollte nur wissen, ob die Klage die einzige Möglichkeit ist, gegen den Verlust des Arbeitsplatzes vorzugehen.«
  


  
    »Ja, nur eine Klage kann das verhindern. Und das auch nur, wenn sie innerhalb einer Frist von drei Wochen beim zuständigen Arbeitsgericht eingereicht wird«, antwortete ich.
  


  
    »Keine andere Chance?«
  


  
    »Nein, tut mir leid.«
  


  
    »Gut, dann bin ich raus. Wir haben gegen die doch sowieso keine Chance. Ich möchte nicht vor Gericht, das wird mir alles zu viel.« Der ältere Mann erhob sich und ging zum Ausgang des Saals. Kurz vor der Tür blieb er stehen und dreht sich noch einmal um. »Euch, die ihr diesen Schritt geht, wünsche ich alles Gute und viel Erfolg. Vergesst mich nicht.« Dann ging er wortlos durch die Tür, die langsam nachschwang, als wolle sie seine Spur verwischen.
  


  
    Wir fuhren mit dem nächsten Tagesordnungspunkt fort und teilten einen Fragebogen aus. Dort waren alle Fragen gestellt, die man zur Vorbereitung einer Klage braucht. Jeder der Anwesenden füllte einen Fragebogen aus, dann sammelten wir die Bögen wieder ein. Die zusätzlichen notwendigen Unterlagen wie Arbeitsvertrag und Kündigung wollte die ebenfalls im Raum anwesende und vor dem Verlust des Arbeitsplatzes stehende Personalleiterin zusammenstellen und in geordneter Form an uns direkt in die Kanzlei geben. Auch wenn sie früher die Interessen der Geschäftsführung vertreten hatte, begriff sie in der konkreten Bedrohungssituation doch, wo sie eigentlich hingehörte. Da wir alles besprochen hatten, fuhren wir zurück in die Kanzlei. Die versprochenen Unterlagen trafen zwei Tage später dort ein.
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    Tags darauf traf in der Kanzlei eine Postkarte für mich ein. Darauf standen aber keine Grüße aus dem Urlaub und sie kam auch nicht aus einem beliebten Ferienziel, sondern aus dem Gefängnis.
  


  
    Die Nachricht auf der Karte war an Eindeutigkeit nicht zu überbieten. »Bitte kommen Sie mich so schnell wie möglich besuchen. SEHR WICHTIG«, stand darauf zu lesen. Absender war mein Mandant, der des Menschenhandels beschuldigt wurde.
  


  
    

  


  
    Inhaftierte können Postkarten verwenden, um ihren Verteidiger über einen Besuchswunsch zu informieren. Die Karten und auch Briefe werden über die Hauspost der JVA weitergeleitet. Anders als im normalen Leben gilt im Knast das Briefgeheimnis jedoch nicht. Die Wachbeamten lesen alle Briefe der Insassen und entscheiden dann, welche verschickt werden und welche nicht. Eine Ausnahme gibt es nur für den Briefwechsel zwischen einem Inhaftierten und seinem Anwalt. »Verteidigerpost« ist hier der Fachausdruck für Post, die nicht geöffnet und gelesen werden darf. Inhaftierte Mandanten haben oft gefragt, ob das auch für Postkarten an den Verteidiger gilt, denn schließlich könnte eine Postkarte ja jeder lesen. Es ist tatsächlich seltsam, warum die Haftanstalt den Insassen nur Postkarten zur Verfügung stellt. Die Clevereren unter den Insassen verwenden die Postkarten aber lediglich dafür, einen Besuch des Verteidigers zu wünschen. Mein Mandant kannte also die Spielregeln.
  


  
    

  


  
    Ich machte mich gleich auf, um meinen Mandanten zu besuchen, denn es war ungewöhnlich, dass ein Inhaftierter in großen 
     Buchstaben »SEHR WICHTIG« auf die Karte schrieb. Zu groß war die Angst vor unbefugten »Mitlesern«. Ich war neugierig, was es gab.
  


  
    Nachdem ich die üblichen Anmeldeformalitäten für Verteidiger in der Haftanstalt durchlaufen hatte, betrat ich die kleine, schäbige Besuchszelle.
  


  
    Kaum war mein Mandant hereingekommen, legte er los: »Gut, dass Sie da sind. Ich habe was, das bringt mich hier raus.« Er kramte ein paar Seiten irgendwelcher Kopien heraus. Als Überschrift stand dort in fetten Lettern zu lesen: »Gesetz zur Regelung der Rechtsverhältnisse der Prostituierten - ProstG.« Es war ein Gesetzestext, der die Ausübung von Prostitution regelt. Ich war erstaunt, was er damit wollte.
  


  
    »Kennen Sie das Gesetz?«, fragte er provozierend. Ich nickte.
  


  
    »Gut, dann wissen Sie ja auch, dass Prostitution nicht mehr strafbar ist. Ich habe also gar nichts verbrochen und kann hier raus.«
  


  
    »Wo haben Sie das denn her?«, fragte ich erstaunt.
  


  
    »Wir haben hier eine Gerichtsbibliothek, da findet man so was. Und außerdem gibt es hier einen Häftling, der ist schon länger da und der liest den ganzen Tag was über Recht und Gesetz.
  


  
    Der hat mir den Tipp gegeben.«
  


  
    »Na ja, so einfach ist das nicht.«
  


  
    »Warum, hier steht doch schwarz auf weiß …«
  


  
    »Ja, Prostitution ist nicht mehr strafbar, wenn man sie freiwillig und ohne Zwang ausübt. Wenn dagegen Zwang auf die Prostituierte ausgeübt wird oder ihr auch der sogenannte Dirnenlohn weggenommen wird, dann ist das sehr wohl strafbar und nennt sich Menschenhandel.«
  


  
    »Verstehe ich nicht, können Sie mir das bitte ausführlicher erklären? Entweder es ist strafbar oder nicht. Was ist das für ein Unfug von wegen Menschenhandel. Wenn Prostitution nicht mehr strafbar ist, kann sich doch auch ein Außenstehender 
     nicht strafbar machen, oder was?« Mein Mandant war sichtbar gereizt.
  


  
    »O.k., dann brauche ich aber nun Ihre Aufmerksamkeit, denn es ist nicht ganz so leicht«, beschwichtigte ich ihn. »Prostitution ist dann nicht mehr strafbar, wenn sich eine Prostituierte selbst und freiwillig entschließt, dieser nennen wir es mal Arbeit nachzugehen und auch das Geld, das sie damit verdient, selbst behalten kann. Das gilt übrigens auch für männliche Prostituierte. Dieses Gesetz hier«, ich tippte mit dem Finger auf die Kopien, »regelt in erster Linie die soziale Stellung der Prostituierten. Also, dass sie ihren Dirnenlohn auch einklagen können, wenn ein Freier nicht bezahlt und dass sie sich auch in die Sozialversicherung eingliedern können. Das Gesetz soll in erster Linie die Prostituierten mehr in die Gesellschaft eingliedern. Das war früher nicht möglich.«
  


  
    Mein Mandant war verärgert und fiel in die Sprache des Milieus. »Also das Gesetz regelt, wie eine Hure anschaffen und leben kann, aber nicht meinen Fall!«
  


  
    »Stimmt. Der Vorwurf, den man Ihnen macht - also Menschenhandel -, ist nicht straffrei. Und zudem ist die hiesige Staatsanwaltschaft noch nicht ganz auf die neue Linie eingeschwenkt, die dieses Gesetz vorgibt. Auch wenn einige Vorschriften im Strafgesetzbuch durch dieses Gesetz geändert wurden, könnte man meinen, in der Staatsanwaltschaft hätten sie es noch nicht gelesen.« Das war vielleicht etwas überzogen dargestellt, aber mit diesem Versuch eines Witzes, den ich mit einem ironisch-amüsierten Gesichtsausdruck untermalte, wollte ich die angespannte Situation entschärfen und die Aggression meines Mandanten dämpfen. Es funktionierte nicht wirklich. Mein Mandant blieb grimmig.
  


  
    »Und was hat es dann mit diesen Sperrbezirken auf sich, da habe ich doch auch noch was im Haftbefehl gelesen«, fragte er giftig.
  


  
    »Die Sperrbezirke sind eine hiesige Besonderheit, sie werden in diesem Bundesland strenger gehandhabt als anderswo. Hier gilt eine Verordnung, die es Gemeinden unter fünfzigtausend Einwohnern erlaubt, Prostitution an sich nicht zu gestatten, und die größeren Städten das Recht gibt, Prostitution nur in bestimmten Gebieten zu erlauben. Wer dann der Prostitution in einem nicht zugelassenen Gebiet nachgeht, zahlt eine Strafe. Das gilt auch, wenn man zum Beispiel Besuch einer Prostituierten im Hotel oder zu Hause bekommt. Findet das nicht im erlaubten Bezirk statt, kostet es eben Strafe. Und Sie müssen wissen, dass es keine Bezirke im eigentlichen Sinne sind, sondern nur kleine Bereiche oder auch nur Teile einer Straße. In Ihrem Fall aber wird das nicht weiter ins Gewicht fallen, da geht es vorwiegend um den Vorwurf des Menschenhandels.« Mein Mandant hatte nun eine kompakte Erläuterung der Rechtslage bekommen und musste feststellen, dass es für ihn doch nicht so gut aussah, wie er gedacht hatte. Er saß mit finsterem Gesicht am Besprechungstisch und zerknüllte die Kopien. Ich beendete die Besprechung und fuhr zurück in die Kanzlei.
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    Mein Kollege hatte im Fall der Belegschaftsentlassung begonnen, die Klagen zu entwerfen und an die einzelnen Mitarbeiter anzupassen, während ich mich meinen anderen Mandaten widmete. Dann rief uns der Chef wieder zu einer Besprechung in dieser Sache zusammen. Gerade wollte ich in sein Zimmer gehen, als mein Telefon klingelte.
  


  
    »Ein Redakteur einer Zeitung, er sagt, es gehe um die Betriebsstilllegung«, informierte mich die Sekretärin.
  


  
    »Danke, stellen Sie ihn durch und sagen Sie bitte dem Chef, dass ich sofort nach dem Telefonat komme.«
  


  
    Ich übernahm das Gespräch. Der Anrufer stellte sich tatsächlich als Redakteur vor und gab mir einen Internetlink, sodass ich seine Angaben überprüfen konnte.
  


  
    »Sie vertreten doch alle Mitarbeiter des Betriebs?«, fragte der Redakteur.
  


  
    »Ja, um was geht es denn?«
  


  
    »Mir wurde zugetragen, dass einer der Mitarbeiter Ihnen das Mandat nicht erteilt hat.« Der Redakteur spielte offensichtlich auf den älteren Mann an, dem der Prozess zu viel war.
  


  
    »Das stimmt. Aber was hat das Ganze mit unserer Kanzlei zu tun, denn wir vertreten ihn ja gerade nicht?«
  


  
    »Lassen Sie es mich mal so sagen: Den vertritt keiner mehr. Er hat sich gestern vor einen Zug geworfen. In einem Abschiedsbrief, den er hinterlassen hat, entschuldigt er sich, nicht mit den anderen für den Erhalt der Arbeitsplätze kämpfen zu wollen. Darüber wollte ich Sie nur informieren, denn die Leute im Betrieb sagten mir, Sie würden engagiert für sie eintreten und die Sache scheine Ihnen wirklich am Herzen zu liegen.«
  


  
    Wir beendeten das Gespräch mit den üblichen höflichen Floskeln. Ich war geschockt. Der ältere Mann hatte einfach aufgegeben, 
     weil er keinen Ausweg mehr gesehen hatte. Ich ahnte ja nicht, was noch auf mich zukommen sollte.
  


  
    

  


  
    Blass ging ich ins Büro des Chefs, wo mein Kollege schon eifrig seine Klageentwürfe vorstellte, und berichtete ohne große Einleitung von dem Mann, der sich das Leben genommen hatte.
  


  
    Der Chef blickte kurz auf. »Na wenigstens haben wir kein Mandat verloren. Auch wenn das schlimm ist für seine Familie, lassen Sie uns bitte hier weitermachen.«
  


  
    Während der folgenden Besprechung war ich nicht bei der Sache, sondern musste immer wieder daran denken, welche katastrophalen Folgen ein Arbeitsplatzverlust für die Mitarbeiter haben konnte. So realisierte ich nicht, welches Ziel der Chef in diesem Fall verfolgte. Die Kanzlei war als eigenständiger Teilnehmer an dieser Auseinandersetzung involviert, mit eigenen Interessen und eigenen Zielen. Schließlich sind Kanzleien in den meisten Fällen Unternehmen, die am Wirtschaftsleben deswegen teilnehmen, um den größtmöglichen Gewinn zu erzielen. Und so verfolgte die Kanzlei die Taktik, nur die solventen oder besser gesagt rechtsschutzversicherten Mandanten zu vertreten und die anderen, die sich keinen Prozess leisten konnten und auf staatliche Prozesskostenhilfe angewiesen waren, ihrem Schicksal zu überlassen. Die Information, wer rechtsschutzversichert war oder solvent genug für eine Vertretung durch uns, ergab sich aus dem Fragebogen.
  


  
    Bei einer Prozesskostenhilfe, die vom Staat übernommen wird, bekommen die Anwälte für die gleiche Arbeit ein geringeres Honorar. Deswegen lehnen viele Anwälte - zumindest die, die es sich leisten können - Mandate mit Prozesskostenhilfe ab. Diese Vorgehensweise ist wirtschaftlich gesehen konsequent, denn Anwälte haben keine Verpflichtung, einen Mandanten zu vertreten, und auch keine Notwendigkeit, eine Ablehnung ausführlich 
     zu begründen. Andere Anwälte, deren Kanzlei nicht so gut läuft, sind dagegen auch über diese schlechter bezahlten Mandate froh. Was für die Mandate mit Prozesskostenbeihilfe gilt, gilt auch für Pflichtverteidigungen, die unter Anwälten verpönt sind. Zumindest unter denen, die ich kannte und die gut waren. Pflichtverteidigungen warfen gemessen am Aufwand bei Weitem nicht genügend ab, um in der Eliteliga der Anwälte mitspielen zu können. Und in die Eliteliga wollen die meisten. Anwälte, die sich um Pflichtverteidigungen bewarben, weil sie aus wirtschaftlichen Gründen darauf angewiesen waren, gaben das natürlich nicht zu.
  


  
    So saß ich also wortlos und unkonzentriert da, während mein Chef und mein Kollege die Vorgehensweise unseres Falls besprachen. Den älteren Mann, der glaubte, keine Kraft mehr zum Weiterkämpfen und zum Weiterleben zu haben - ich bekam ihn nicht aus meinem Kopf.
  


  
    

  


  
    Als ich die Besprechung verließ, fiel mir ein Stapel Akten im Sekretariat auf. Es waren Akten der gekündigten Mitarbeiter, aber nur von einem Teil der Belegschaft. Ich fragte die Sekretärin was damit geplant sei.
  


  
    »Die soll ich zurückschicken«, antwortete sie.
  


  
    »Alle?«
  


  
    »Ja. Alle. Können wir irgendwie nicht übernehmen. Begründung habe ich keine bekommen, nur die Anweisung, sie zurückzuschicken.«
  


  
    »Ich werfe lieber noch mal einen Blick drauf. Ich nehm sie mal mit.«
  


  
    »Aber ich soll doch …«, warf die Sekretärin wieder ein.
  


  
    Doch ich hatte den Aktenstapel schon geschnappt und schleppte ihn in mein Büro. Bestimmt konnte mein Kollege nicht alle Klagen fristgerecht fertigen, dachte ich, und gab deshalb einen Teil zurück. Eigentlich hätte er sie ja mir geben können, aber wahrscheinlich 
     wollte er meine Kapazitäten nicht unnötig binden, schließlich hatte ich ja noch andere, strafrechtliche Mandate zu bearbeiten. »Wir sollten die Mitarbeiter nicht im Stich lassen und alle vertreten. Das gibt uns schließlich auch eine bessere Verhandlungsposition gegenüber dem Arbeitgeber«, überlegte ich mir, als ich mich bereits in die erste Akte einlas.
  


  
    Hätte ich in der Besprechung zugehört, dann hätte ich gewusst, weshalb diese Akten hätten zurückgeschickt werden sollen: Das waren die wirtschaftlich schwachen Mandate, die auf die staatliche Prozesskostenhilfe angewiesen waren. Und genau die bearbeitete ich jetzt entgegen der Entscheidung der Kanzlei. Doch in diesem Moment war ich wieder der idealistische Jurastudent von früher, der sich für die Gerechtigkeit und für die Schwachen einsetzt. Beschwingt diktierte ich die Klagen der vermögenslosen Mitarbeiter. Ich genoss dieses Gefühl und fühlte mich richtig gut. Wenigstens so lange, bis ich zur nächsten Besprechung mit meinem Mandanten im Fall der Zwangsprostitution musste.
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    Bald darauf saß ich wieder in der Besprechungszelle der Justizvollzugsanstalt und wartete, bis man meinen Mandanten zu mir ließ. Er setzte sich mir gegenüber und fragte ohne seine Zeit für eine Begrüßung zu verschwenden direkt nach meiner weiteren Vorgehensweise. Er verhielt sich, als dachte er, er könne mit mir, seinem Anwalt, genauso umgehen wie mit einem seiner Helfershelfer; mit jemandem, von dem er sicher sein konnte, dass er auf seiner Seite war, weil er auf ihn als Geldgeber angewiesen war. Diese Situation ekelte mich an, und dennoch fühlte ich mich zu diesem Zeitpunkt machtlos, etwas dagegen zu unternehmen.
  


  
    War ich tatsächlich auf das Geld dieses Mannes angewiesen?
  


  
    Wie jeder andere stand ich unter dem Druck der wirtschaftlichen Notwendigkeiten. Sogar einem Anwalt, der sich unabhängiges Organ der Rechtspflege nennen darf, geht das so. Wie groß kann also diese Unabhängigkeit sein? Der Fall der Betriebsstilllegung und der Selbstmord hatten mich berührt und zum Nachdenken gebracht. Doch schnell blockte ich diese Gedanken ab und rückte den Fall des Mandanten, der jetzt vor mir saß, wieder in den Mittelpunkt meiner Konzentration. Ich wollte wieder der Anwalt sein, der gewinnt, der seinen Mandanten so gut wie möglich aus dem Prozess kommen lässt, egal, was der gemacht hat, Hauptsache er zahlt. Und jetzt ging es darum, den Haftprüfungstermin vorzubereiten.
  


  
    »Was haben die denn eigentlich für Zeugen?«, fragte mein Mandant in aggressivem Ton.
  


  
    »Zwei oder drei Frauen haben ausgesagt. Die bestätigen den Vorwurf und beschreiben das System des Geschäfts«, fasste ich die Vernehmungsprotokolle zusammen.
  


  
    »Sind die noch in Deutschland?«
  


  
    »Soweit ich weiß, wurden sie in ihre Heimat abgeschoben. Kein gültiges Visum, keine Arbeitserlaubnis. Das übliche eben.«
  


  
    Mein Mandant nickte und grinste. »Dann sollten wir noch ein bisschen mit der Haftprüfung warten, das ist besser.«
  


  
    Er war ein echter Profi und wusste genau, dass Verbrechen im Rotlichtmilieu meist nur mit Zeugenaussagen nachzuweisen sind und dass genau dieser Zeugenbeweis der schwächste aller Beweise ist. Die Zeugen müssen ihre Geschichte vor Gericht erzählen, denn jeder Richter muss das Urteil mit dem begründen, was er in der Hauptverhandlung gelesen, gehört oder gesehen hat. Für den Zeugenbeweis bedeutet das, dass alles, was dort nicht vorgebracht wird, nicht als Urteilsgrund tauglich ist. Im Juristendeutsch heißt es dann, es stamme nicht »aus dem Inbegriff der Hauptverhandlung«. Und genau darauf zielte mein Mandant ab. Oft waren die Zeugen im Ausland nicht oder erst nach längerer Zeit auffindbar, zumal, wenn es sich um ein Land handelt, das über kein so gut geregeltes Meldewesen verfügt wie Deutschland. Mein Mandant hoffte, nein, er schien sich sicher zu sein, dass die Zeuginnen, wenn sie denn aussagten, nicht mehr das aussagen würden, was ihn belasten würde. Im Idealfall würden sie ihn sogar entlasten. Dass das mit Einschüchterungsversuchen oder gar massiven Drohungen einherging, war in diesem Milieu nicht auszuschließen. Diese »Motivationshilfen« für einen Gedächtnisschwund gab es in den unterschiedlichsten Bereichen und in vielen Formen: von der anspielungsreichen Formulierung bis zur handfesten körperlichen Bedrohung.
  


  
    »Nehmen Sie den Haftprüfungsantrag zurück«, meinte mein Mandant also. »Wir warten noch. Schließlich haben wir ja nur einmal die Möglichkeit für eine mündliche Haftprüfung« Wahrscheinlich dachte er sich: lieber sechs Monate Untersuchungshaft als sechs Jahre Strafhaft.
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    Allerdings ging die Rechnung nicht so auf, wie mein Mandant sich das gedacht hatte, denn es gab weitere Beschuldigte in diesem Fall und die hatten sehr einflussreiche Freunde - so einflussreiche Freunde, dass sich die Kanzlei eines der berühmtesten Strafverteidigers des Landes um diese (Mit-)Täter kümmerte. Dieser bereits ältere und sehr erfahrene Kollege war legendär und gefürchtet und in Anwaltskreisen sprach man seinen Namen immer mit einer Spur Ehrfurcht aus. Ich war sehr überrascht, als der berühmte Kollege sich telefonisch bei mir meldete. Was ich bei diesem Telefonat noch nicht ahnen konnte: Ich sollte eine neue Stufe der schmutzigen Verteidigung kennenlernen, die zunächst ganz harmlos und unauffällig daherkam.
  


  
    Der berühmte Kollege lud mich zu sich ins Büro ein, um eine gemeinsame Verteidigungsstrategie zu entwickeln. Denn schließlich würden wir Anwälte ja im gleichen Boot sitzen, verbunden durch unsere Mandanten. »Da schadet eine gemeinsame Kursbestimmung sicher nicht«, sagte er im Brustton der Überzeugung. Wir verabredeten uns also für den übernächsten Tag in seinem Büro.
  


  
    

  


  
    Den dazwischenliegenden Tag nutzte ich aber noch, um meinen Mandanten zu besuchen und mich über die Hintergründe der anderen Beschuldigten zu informieren, über die er mir bisher nichts gesagt hatte. Bei diesem Gespräch kam nichts heraus, was die Sachlage grundlegend geändert hätte, und so machte ich mich am folgenden Tag entspannt und neugierig auf den Weg in die Kanzlei des berühmten Kollegen.
  


  
    In der Kanzlei wartete ich etwas nervös vor dem Schreibtisch der Empfangssekretärin, bis sie mich anmeldete und schließlich 
     ins Büro des berühmten Kollegen führte. In einem Raum von beeindruckender Größe und Höhe thronte er hinter einem riesigen Schreibtisch. Eine Wand des Raums war übersät mit Fotos, die ihn zusammen mit den Reichen, Schönen und Wichtigen des Landes zeigten. Der Kollege selbst saß auf einem schwarzen Lederbürostuhl an seinem Schreibtisch.
  


  
    »Nehmen Sie doch bitte Platz, Herr Kollege«, sagte er und deutete auf einen der beiden Besucherstühle vor dem Schreibtisch. Der andere war bereits besetzt; dort saß ein muskulöser, braun gebrannter Mann, der wie ein Bodyguard aussah, aber Jeans und T-Shirt trug. Ich setzte mich, während der Bodyguard mich bedrohlich mit seinen Blicken fixierte.
  


  
    »Schön, dass Sie kommen konnten. Können Sie sich vorstellen, warum ausgerechnet wir beide reden sollten?«
  


  
    »Ich denke, wir entwerfen eine gemeinsame Verteidigungsstrategie. So wie wir es am Telefon besprochen haben.«
  


  
    »Fast. Die Strategie ist schon fertig. Ich möchte Sie Ihnen nun vorstellen«, erwiderte der berühmte Kollege lächelnd.
  


  
    Langsam dämmerte mir, dass etwas nicht stimmen konnte, und ich fühlte mich zunehmend unwohl.
  


  
    »Also«, fuhr er fort, »mein Mandant und sein Berater - das ist übrigens der Herr, der neben Ihnen sitzt - haben sich die Strategie folgendermaßen vorgestellt. Wie Sie wissen, ist Ihr Herr Mandant ja Teil eines nennen wir es der Einfachheit halber mal Netzwerks. Mein Mandant ist ebenso ein Teil dieses Netzwerks. Und deshalb hat der Berater meines Mandanten vorgeschlagen, dass Ihr Mandant einfach die Schuld, die im Gerichtssaal ungeklärt bleibt, auf sich nimmt und meinen Mandanten entlastet. Im Gegenzug betreuen mein Mandant und sein Berater die Geschäfte Ihres Mandanten so lange weiter, bis er aus einer möglichen Haft nach einer eventuellen Verurteilung entlassen wird. Aber das mit der Haft liegt ja an Ihnen.« Er lächelte väterlich. »Für Ihren Mandanten hätte das den Vorteil, 
     dass er gleich nach seiner Entlassung wieder Teil eines funktionierenden Betriebs ist und sein bisheriges Leben wieder aufnehmen kann. Man kennt das ja. Da kommt jemand in den Knast und nach der Entlassung steht er vor einem Scherbenhaufen. Und was passiert? Er macht irgendeine Dummheit, für die er gleich wieder in den Bau marschiert. Wenn man dagegen einen Platz hat nach der Entlassung, ist das doch besser. Deshalb werden wir das so machen, wie ich es Ihnen gesagt habe. Würden Sie das bitte Ihrem Mandanten bestellen!«
  


  
    

  


  
    Beide sahen mich an und warteten auf ein Kopfnicken oder eine sonstige Bekundung der Zustimmung. Das väterliche Lächeln war aus dem Gesicht des Kollegen verschwunden. Diese Variante der Verteidigung kam für mich überhaupt nicht infrage, denn ich verkaufe keine Mandanten und außerdem bin ich kein Bote irgendwelcher Netzwerke. »Das werde ich gern in Erwägung ziehen, wenn Sie mir bitte erklären könnten, warum wir die Sache nicht einfach anders herum machen. Mein Mandant übernimmt die Position Ihres Mandanten und wärmt ihm die Stelle bis nach der Entlassung«, gab ich zurück. Der Bodyguard quittierte diesen Satz mit einem lauten Schnauben.
  


  
    »Ich glaube, Sie wissen selbst am besten, dass diese Frage überflüssig und unklug war«, sagte der Kollege. »Denken Sie nochmals über den Vorschlag nach und besprechen Sie ihn in aller Ruhe mit Ihrem Mandanten. Wir erwarten die Antwort bis Freitag.« Er lächelte wieder milde.
  


  
    Ich stand auf und ging zur Tür.
  


  
    »Ach, und noch was«, gab mir der berühmte Kollege mit auf den Weg. »Sie haben sicher schon gehört, dass ich sehr einflussreiche Freunde habe. Sie sind ein talentierter Anwalt, da sollten Sie auch auf sich schauen. Dann wird alles gut. Vergessen Sie das bitte nicht.«
  


  
    Ich quittierte diesen letzten, deutlichen Hinweis mit einem Kopfnicken und verließ die Kanzlei.
  


  
    

  


  
    Anstatt wie üblich in meine Kanzlei zurückzufahren, rief ich an und entschuldigte mich. Ich schob wichtige familiäre Gründe für mein Wegbleiben vor, dann schaltete ich mein Handy aus, zog eine alte Jeans an und ging in eine Bar. Mir war schlecht und ich wollte einen Drink. Hatte mir tatsächlich ein Kollege gedroht? Und das Ganze nicht mit rechtlichen Argumenten, sondern mit Konsequenzen für mich persönlich oder wenigstens für meine Karriere? Früher war die Käuflichkeit in meinen Augen eine der schlimmsten Verfehlungen, die ein Anwalt begehen konnte, aber weil ich irgendwie selbst käuflich geworden war, war ich da nicht mehr so genau gewesen. Aber offene Drohungen gegen einen Anwalt auszusprechen, um ihn zu einer nachteiligen Handlung für seinen Mandanten zu bringen, das war die Höhe. Die Einsamkeit in dieser Situation war bedrückend. Ich konnte mit niemandem darüber sprechen. Wieder lag eine schlaflose Nacht mit Bauchschmerzen vor mir.
  


  
    

  


  
    Am nächsten Tag entschloss ich mich, meinen Mandanten zu fragen, ob er das Spiel mitmachen wollte. Wenn er zustimmen würde, wollte ich das Mandat niederlegen.
  


  
    Als ich meinem Mandanten die Situation geschildert hatte, schaute er mich fassungslos an und schwieg. Er stand auf und drehte sich um. Mit abgewandtem Gesicht blieb er in einer der Ecken der Besuchszelle stehen.
  


  
    »Um das geht es also, die wollen meinen Laden übernehmen.« Wieder schwieg er. Nach einer Minute fragte ich ihn, was ich also ausrichten darf. Dabei bemühte ich mich, möglichst neutral zu wirken.
  


  
    »Sagen Sie diesen Hurensöhnen, dass sie mich mal kreuzweise können. Die bekommen meinen Laden nicht.« Ruckartig 
     drehte er seinen massigen Körper wieder in meine Richtung. Sein Gesicht war nicht so entschlossen, wie seine Stimme vermuten ließ. War da tatsächlich Angst zu erkennen? Seine Stimme verlor an Kraft. »Außer natürlich, wir haben keine Chance. Ich meine, im Gericht. Haben wir eine Chance? Können Sie mich da auch anders raushauen?«
  


  
    »Ich kann’s versuchen, versprechen kann ich es nicht.«
  


  
    »Bitte lassen Sie mich nicht im Stich.«
  


  
    Nun war es also soweit. Ich war der einzige Verbündete eines Mannes, den man des Menschenhandels beschuldigte. Wir waren Verbündete mit so verschiedenen Voraussetzungen, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten. Während mein Mandant »seinen Laden« nicht verlieren wollte und auch vermeiden wollte, ins Gefängnis zu müssen, wollte ich mich schlicht nicht mithineinziehen lassen. Und das alles nur, weil ein anderer Kollege offensichtlich die Distanz zu seinem Klienten nicht wahren konnte und auf Seiten der Täter stand. Ich war in die Ecke gedrängt. In meinem Zorn auf meinen berühmten Kollegen sicherte ich meinem Mandanten meine Unterstützung zu. Ich wusste, dass es sehr hart werden würde.
  


  
    

  


  
    Natürlich meldete ich mich nicht am Freitag bei meinem Kollegen, um eine Entscheidung mitzuteilen. Es kam auch von seiner Seite keine Reaktion. Nicht von ihm selbst, nicht von dem, den er mir als »Berater« seines Mandanten vorgestellt hatte, und auch nicht aus irgendeinem Umfeld. Ich war erleichtert, wenn auch nicht beruhigt. Aber noch war die Gefahr nicht gebannt.
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    An einem sonnigen Morgen ein paar Wochen später saß ich an meinem Schreibtisch und checkte meine E-Mails. Eine dampfende Tasse Kaffee verströmte angenehmen Duft. Die ins Zimmer scheinende Sonne steigerte meine Vorfreude auf eine entspannende Mittagspause in einem Straßencafé. An den berühmten Anwaltskollegen dachte ich nicht mehr, schließlich waren schon fünf Wochen seit dem Gespräch vergangen. Doch dann klingelte es Sturm an der Kanzleitür. Anschließend waren statt des üblichen Gesprächsgemurmels am Empfang knappe Anweisungen in einem rabiaten Befehlston zu hören. Mehrere Personen waren eingetreten.
  


  
    Kurz darauf öffnete die Empfangssekretärin meine Bürotür zum ersten Mal, ohne vorher anzuklopfen, und streckte den Kopf durch die Tür. »Könnten Sie bitte schnell mal kommen. Ist sehr dringend!«
  


  
    Im gleichen Moment flog die Bürotür auf und eine kleine, untersetzte Gestalt trat ein. In seiner rechten Hand hielt der Mann irgendeinen Ausweis, in der linken einen offiziell aussehenden Zettel.
  


  
    »Ich bin Oberstaatsanwalt und leite die Ermittlungen gegen Sie. Ich habe einen Durchsuchungsbefehl für Ihr Büro. Am besten Sie verhalten sich kooperativ!«, brüllte er mich an. Hinter ihm kamen zwei Polizeibeamte in mein Büro. Sie hatten dunkelblaue Plastikkisten dabei, um gesichertes Beweismaterial abzutransportieren.
  


  
    »Das Spiel ist aus. Selbstverständlich können Sie schweigen, was Sie als Anwalt ja wissen, aber ich rate Ihnen, seien Sie besser kooperativ.« Wie ein Pitbull hetzte er durch mein Büro und blieb vor meinem Schreibtisch stehen. »Ich nehme stark an, Sie wissen nur zu genau, warum ich hier bin.«
  


  
    »Nein, klären Sie mich auf und zeigen Sie mir den Durchsuchungsbefehl«, erwiderte ich äußerlich total ruhig und gelassen. Innerlich fuhr ich dagegen Achterbahn mit Fünferlooping. Der Oberstaatsanwalt gab mir den für Täter bestimmten Durchschlag der Anordnung. Dort stand zu lesen, ich hätte im Verfahren des Menschenhandels eine Zeugin aufgesucht und sie aufgefordert, eine Falschaussage zu Gunsten meines Mandanten zu machen. Das Ganze hätte ich mit einem Geldbetrag untermauert und für den Fall der Weigerung ernsthafte körperliche Konsequenzen angedroht. Die Zeugin arbeitete als Prostituierte und hatte dem Schriftstück zufolge sehr große Angst vor mir. Nach meinem Besuch hätte sie sich vertrauensvoll unter die Obhut der Behörden gestellt und den strafbaren Vorgang zur Anzeige gebracht. Begründet hätte ich die Forderungen mit einer schriftlichen Anweisung meines Mandanten. Und nach genau dieser Anweisung suchten die Herren von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei gerade in meinem Büro.
  


  
    

  


  
    Der berühmte Kollege hatte Wort gehalten. Eine Intrige abscheulichsten Ausmaßes. Er hatte scheinbar wirklich einflussreiche Freunde und sowohl das Geschick wie die Macht, die Staatsanwaltschaft für seine Pläne zu instrumentalisieren. Und die war nun gerade dabei, meinen Ruf und meine Reputation zu zerstören.
  


  
    Nach drei Stunden Durchsuchung zogen die Beamten wieder ab. Ich hatte nichts von dem verbrochen, was mir da vorgeworfen wurde. Trotzdem hatte ich es vorgezogen, den Rat zu befolgen, den ich meinen Mandanten für solche Situationen auch immer gab: ruhig bleiben und keine Aussage machen! Niedergeschlagen sank ich nach dem Ende dieses Spuks in meinem Sessel zusammen, als auch schon die Sekretärin ihren Lockenkopf zur Tür hereinstreckte. »Sie sollen zum Chef kommen. Sofort!«
  


  
    Entgegen sonstiger Gepflogenheiten fand diese Besprechung nicht im Büro des Chefs statt, sondern im großen Besprechungszimmer. Als ich eintrat, saßen dort alle Anwälte und warteten auf mich. Gezeichnet von der psychischen Strapaze, unter Verdacht zu stehen und eine Durchsuchung über sich ergehen lassen zu müssen, stand ich an einem Ende des langen Konferenztischs. Ich kam mir vor wie vor einem Tribunal.
  


  
    »Was war denn das?«, fauchte einer der Anwälte, der neben dem Chef am längsten in der Kanzlei war. »Sie zerstören unsere Kanzlei mit solchen Machenschaften.«
  


  
    Nun verdächtigten mich also auch schon die eigenen Kollegen. Nur weil ein wild gewordener Staatsanwalt Krawall machte, stand ich da wie ein Verbrecher. Wo war eigentlich die Unschuldsvermutung geblieben und was zum Teufel war die überhaupt noch wert?
  


  
    Also erzählte ich die ganze Geschichte, ich erzählte von den Drohungen des berühmten Kollegen und dass diese Durchsuchung für mich eindeutig auf seine Machenschaften zurückgingen. Stumm hörten mir meine Kollegen zu. Es schien keiner glauben zu wollen, dass sich ein Staatsanwalt einer Intrige vorspannen lässt, vielmehr dachten sie wohl, wie die meisten denken: Es wird schon was dran sein, wenn die Behörde so ein Tohuwabohu veranstaltet. Ich stand als Täter in der Meinung meiner Kollegen da, obwohl ich unschuldig war. Insgeheim werden sie sich auch gesagt haben, dass meine Erfolge wohl doch keine Wunder seien, wenn man mit solchen Mitteln arbeitete.
  


  
    Ob es menschlich ist, dass man lieber an die Schuld als an die Unschuld von anderen glaubt? Gibt es deswegen den Grundsatz der Unschuldsvermutung, weil wir Menschen uns sofort auf einen Schuldigen festlegen, ohne über eine Sache weiter nachzudenken und ihre Ursachen zu ergründen? Ob ich mich davon je wieder würde reinwaschen können?
  


  
    Noch während mir all diese Fragen durch den Kopf schossen, beendete der Chef die Zusammenkunft mit den Worten: »Sie bringen das in Ordnung und dann unterhalten wir uns wieder!«
  


  
    Wortlos standen alle Anwesenden auf gingen zurück in ihre Büros. Ich blieb an der Stelle stehen, an der ich mich zuvor gerechtfertigt hatte. Keiner schaute mich mehr an, ich war kanzleiintern ganz unten angekommen.
  


  
    Nun brauchte ich dringend Hilfe. Oder sollte ich mich selbst verteidigen nach dem alten Sprichwort: »Der Anwalt, der sich selbst vertritt, hat einen Esel als Mandanten«? Nein, ich brauchte einen Anwalt, und da fiel mir nur einer ein, dem ich uneingeschränkt vertraute und der zudem die nötigen Fähigkeiten hatte, die ich für meine Verteidigung benötigte. Ich griff zum Telefon und vereinbarte sofort einen Termin.
  


  
    

  


  
    Als ich am Abend in der Kleinstadt ankam, in der meine Anwaltslaufbahn ihren Anfang genommen hatte, fühlte ich mich sicher. Selbst die Tiefgarage der alten Kanzlei gefiel mir noch nie so gut wie in diesem Moment, und auch das total verrauchte Zimmer des Strafrechtlers störte mich überhaupt nicht. Die Begrüßung war herzlich, gerade so, als wäre der verlorene Sohn zurückgekehrt. Wir standen einander gegenüber und klopften uns wie alte Freunde gegenseitig auf die Schultern. Als ich mich setzte, war ich erleichtert, auch wenn mich der Grund meines Besuchs sehr mitnahm.
  


  
    Ohne weitere Umschweife erzählte ich die Geschichte meines Menschenhandelfalls, die Besprechung bei dem berühmten Kollegen und seine Drohung. Auch die Durchsuchung beschrieb ich bis ins kleinste Detail. Als ich fertig war, herrschte eine gefühlte Ewigkeit Stille.
  


  
    Der Kollege zündete sich eine Zigarette an und nahm einen tiefen Zug. »Eine knifflige Sache, die Sie mir da präsentieren.«
  


  
    »Ich habe nichts gemacht, ich bin unschuldig.«
  


  
    »Ich weiß, das sagen sie alle.«
  


  
    Einen kurzen Moment blieb mir das Lachen im Hals stecken, doch dann brachen wir beide in schallendes Gelächter aus, auch wenn die Situation - für mich jedenfalls - sehr ernst war. Lachen befreit und mir half es in diesem Moment, meine Verzweiflung in den Griff zu bekommen. Wir beruhigten uns schnell wieder, denn dazu war die Sache schließlich viel zu ernst.
  


  
    Trotz der Vertrautheit fühlte ich mich immer noch in Erklärungsnot und ergriff das Wort. »Das ist doch genau die Masche, die mir der Kollege angekündigt hat. Ich habe doch gar keine Motivation, irgendeine Prostituierte zu bedrohen. Warum sollte ich das machen und warum in aller Welt sollte mir mein Mandant auch noch eine schriftliche Anweisung dazu geben? Leichter und blöder kann man sich doch nicht verraten. Das ist doch geradezu widersinnig.«
  


  
    »Aus logischen Gesichtspunkten haben Sie recht, aber die Menschen glauben nun mal das, was sie gern glauben möchten. Oder das, was skandalös klingt. Ein gefallener Anwalt ist für viele ein gefundenes Fressen. Mich wundert es deshalb nicht, dass man auf Sie losgegangen ist. Wir brauchen eine sehr gute Taktik, sonst können wir die Wahrheit nicht beweisen.« Mir wurde fast schwarz vor Augen. Braucht man wirklich eine gute Taktik, um sich gegen Lügen zu wehren? Ist meine Aussage nichts mehr wert, nicht mal dann, wenn sie gegen die erfundene Aussage einer Prostituierten steht? Gilt der ungeprüfte Vorwurf mehr als die Wahrheit, sind die Menschen wirklich so oberflächlich?
  


  
    »Haben Sie denn ein Alibi für das angebliche Gespräch, also die Tatzeit?«
  


  
    »Wie denn? Ich weiß doch nicht mal, wann das stattgefunden haben soll!«
  


  
    »Gut, dann haben wir unsere Taktik schon fürs Erste. Ich werde Akteneinsicht beantragen und anschließend schauen wir mal in Ihren Kalender. Vielleicht ist die Sache dann ganz schnell erledigt.«
  


  
    Ich war erleichtert. Trotzdem konnte ich auf der Rückfahrt den Gedanken an eine Verurteilung und die Folgen nicht verdrängen. Dabei war es gar nicht so sehr der drohende Verlust meiner Anwaltszulassung als Folge einer Verurteilung, sondern viel mehr die Ungerechtigkeit, die mich auffraß. Ich wollte nicht für etwas bestraft werden, das ich nicht getan hatte.
  


  
    

  


  
    Am nächsten Morgen ging ich wieder ins Büro, als wäre nichts gewesen. Als ich gegen 7 Uhr 45 in meinem Büro eintraf, herrschte dort bereits Hochbetrieb. Anders als sonst schienen die wenigsten erfreut, mich zu sehen. Unterkühlte Begrüßungen und ausweichende Blicke waren die eindeutigen Zeichen. Hinter meiner geschlossenen Bürotür tüftelte ich an einer Taktik für meinen Mandanten, oder besser gesagt an seiner und mittlerweile auch meiner Verteidigung. Im Sog meiner Probleme hatte ich die Mitarbeiter des stillgelegten Betriebs ganz vergessen, aber sobald das Gericht einen Verhandlungstermin über die eingereichten Klagen bestimmte, würden die Akten wieder auf meinen Tisch kommen.
  

  
  


  
    25
  


  
    Bevor ich meine Verteidigungstaktik umsetzte, hielt ich es für sinnvoll, meinen Mandanten wieder zu besuchen und ihn über die neue Situation zu informieren.
  


  
    Als er die Besuchszelle betrat, fiel mir sofort auf, dass er mitgenommen aussah. Ich schilderte ihm die Neuigkeiten in kurzen und knappen Sätzen, er hörte aufmerksam zu.
  


  
    Nachdem ich fertig war, blickte er mich intensiv an. »Wenn ich mich nicht irre, sitzen wir beide nun im selben Boot. Ich denke, wir sollten zusammenhalten, auch wenn wir in unterschiedlichen Welten leben. In meinen Kreisen bedeutet das, sich eine Art Versprechen zu geben, die Sache gemeinsam durchzustehen. Ich weiß nicht, wie man das dort macht, wo Sie herkommen, aber in meiner Welt sichert das das Überleben. Und wir beide sind momentan mehr in meiner Welt als in der Ihren.«
  


  
    Obwohl mich diese Situation anwiderte, konnte ich nicht widersprechen, denn es stimmte, was mein Mandant gesagt hatte. Wir waren durch die gegen mich gerichtete Intrige, die ja seinen Fall betraf, verbunden und mussten gemeinsam an einer Lösung arbeiten. Schließlich ging es auch darum, dass mein Mandant die Schuld auf sich nehmen sollte, die er eigentlich nicht allein zu tragen hatte.
  


  
    »Es sieht ganz so aus. Wie macht man so was in Ihrer Welt, in meiner reicht das Wort«, antwortete ich.
  


  
    Er grinste mich an: »In meiner reicht das Wort erst recht. Gefährlich wird es erst, wenn man sein Wort bricht.«
  


  
    Ich legte ihm also die Taktik dar, die ich mir in der Kanzlei ausgedacht hatte, erklärte die Vorteile und Nachteile, die Risiken und die Chancen. Und mangels Alternativen einigten wir uns auf diese Taktik.
  


  
    Kurz bevor er durch die Tür in den Gefangenentrakt zurückging, drehte er sich zu mir um. »Eins wäre da noch. Da wir nun Partner sind, denke ich, wir sollten uns duzen.« Er streckte mir seine fleischige Hand hin. Ich nickte ihm zu.
  


  
    

  


  
    Partner, dachte ich auf dem Weg zurück in die Kanzlei, das war wohl das falsche Wort. Wir waren eher eine Schicksalsgemeinschaft. Jetzt war ich tatsächlich in einer Situation, in der ich mit einem Straftäter kooperieren musste, um die Wahrheit ans Licht zu bringen. Schon der Gedanke an so eine Situation hätte mich zu Studienzeiten verrückt gemacht. Im Studium diskutierten wir ausführlich die Frage, ob zum Beispiel der Staat illegal gewonnene Informationen und Beweise von Kriminellen erwerben und bezahlen darf, um andere und größere Kriminelle zu überführen. Damals lehnte ich jede Zusammenarbeit kategorisch ab, weil ich dachte, Gerechtigkeit findet immer ihren Weg. Jetzt war der Moment gekommen, wo nur dieser Weg zur Gerechtigkeit blieb. Plötzlich sah ich diese Frage mit ganz anderen Augen. Ich war mir sicher, dass aus Gründen der Waffengleichheit eine Zusammenarbeit zwischen Gut und Böse zu Gunsten der Gerechtigkeit im Augenblick zwingend war. Es war Zeit zurückzuschlagen.
  


  
    Zurück in der Kanzlei, rief ich den Staatsanwalt an, der die Ermittlungen gegen meinen Mandanten leitete. Das war der erste Schritt meiner Taktik. Wichtig dabei war, den Überraschungseffekt auszunutzen, außerdem mussten wir schneller sein als unser Gegner. Nur so konnte ich den Druck auf unsere Seite abbauen. Während mein Mandant dazu gebracht werden sollte, dass er eine für die Gegner günstige Aussage abgibt, war meine Situation komplexer. Ich sollte für meine fehlende Kooperationsbereitschaft »bestraft« werden, indem mein Ruf zerstört wurde. Folge davon war ein Vertrauensverlust in der Anwaltschaft - aber auch bei meinem aktuellen Mandanten.
  


  
    Ziel der Intrige war ein Verteidigerwechsel als Folge des Vertrauensverlusts. Wäre ich erst aus dem Mandat ausgeschieden, könnte ein anderer, folgsamerer Rechtsanwalt an meine Stelle treten und die von mir abgelehnte Mission zum gewünschten Ende für das »Netzwerk«, wie der berühmte Kollege es genannt hatte, bringen.
  


  
    Eine einfache Lösungsvariante wäre gewesen: Ich rufe den Kollegen an, gebe das Mandat sofort zurück und überlasse damit meinen Mandanten seinem Schicksal. Dann handle ich mit dem berühmten Kollegen und dem Netzwerk eine kleine Sonderprämie für mich und die Kanzlei aus, die den Verlust des Mandats erträglich machen würde. Am Geld wäre es dabei sicher nicht gescheitert. Aber: Ein Aufgeben des Mandats führt zu einem unausgesprochenen Schuldeingeständnis, was wiederum eine Verurteilung meines Mandanten und mein berufliches Aus bedeutet hätte. Ich wäre also erledigt gewesen, wenn ich die Forderung nach Aufgabe zum jetzigen Zeitpunkt erfüllt hätte. Denn dadurch würde sich die gegen mich laufende Ermittlung nicht erledigen; der Staatsanwalt war ja ganz versessen darauf, einen Anwalt zur Strecke zu bringen. Vielleicht bringt ihm das besondere Bonuspunkte bei der Beförderung oder aber vielleicht sah er Anwälte als seine natürlichen Feinde an. Nein, dieser Staatsanwalt war nicht einfach so zu stoppen. Er wollte das Verfahren gegen mich zu Ende bringen und gewinnen. Somit schied dieser Staatsanwalt als Gesprächspartner aus, aber es gab ja noch den anderen Staatsanwalt, der das Verfahren gegen meinen Mandanten leitete. Das war unser Mann! Ihn mussten wir als »Verbündeten« gewinnen, dann hatten wir eine echte Chance gegen diese Intrige meines berühmten Kollegen und seiner Hintermänner. Es musste schnell gehen, denn wenn sich innerhalb der Staatsanwaltschaft die gegen mich gerichtete Lüge herumsprach, bekäme ich nicht einmal mehr einen Termin beim Pförtner.
  


  
    Ich griff also zum Telefon und wählte die Durchwahl dieses Staatsanwalts. Als ich das Freizeichen hörte, stand ich auf. Ein bekannter Psychologe hatte einmal in einem Artikel geschrieben, dass die Stimme überzeugender und aufrichtiger klingt, wenn man steht.
  


  
    Der Staatsanwalt nahm ab und bellte seinen Namen in den Hörer. In ruhigem Ton stellte ich mich vor; ich nannte meinen Namen, den Namen meines Mandanten und das zugehörige Aktenzeichen der Staatsanwaltschaft.
  


  
    Unwirsch wurde ich unterbrochen, aber darauf war ich gefasst. »Machen Sie kurz! Was wollen Sie?«
  


  
    »Mein Mandant hat mich gebeten, mich mit Ihnen in Verbindung zu setzen, denn er möchte kooperieren.«
  


  
    »Und wie soll das bitte aussehen? Auch wenn Ihrem Mandanten das Wasser bis zum Hals steht, verschwenden Sie bloß nicht meine Zeit.«
  


  
    »Das liegt mir fern. Mein Mandant meint es ernst. Er würde gern auspacken, aber vorher möchte er sich vergewissern, was die Staatsanwaltschaft dabei für ihn tun kann.«
  


  
    »Wie meinen Sie das? Geständnisse werden immer schuldmildernd berücksichtigt. Reicht Ihnen das?«
  


  
    »Nun, eigentlich würden wir gern konkret wissen, welche Strafe am Ende stünde, wenn er auspackt.«
  


  
    »Das kommt darauf an, was Ihr werter Herr Mandant erzählt. Nur leeres Geplapper kann er sich sparen. Ohne Namen der Hintermänner läuft nichts.«
  


  
    Er hatte angebissen.
  


  
    »Mein Mandant wäre bereit, Ihnen die Struktur und auch die Rolle der anderen Beteiligten darzulegen.«
  


  
    »Das ist ja gut und recht, aber woher kommt der plötzliche Sinneswandel? Bisher hat er doch geschwiegen und noch nicht einmal eine Haftprüfung beantragt. Wie es scheint, fühlt er sich doch im Knast ganz wohl.«
  


  
    »Da sprechen Sie genau das Thema an. Mein Mandant hat den Gefängnisaufenthalt genutzt, um über seine Zukunft nachzudenken. Dabei ist er zu dem Schluss gekommen, dass er wieder ein Leben als nützliches Mitglied der Gesellschaft führen möchte und seine Vergangenheit am besten hinter sich lässt. Vollumfänglich, versteht sich.«
  


  
    »So ein Gelaber höre ich den ganzen Tag von Ihren Anwaltskollegen. Sagen Sie, was er weiß, und ich überlege es mir.« Ich deutete die Hintergründe und die weiteren Verwicklungen des Falls an. Ohne die Aussage meines Mandanten, so wurde dem Staatsanwalt schnell klar, war das alles nicht zu beweisen. Wir verabredeten eine gemeinsame Besprechung in der Justizvollzugsanstalt zusammen mit meinem Mandanten für den folgenden Tag.
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    Tags darauf war ich schon eine halbe Stunde vor dem vereinbarten Termin bei meinem Mandanten, um mit ihm die bevorstehende Besprechung vorzubereiten. Ich erklärte ihm vor allem die Vorzüge der sogenannten Kronzeugenregelung sehr ausführlich, denn das war unser Trumpf.
  


  
    Hinter dieser Regelung, die ursprünglich nur im Betäubungsmittelstrafrecht Anwendung gefunden hatte, verbarg sich ein einfaches, sehr erfolgreiches, aber auch gefährliches Prinzip: Nannte ein Täter die Namen und wenn möglich auch die unterschiedlichen Tatbeiträge seiner Hintermänner, konnte das Gericht die Strafe für diesen »Kronzeugen« mildern. Wenn es wollte, sogar bis auf null, was im Fall meines Mandanten aber utopisch war. Eine beträchtliche Minderung der zu erwartenden Haftstrafe war jedoch zu erwarten. Unsere Taktik war also die genaue Umkehr des Vorschlags meines berühmten Kollegen: Anstatt die Schuld allein auf sich zu nehmen, nannte mein Mandant alle Beteiligten. So kam er wahrscheinlich mit einer viel milderen Strafe davon und die anderen saßen ihre verdiente Strafe ab. Meinem Mandanten kam es dabei vor allem darauf an, sein »Geschäft« nicht zu verlieren. Gefährlich ist diese Kronzeugenregelung, weil man die Repressalien der verratenen Straftäter fürchten muss und auch nicht genau weiß, wie weit die Strafe gemildert wird. Im ungünstigsten Fall gehen alle samt Kronzeuge für längere Zeit hinter Gitter.
  


  
    

  


  
    Zehn Minuten vor der Besprechung mit dem Staatsanwalt beendeten wir unsere Zusammenkunft. Mein Mandant ließ sich in seine Zelle zurückbringen, ich ging zurück in den Wartebereich und wartete auf den Staatsanwalt. Der ließ nicht lange auf sich warten. Nach einer kurzen Begrüßung gingen wir in 
     den Bereich der Besuchszellen, wo mein Mandant schon auf uns wartete. Offensichtlich hatte der Staatsanwalt eine direkte Durchwahl zu den Beamten, die für die Vorführung der Häftlinge zuständig waren. Wir setzten uns, wobei der Staatsanwalt mir und meinem Mandanten gegenübersaß.
  


  
    »Da Ihr Herr Verteidiger eben schon mit Ihnen gesprochen hat, zumindest sagen das die Wachbeamten und die Besucherliste, bin ich sehr gespannt: Was haben Sie mir denn nun zu sagen, was so wichtig ist?«, begann der Staatsanwalt in einem leicht gereizten Tonfall.
  


  
    »Das ist so eine Sache«, übernahm ich sofort das Wort. »Mein Mandant wäre bereit auszupacken, allerdings hätten wir vorher gern gewusst, wie sich das denn konkret auf das Strafmaß auswirkt.«
  


  
    »Auspacken. Was will er denn auspacken? Wenn er die Hintermänner nicht nennt, läuft nichts mit einem Deal.«
  


  
    »Auch die Hintermänner. Ohne Einschränkungen!«, versicherte ich.
  


  
    Für einen Deal war es sehr wichtig, auch die Hintermänner zu nennen. Überhaupt waren diese Deals zwischen Staatsanwaltschaft und Verteidigung, bei denen man sich im Vorfeld auf eine Strafe einigt, stark in Mode gekommen. Wenn man dabei alle Hintermänner nannte oder mehr zugab als nötig war - das nannten die Staatsanwälte »überschießendes Geständnis« -, hatte man richtig gute Karten, wenn es um das Senken der zu erwartenden Strafe ging. Auch wenn ein solcher Deal ursprünglich gar nicht im Gesetz vorgesehen war, wird er in der Realität schon seit Langem praktiziert. Erst sehr spät hatte der Gesetzgeber nachgezogen und den »Deal« offiziell anerkannt: Die Kronzeugenregelung war für die Ermittler eines der schlagkräftigsten Mittel im Kampf gegen das Verbrechen geworden. Nur so kamen sie an die Informationen, die sie selbst nie ermitteln konnten. Mittlerweile gehen die Ankläger 
     sogar so weit, gestohlene Daten und Informationen auch noch zu bezahlen, wenn sie damit andere Straftäter überführen können. Diese spezielle Art des Deals ist neu und früher war das undenkbar, da ging es nur um die eigene Strafe, um den eigenen Kopf. Und den wollte auch mein Mandant retten. Es war ja auch nicht einsehbar, weshalb es verwerflich sein sollte, die Wahrheit über die wahren Täter ans Licht zu bringen, anstatt für diese Verbrecher auch noch zu schweigen. In diesem Fall ist Reden Gold.
  


  
    »Na dann, schießen Sie mal los. Und noch was: Ich will es ausschließlich von Ihrem Mandanten hören. Einsagen gilt nicht.« Der Staatsanwalt drückte auf seinen Kugelschreiber und nun galt es.
  


  
    »Vorher möchten wir aber wissen, was danach passiert. Also Strafmaß im Hauptverfahren und Zeitpunkt der Beendigung der momentanen Untersuchungshaft«, schob ich noch schnell dazwischen.
  


  
    »Wenn Ihr Mandant tatsächlich seine Ankündigung zu meiner Zufriedenheit wahr macht, dann werde ich Ihrem Antrag, den Haftbefehl aufzuheben, zustimmen. Das heißt dann Freilassung in fünf Tagen. Und was die Strafe betrifft: Vielleicht können wir über eine Bewährung sprechen, aber nur, wenn bis zur Verhandlung nichts Neues mehr an Straftaten Ihres Mandanten ans Licht kommt. Und wir werden genau hinschauen, das verspreche ich Ihnen. Aber nun möchte ich hören, was Sie zu sagen haben.« Der Staatsanwalt drehte sich wieder zu meinem Mandanten und setzte den Kugelschreiber aufs Papier. Auch ich nahm meinen Stift zur Hand, um ebenfalls mitzuschreiben. Vielleicht konnte oder musste ich das Gehörte später noch einmal verwenden.
  


  
    Mein Mandant zögerte. Irgendetwas schien ihn am Sprechen zu hindern. Verlässt ihn ausgerechnet jetzt der Mut, hat er Angst vor den Mittätern?, schoss es mir durch den Kopf.
  


  
    Er räusperte sich und nahm eine aufrechte Sitzposition ein, dann endlich begann mein Mandant zu sprechen. Langsam und bedächtig fing er an, den Staatsanwalt über die Hintergründe und die Drahtzieher des Menschenhändlerrings aufzuklären. Er erzählte, wie er sich in eine der Haupttäterinnen verliebte, seine Frau und die drei Kinder verließ und auch sein bisheriges Geschäft aufgab. Seine Geliebte war eine attraktive Frau aus der ehemaligen Sowjetunion mit deutschen Wurzeln, weshalb sie auch beide Sprachen beherrschte. Mit ihm sprach sie Deutsch, am Telefon dagegen Russisch. Mein Mandant hatte früher eine sehr erfolgreiche Eventagentur geführt. Kurz nachdem er seine Geliebte und spätere Geschäftspartnerin kennengelernt hatte, hatte er seine Agentur aufgegeben, um mit ihr Events der anderen Art durchzuführen. Dabei gab es eine klare Aufgabenverteilung: Sie beschaffte die Frauen, die Schläger als Aufpasser, regelte die Preise und war die Kontaktperson zu den Hinterleuten. Mein Mandant organisierte die Abläufe und die Werbung, buchte die Hotels und trat nach außen als Boss auf. Er hatte die Rolle des Bosses, die ihm ein Gefühl der Macht gegeben habe, genossen; er habe sich regelrecht unbesiegbar gefühlt. Das Geld habe seine Geliebte verwaltet und sie wäre es auch gewesen, die immer einen Betrag an die Absender der Frauentransporte geschickt hatte.
  


  
    An dieser Stelle hakte der Staatsanwalt ein. »Und wer genau waren die Zulieferer?«
  


  
    »Es waren immer irgendwelche Russen, zumindest den Namen nach. Alle Gespräche waren auf Russisch, ich habe kein Wort verstanden. Gesehen habe ich keinen von ihnen.«
  


  
    Der Staatsanwalt notierte jede Einzelheit. »Das ist noch etwas dürftig, wenn man bedenkt, was Ihnen vorgeworfen wird und dass Sie mit Ihrem Geständnis aus dem Gefängnis wollen.« Ich durfte mir meine Verärgerung über die Verhandlungstaktik des Staatsanwalts nicht anmerken lassen, um nicht das gesamte 
     Ergebnis zu gefährden. Also lächelte ich und sagte höflich: »Was genau wollen Sie denn hören? Wenn mein Mandant das weiß, kann er es Ihnen vielleicht noch liefern.«
  


  
    »Namen, Anschriften und Tatzeiten. Namen der Opfer«, diktierte der Staatsanwalt seine Wünsche.
  


  
    »Das ist aber etwas unrealistisch, wenn man bedenkt, dass mein Mandant eher für die Hilfsarbeiten zuständig war. Außerdem hat er Ihnen doch gesagt, dass die meisten Gespräche auf Russisch waren und er niemanden zu Gesicht bekommen hat. Den wesentlichen Teil hat doch seine Geliebte gemacht, wie soll er denn das wissen, was Sie wissen wollen?«
  


  
    »Hören Sie bitte auf! Keine Spielchen, sonst sind wir hier ganz schnell am Ende. Entweder, Ihr Mandant spricht über die Hintergründe und Hintermänner, oder ich stehe auf und Ihr Mandant schmort weiter hier. In der Verhandlung vor Gericht gibt es dann keine Schonung.«
  


  
    Die Sache schien aus dem Ruder zu laufen. Das wäre auch mein berufliches Ende gewesen. Der berühmte Kollege hätte gewonnen: mein Mandant als angeblicher Hauptschuldiger und ich aus dem Weg geräumt. Ich hatte zwar noch einen Trumpf in der Hinterhand, aber den hatte ich eigentlich nicht so früh ziehen wollen. Doch mir blieb nichts anderes übrig: Ich musste meinen letzten Angriff aufbieten. Dieser Trumpf hatte einen entscheidenden Haken: Er war die Wahrheit. Und wenn der Staatsanwalt die nicht glaubte, dann würde es zappenduster.
  


  
    Mit feuchten Händen und gehörigem Magengrummeln ergriff ich das Wort: »Aber was ist, wenn die Geliebte selbst der Hintermann oder besser die Hinterfrau wäre und nur die Liebe und die Eitelkeit meines Mandanten ausgenutzt hätte?«
  


  
    »Dann sollten Sie das auch gefälligst mit Fakten untermauern. Ich habe wirklich keine Lust, Ihnen alles aus der Nase zu ziehen. Und viel Zeit habe ich auch nicht mehr.«
  


  
    Na wenigstens etwas. Der Staatsanwalt hat die wahre Geschichte nicht gleich als unglaubwürdige Lüge abgetan. Allerdings lag es nun bei meinem Mandanten, uns beide zu retten. Mein Mandant hatte verstanden. »Alles Geld hat immer sie behalten, ich habe nie mitgekriegt, dass sie es weitergegeben hat. Und das hätte sie doch, wenn sie nicht der Kopf des Ganzen ist.«
  


  
    Der Staatsanwalt notierte wieder. In gereiztem Ton stellte er die nächste Frage: »Wo hat sie das Geld hingetan?«
  


  
    »Genau weiß ich das nicht, aber sie hat mir was von einer Wohnung erzählt in einer anderen Stadt. Vielleicht hat sie die abbezahlt.«
  


  
    Mein Mandant erzählte alles, was in seiner Erinnerung über die Wohnung seiner ehemaligen Geliebten abgespeichert war. Sogar die Adresse wusste er. Ich war erstaunt.
  


  
    Die Besprechung endete damit, dass der Staatsanwalt ankündigte, die Wohnungsgeschichte anhand des Grundbuchs zu überprüfen. Er war der Meinung, am übernächsten Tag erste Ergebnisse zu haben. »Ich hoffe sehr, dass Sie mich nicht angelogen haben. Darauf reagiere ich extrem allergisch.«
  


  
    Mein Mandant wurde in seine Zelle zurückgebracht. Ich fuhr zurück ins Büro.
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    Zwei Tage nach der Besprechung im Gefängnis klingelte das Telefon. Der Staatsanwalt war dran: »Wir haben tatsächlich anhand der Beschreibungen Ihres Mandanten eine Wohnung gefunden. Auch die Geschichte mit der Finanzierung der Wohnung scheint sich zu bestätigen. Wir haben eine Bank ermittelt, die alles finanziert hat. Und von der haben wir gehört, dass die Wohnung in weniger als zwei Jahren fast abbezahlt wurde - durch unregelmäßige Bareinzahlungen verschieden hoher Beträge. Wir vermuten, dass die Zahlungen so erfolgt sind, wie das Geschäft eben gerade lief. Mal mehr, mal weniger. Ihr Mandant hat uns nicht angelogen, wie es scheint.«
  


  
    Nun war es an der Zeit den Staatsanwalt an sein Versprechen zu erinnern, denn er hatte, was er wollte. »Dann stelle ich den Haftprüfungsantrag und Sie stimmen der Entlassung meines Mandanten zu?«
  


  
    »Machen Sie, der Haftrichter weiß Bescheid.«
  


  
    Sofort nach dem Telefonat diktierte ich den Antrag auf Haftprüfung für meinen Mandanten. Drei Tage später war er frei.
  


  
    

  


  
    Kurz bevor ich an diesem Tag nach Hause gehen wollte, klingelte das Telefon auf meiner direkten Durchwahl. Der kettenrauchende Kollege war am Apparat.
  


  
    Während seiner Begrüßung konnte man deutlich hören, wie er den Rauch einer Zigarette ausblies. »Ich hatte Akteneinsicht in Ihrer Sache. Haben Sie einen Moment Zeit?«
  


  
    Ich war sehr gespannt, was es Neues gab.
  


  
    »Nun«, fuhr er fort, »die Akte enthält eine Zeugenaussage, die Sie belastet, einen Hinweis auf einen anonymen Tipp an die Staatsanwaltschaft und ansonsten nur das übliche, unwichtige Aktengedöns. Aber jedenfalls haben wir jetzt die angebliche Tatzeit.«
  


  
    Er nannte mir Datum und Uhrzeit meiner angeblichen Zeugenbedrohung. Hektisch blätterte ich in meinem Kalender zurück.
  


  
    »Jaaaa«, schrie ich in den Hörer; ich war total erleichtert. »Wir haben es geschafft!«
  


  
    »Was ist denn los? Können Sie mich bitte auch aufklären, was Sie so in Ekstase versetzt?«
  


  
    »Gern. Das mache ich so was von gern, das glauben Sie gar nicht. Also, genau an diesem Tag war ich in einer anderen Verhandlung vor dem Arbeitsgericht. Dort habe ich einen Termin für einen Kollegen hier aus der Kanzlei in Vertretung wahrgenommen, um eine Verlegung der Verhandlung zu verhindern. Mit dem gerichtlichen Protokoll kann ich das auch beweisen. Ich suche es gleich raus und schicke es Ihnen zu. Dann können Sie es an den Staatsanwalt weiterleiten. Jetzt bin ich wirklich total erleichtert.«
  


  
    Der kettenrauchende Kollege schwieg.
  


  
    »Hallo, sind Sie noch da?«, fragte ich irritiert.
  


  
    »Ähm, ja«, räusperte er sich, »da ist noch eine Kleinigkeit.«
  


  
    Ich war schlagartig wieder auf den Boden geholt, die Freude war weg.
  


  
    »Also, wissen Sie, ich würde Sie ungern vertreten. Das hat nichts mit Ihnen zu tun, das müssen Sie mir glauben.«
  


  
    »Was ist es dann?«
  


  
    »Es liegt an mir. Ich habe nicht den Nerv, mich mit einem offensichtlich übermotivierten Staatsanwalt und dann auch noch mit unserem berühmten Kollegen auseinanderzusetzen. Ich kann das nicht mehr, dazu bin ich zu alt. Ich weiß, wie solche Gegner agieren und möchte das einfach nicht mehr auf meine letzten Berufsjahre durchmachen müssen.«
  


  
    Ich war geschockt, brachte aber keinen Laut heraus.
  


  
    »Und nun, da Sie ja ein Alibi haben, können Sie das ja selbst machen. Ich pack das einfach nicht. Verzeihen Sie mir.«
  


  
    Ich konnte nichts dagegenhalten. Er hatte eine Entscheidung getroffen. Gegen mich und für seine Ruhe. Natürlich musste ich diese Entscheidung akzeptieren, auch wenn sie mich persönlich sehr traf.
  


  
    Anstatt nach Hause zu gehen, blieb ich auf meinem Schreibtischstuhl sitzen und starrte aus dem Fenster in die Nacht. Der kettenrauchende Kollege, mein Vorbild als Anwalt, hatte mir soeben gesagt, er möchte seine Ruhe haben. Ich war erschüttert, denn es zeigte mir, dass auch Vorbilder nur Menschen sind. Ich verscheuchte die trüben Gedanken und suchte die Akte, die das mich entlastende Protokoll des Arbeitsgerichts beinhaltete, setzte noch ein kleines Anschreiben an den Staatsanwalt auf, fügte eine Kopie des Protokolls bei und steckte beides in ein Kuvert. Ich ließ es mir nicht nehmen und warf das Kuvert auf dem Nachhauseweg persönlich in den Briefkasten der Staatsanwaltschaft.
  


  
    Die Sache müsste nun eigentlich ausgestanden sein, wenn alles mit rechten Dingen zugeht.
  


  
    

  


  
    Eine belanglose Woche zog ins Land und ich beschäftigte mich mit meinen anderen Fällen. Kurz vor Mittag stellte die Sekretärin einen Anruf durch. Es war der berühmte Kollege.
  


  
    Er gratulierte mir. »Ich muss zugeben, ich habe Sie unterschätzt, obwohl man viel Gutes von Ihnen hört. Aber Sie sollten mich nicht mehr so vor den Kopf stoßen. Auch meine Mandantin, die Geliebte Ihres Herrn Mandanten, ist nicht wirklich erbaut über den Stand der Dinge. Sie hatte sich das ganz anders vorgestellt. Ich soll Ihnen Grüße von ihr ausrichten.«
  


  
    »Ehrlich gesagt verstehe ich den Grund Ihres Anrufs nicht. Sie wollen mir doch nicht wirklich gratulieren, und als Grußbote scheinen Sie mir deutlich zu teuer.«
  


  
    »Mein lieber Kollege, ich muss doch bitten. Ihren Zynismus finde ich nicht angebracht angesichts Ihrer Situation.«
  


  
    Ein beängstigendes Gefühl beschlich mich und ich brach dieses seltsame Telefonat ab, indem ich einen dringenden Termin vorschob. Ich versuchte einfach, diesen Anruf zu vergessen, und stürzte mich in die Arbeit.
  


  
    Spätabends verließ ich die Kanzlei, und als ich mit meinem Wagen aus der Tiefgaragenausfahrt in den belebten Boulevard einbog, schenkte ich dem silbergrauen Kombi am Straßenrand, der sich parallel zu mir in den laufenden Verkehr einordnete, keine besondere Aufmerksamkeit. Nach einer Fahrzeit von etwa 15 Minuten kam ich zu Hause an. Die Parkplatzsituation war wie in allen Großstädten katastrophal, sodass ich ein paar Mal um den Block fahren musste, um endlich ein paar Straßen weiter mein Auto abstellen zu können. Den Weg zurück zur Wohnung ging ich zu Fuß. Auf diesem Weg passierte mich wieder der silbergraue Kombi. War es das gleiche Fahrzeug wie das, das ich vor der Kanzlei gesehen hatte? War mir jemand gefolgt? Etwa 30 Meter vor dem Eingang zu dem Haus, in dem meine Wohnung war, kamen mir drei Männer entgegen. Als mich der Erste passierte, rempelte er mich mit seiner Schulter heftig an. Bevor ich noch etwas sagen konnte, hatte ich auch schon die Schulter des Zweiten abbekommen. Dann blieben die drei so stehen, dass ich mich zwischen ihnen befand. Mit osteuropäischem Akzent verlangte der Dritte nach meiner Brieftasche und meinem Geld. Sofort gab ich heraus, was er verlangte, mir blieb keine andere Wahl. Er durchsuchte meine Brieftasche, nahm das Geld und die Karten heraus. »Gib Handy. Jetzt!«, schob er einen unmissverständlichen Befehl hinterher. Ich hielt ihm mein Handy hin. Er nahm es, aber anstatt es einfach einzustecken warf er es mit voller Wucht an die angrenzende Hauswand, wo es in Tausende Einzelteile zerbarst. Dann kam er zur Sache: »Wir sollen dir gute Gruß sagen«, zischte er. Der Rest ging blitzschnell. Plötzlich spürte ich einen stechenden Schmerz in meiner rechten Seite von einem 
     wuchtigen Schlag des Mannes rechts von mir. Ich ging zu Boden und nahm sofort die Hände vor mein Gesicht, um mich vor den weiteren Schlägen zu schützen. Noch drei weitere Schläge auf Körper und Hände trafen mich, dann war Ruhe. Ich blieb weiter zusammengekauert liegen. Durch den Schmerz und die Furcht vor weiteren Schlägen war ich wie erstarrt. Als ich schließlich vorsichtig den Kopf hob, war von den Tätern nichts mehr zu sehen.
  


  
    »Alles o.k.?« Eine feste Stimme sprach mich an. Es war einer von zwei Polizisten, die eben aus ihrem Wagen stiegen. In diesem Moment war ich heilfroh, in einem Viertel zu wohnen, das als gut bürgerlich galt, dessen Bewohner nicht zu den Ärmsten zählten und das für Einbruchdiebstähle anfällig war. Hier fuhr die Polizei in unregelmäßigen Abständen, aber relativ häufig Streife. »Brauchen Sie einen Krankenwagen?«
  


  
    »Nein, nein. Alles o.k. soweit«, versicherte ich. Im Augenblick fühlten sich die Schmerzen nicht schlimm an; ich sehnte mich nach der Geborgenheit meiner Wohnung und wollte auf keinen Fall ins Krankenhaus.
  


  
    »Möchten Sie Anzeige erstatten?«
  


  
    »Heute nicht mehr. Ich komme morgen früh aufs Revier. Momentan will ich nur nach Hause.«
  


  
    »Das können wir nur zulassen, wenn Sie o.k. sind. Sonst bringen wir Sie in ein Krankenhaus.«
  


  
    »Nein, ist schon gut. Versuchen Sie lieber die Täter zu stellen. Das ist mir wichtiger. Ich komme dann morgen vorbei.«
  


  
    Die Täter waren längst über alle Berge und ich wusste das auch. Schließlich waren das Profis gewesen.
  


  
    Während sich der Polizeiwagen langsam entfernte, kletterte ich mit wackligen Knien die Treppe zu meiner Wohnung hinauf. Ich schloss auf und sackte unmittelbar hinter der Tür auf den Boden. Mit dem Rücken lehnte ich an der Wohnungstür, die Beine ausgestreckt. Die Schmerzen waren doch stärker, als 
     ich zugeben wollte. Ein Überfall, auf mich. Und das in einer sicheren Gegend wie hier! Der Gruß war deutlich gewesen. Und ich hatte ihn heute schon zuvor gehört, am Telefon, von meinem berühmten Kollegen. Für mich war die Sache klar, auch wenn ich sie nicht beweisen konnte. Wie weit werden die wohl noch gehen und woher wissen sie überhaupt, was mein Mandant ausgesagt hat? Mich beunruhigte, wie schnell solche Informationen offensichtlich die Runde machten.
  


  
    In dieser Nacht fand ich keinen Schlaf, zu sehr beschäftigten mich die Ereignisse. Als am nächsten Tag der Wecker klingelte, fühlte ich mich wie von einer Eisenbahn überfahren. Übermüdet schleppte ich mich zur Polizei, um Anzeige zu erstatten. Als ich ging, machte mir der Polizist keine große Hoffnung. »Solche Täter sind schwer zu ermitteln, die sind längst über alle Berge.«
  


  
    Vier Monate später sollte ich ein Schreiben der Staatsanwaltschaft in meinem Briefkasten finden, in dem man mir mitteilte, dass das Verfahren eingestellt wurde. Es konnte kein Täter ermittelt werden.
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    Auch wenn der Haftprüfungstermin für meinen Mandanten gut verlaufen war, stand noch die Hauptverhandlung vor dem Strafgericht an, die ein Jahr, nachdem er festgenommen worden war, stattfand. In der Hauptverhandlung entschied sich, ob mein Mandant, der ja nach dem Haftprüfungstermin auf freien Fuß gekommen war, wieder hinter Gitter musste.
  


  
    Zu dieser Hauptverhandlung erschien er in seinem besten dunklen Anzug. So ganz in dunkle Farbe gekleidet sah er blass aus, und die Angst vor der Verhandlung und der drohenden Strafe werden ein Übriges dazugetan haben.
  


  
    Die Verhandlung begann wie jede andere Verhandlung auch. Nachdem die Presse ihre Plätze eingenommen hatte, kam das Gericht und alle standen wie gewohnt auf. Dann folgte die übliche Prozedur der Namens- und Personenfeststellung. Der vorsitzende Richter wickelte alles sehr routiniert und unaufgeregt ab. Nachdem die Formalitäten der Verhandlung vollständig erledigt waren, wurden die Angeklagten gefragt, ob sie sich äußern wollten. Das war die letzte Chance für die Hintermänner. Würde mein Mandant reden oder hatten sie es geschafft, ihn durch Drohungen im Vorfeld der Verhandlung so weit zu bringen, dass er seine Aussage verweigern würde? Schließlich hat jeder Angeklagte das Recht, die Aussage zu verweigern, insoweit wäre das gar nicht aufgefallen und hätte sicher auch keinen Beweis gegen die Hintermänner bedeutet. Alle warteten gespannt, ob und was mein Mandant aussagen würde.
  


  
    Der vorsitzende Richter blickte ernst über seine Brille zu meinem Mandanten: »Möchten Sie sich zu den Vorwürfen äußern?«
  


  
    Einen kurzen Moment kehrte Stille ein. Mit einer langsamen und kontrollierten Bewegung drehte sich mein Mandant auf 
     seinem Platz so, dass er frontal zum Richter saß. Üblicherweise sitzen die Angeklagten seitlich zum Richtertisch.
  


  
    Er richtete sich auf, zupfte an seiner Krawatte und sagte endlich die erlösenden Worte: »Ja, das möchte ich.«
  


  
    Es klang wohl überlegt und feierlich, beinahe wie das Jawort bei einer Hochzeit. Dann erzählte er, wie es tatsächlich gewesen war, er beschrieb auch seinen Tatbeitrag ohne Umschweife und Beschönigungen. Es war die Geschichte, die auch schon der Staatsanwalt kannte. Am Ende seines Berichts stand mein Mandant sogar auf. Ein im Saal befindlicher Justizwachtmeister, der für die Sicherheit aller Anwesenden verantwortlich war, zuckte kurz zusammen.
  


  
    Doch mein Mandant beendete nur seine Aussage mit den Worten: »Es tut mir aufrichtig leid.« Er stand mit leicht gesenktem Kopf da. »Es tut mir leid, was ich getan habe, und ich bin bereit, die angemessene Strafe dafür zu erhalten.« Dann setzte er sich wieder.
  


  
    Auf der Anklagebank, auf der alle Angeklagten nebeneinander saßen, herrschte eisiges Schweigen. Im weiteren Verlauf des Prozesses versuchten die anderen Verteidiger noch alles, um meinen Mandanten als Lügner darzustellen. Aber sie scheiterten. Als der Richter das Urteil verkündete, wurden die Täter hart bestraft und für lange Zeit in Haft geschickt. Außer mein Mandant. Der Richter sagte, dass das Geständnis im Hinblick auf den Tatvorwurf und die Struktur der Organisation und ihrer Mitglieder besonders hoch anzurechnen sei und er auch glaube, dass die Reue ernst gemeint war. Mein Mandant bekam eine Bewährungsstrafe.
  


  
    

  


  
    Einige Tage später kam er zu mir in die Kanzlei, um sich zu bedanken. Auch ich war froh über den Ausgang des Verfahrens, und zwar aus einem ganz bestimmten Grund: Wir hatten mit der Wahrheit gearbeitet und waren dafür belohnt worden. Wir 
     hatten durchgehalten; keine Drohung, keine Schläge und auch kein intrigantes Strafverfahren gegen mich haben mich daran zweifeln lassen, dass wir mit der Wahrheit am besten fahren. Auch wenn ich Angst hatte. Diese eigentlich für einen Strafverteidiger ungewöhnliche Erkenntnis bescherte mir den ersten Kontakt zu einem ganz besonders wertvollen Begleiter: den Glauben an mich selbst. Ich lernte an mich zu glauben und nicht auf andere und deren Versprechen hereinzufallen oder unter Druck nachzugeben und den guten Weg zu verlassen. Diese Erkenntnis, deren Tragweite ich erst viel später noch deutlicher erkennen sollte, beflügelte mich richtiggehend.
  


  
    Die Medien dagegen fielen über uns her. In den Zeitungen war mein Mandant schon bei seiner Verhaftung vorverurteilt worden, obwohl ja nur Bruchstücke des Falls bekannt und die meisten dieser Informationen falsch waren. Aber es stand nun mal in der Zeitung und prägte die öffentliche Meinung. Die wahren Hintergründe schienen niemanden wirklich zu interessieren. Für diese Vergehen musste ein Schuldiger her, jemand, an dem man alles festmachen und den man anschließend abstrafen konnte. Die Medien trugen das Meiste dazu bei; statt recherchierter und fundierter Berichte über das Verfahren waren es wieder die auflagefördernden Blutüberschriften, die dort präsentiert wurden. Aber auch nach dem Prozess änderten sie ihre Marschroute nicht. »Brutaler Zuhälter kommt frei!«, hieß es beispielsweise. Da aber auch der findigste Journalist seinen Lesern nicht erklären konnte, warum in unserem Staat ein Zuhälter frei kam, während die anderen Angeklagten ins Gefängnis mussten, half nur ein Trick: Es war der gewiefte Anwalt, der seinen Mandanten herausgepaukt und der die gerechte Strafe verhindert hatte. Eine solche Geschichte war nicht nur einfach zu schreiben, sie hatte noch einen weiteren Vorteile: Man hatte gleich wieder einen neuen Schuldigen, den Anwalt. Davon, dass auch der Staatsanwalt auf eine Bewährungsstrafe 
     plädiert hatte, las man nichts. Doch ganz unrecht war das den meisten Anwälten gar nicht, denn sie lasen gern in der Zeitung, wenn sie angeblich ein gutes Urteil erstritten hatten. Das war eine gute Werbung, denn zu so einem Anwalt wollten doch alle.
  


  
    

  


  
    Nachdem mein Mandant also auf Bewährung freigekommen war, stand noch die Entscheidung in meinem eigenen Verfahren der versuchten Strafvereitelung an. Ich wartete immer noch auf eine Entscheidung. Ein paar Wochen später kam der ersehnte Brief der Staatsanwaltschaft. Das Verfahren war eingestellt worden und die Sache schien erledigt. Ich war wieder rehabilitiert und hätte weitermachen können wie bisher. Aber in mir hatte eine Veränderung stattgefunden. Es war nichts mehr so wie vorher. Die Frage der Gerechtigkeit drängte sich immer mehr in mein Bewusstsein zurück. Und so kümmerte ich mich wieder um die gekündigten Arbeitnehmer - denn dieser Fall war noch nicht abgeschlossen - und vertiefte mich in die Akten.
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    Es war ein sonniger, aber kühler Morgen, als ich mich mit den vielen Akten der gekündigten Mitarbeiter zum Arbeitsgericht aufmachte. Der erste Verhandlungstag war angesetzt und es fand eine sogenannte Güteverhandlung statt. Das bedeutet, dass der Arbeitsrichter eine Art Vermittlungsversuch unternimmt, um eine einvernehmliche Lösung in der Streitsache zu finden. Das Gesetz schreibt vor, dass eine Güteverhandlung nicht durch ein Urteil beendet werden darf. Dafür brauchte der Arbeitsrichter einen zweiten Termin und zwei Schöffen. Eine Ausnahme gilt nur, wenn eine der beiden Parteien, die sich bei der Güteverhandlung einigen sollten, nicht erscheint; dann schließt sich die »echte« Verhandlung unmittelbar an und der Richter verkündet ein Versäumnisurteil. Sind aber beide Parteien im Saal und einigen sich nicht, dann wird erst die tatsächliche Verhandlung vorbereitet. Den Parteien beziehungsweise ihren Anwälten wird aufgegeben, sich zu dieser oder jener Frage schriftlich zu äußern. Dafür werden Fristen gesetzt, deren Nichteinhaltung ein Risiko ist, allein aus diesem Grund den Prozess zu verlieren.
  


  
    In die Güteverhandlung kann man als Beklagter beziehungsweise Anwalt der beklagten Partei erscheinen, ohne zuvor etwas begründet zu haben. Man hat dort die Gelegenheit sich zu äußern. Und so hielt es auch der Anwalt des beklagten Betriebs. Er kam ohne Schriftsatz und führte allgemeine Reden. Konkret wurde er nicht. Seine wahren Motive ließ er nicht durchblicken, und so fand der Prozess keine Einigung und es wurde die Entscheidung des Gerichts vorbereitet. Die Zeit der Schriftsätze begann, denn der Anwalt des Betriebs musste nun jede einzelne Kündigung begründen und seine Begründung auch unter Beweis stellen.
  


  
    Es zogen 15 lange Wochen ins Land, dann endlich lag die Begründung der Kündigungen vor. Ausführlich wurde die angeblich schlechte wirtschaftliche Lage des Betriebs geschildert mit der aus Sicht des Betriebs einzig möglichen Konsequenz: die Mitarbeiter zu entlassen. Keine Silbe fand sich zu den Managergehältern der Führungsetage. Aus den Unterlagen war aber ersichtlich, dass diese weiterhin auf dem gleichen hohen Niveau lagen und über eine Verkleinerung des Managements nicht einmal nachgedacht wurde. Offensichtlich waren die Manager alle unabkömmlich, während diejenigen, die die eigentliche Arbeit machten, als Kostenfaktor zu »beseitigen« waren. Es wurde auch nicht erklärt, warum der vor den Kündigungen vereinbarte Lohnverzicht nicht die Managerebene betraf, sondern nur die übrigen Mitarbeiter.
  


  
    Ich verfasste einen Schriftsatz, der meiner Wut über diese rücksichtslose Vorgehensweise entsprach. In der Kanzlei brachte mir das den Spitznamen »der Rote« ein. Aber das war Nonsens; mir ging es nicht um Klassenkampf oder die Umverteilung von Macht. Mir ging es um Gerechtigkeit. Es war für mich nicht einzusehen, warum diejenigen, die offensichtlich die Schieflage verursacht und zu verantworten hatten, keine Konsequenzen tragen sollten. Ganz besonders brachten mich die Dienstwagenbestellungen der Führungsebene auf die Palme. Dort gönnte man sich auch in schlechten Zeiten noch einen sehr ansehnlichen Fuhrpark. Begründet wurde das mit der Repräsentantenfunktion dieser Manager. Besonders ärgerlich an diesem eitlen Gehabe war die Tatsache, dass die sogenannte Führungsebene auch nur Angestellte waren, die zwar hohe Gehälter bezogen, aber keinerlei Risiko trugen. Das alles machte mich sehr wütend und zwar genau so, wie ich früher als Student wütend war, wenn man mir von ungerechten Situationen erzählte.
  


  
    Diese Wut zeigte mir, dass ich noch keine dieser willfährigen Maschinen geworden war, die einfach nur das tun, was man ihnen befiehlt. Obwohl ich doch nach außen bisher sehr gut in diesem Sinn »funktioniert« habe: ein Mensch, der das getan hatte, was man ihm vorschrieb, ohne dass er es wirklich wollte. Ein Mensch, der sich unterordnete, ohne die Sache gutzuheißen, die man ihm auftrug. Ein Mensch, der nicht das tun durfte, was sein Herz sich wünschte. Und das nur, weil er dachte, dass man funktionieren müsse, um leben zu können. Ich wollte nicht mehr bloß funktionieren, ich wollte wieder für die Gerechtigkeit da sein. In diesem Moment fühlte ich mich so motiviert wie lange nicht mehr. Ich war wieder ein Mensch, der sich befreien wollte von den Vorgaben, die nicht in seinem Werterahmen lagen. Ich fühlte echte Freiheit.
  


  
    Aber das Gefühl hielt nur solange an, bis die Sekretärin die an die Mandanten gerichteten Kostennoten hereinbrachte. Schnell wurde ich an das erinnert, was hinter allem steckt: Geld und die Notwendigkeit, es besitzen zu müssen, um ein eigenes Leben haben zu dürfen. Geld entschied, wer wo stand. Ohne zahlende Mandantenschaft konnte ich nicht essen, trinken oder Miete zahlen. Und so wurde mir erneut bewusst, dass ich nicht frei, sondern abhängig war von Mandaten, die Geld in die Kasse bringen. Es war immer die gleiche Wahl: Freiheit, nur solche Fälle zu übernehmen, die mir am Herzen lagen und in denen ich für Gerechtigkeit kämpfen konnte, oder Sicherheit mit Mandaten, die gutes Geld abwarfen aber hinter denen ich nicht mit all meiner Überzeugung stehen konnte, weil sie wenig bis nichts mehr mit meinen Idealen zu tun hatten. Ich bekannte mich also wieder einmal zur Sicherheit statt zur Freiheit. Auch wenn die Sicherheit eine warme Mahlzeit bietet, während die Freiheit alles vage lässt: Freiheit ist ein echtes Recht der Menschheit, Sicherheit dagegen nur der Ausfluss zuvor geschürter Angst. Ich wusste das, aber ich fühlte mich zu 
     schwach für das Risiko. Es schien viel zu riskant, das Erreichte hinzuwerfen und neu anzufangen. Also machte ich weiter wie bisher, setzte meine Maske wieder auf und funktionierte nach außen hin, wie man es von mir erwartete und wie man das auch bezahlte. Ich tröstete mich damit, dass das Leben nun mal so ist. Während ich das dachte, unterschrieb ich die Rechnungen.
  


  
    

  


  
    Als ich fertig war, legte ich den Kugelschreiber neben die Unterschriftenmappe und drehte mich zum Fenster. Ich sah einfach nur in die Ferne. War ich nicht aus der alten Kanzlei weggegangen, weil ich hier in der Großstadt die Chance für eine Veränderung sah? Ich wollte weg von dort, wo ich die falsche Richtung eingeschlagen hatte, und sah die Chance, hier alles besser machen zu können. Mehr Gehalt bei größerer Entscheidungsfreiheit. Sicherheit und Freiheit. Es wäre zu schön gewesen, um wahr zu sein. Auch hier hatte ich es fast nur mit finanziell ertragreichen Strafrechtsmandaten zu tun, die meinen Idealen zuwiderliefen. Ich war vom Regen in die Traufe gekommen. Wo zum Teufel war der Platz, der mich sein ließ, wie ich sein wollte: ohne Zwänge, frei und glücklich?
  


  
    Ich starrte auf die andere Seite in ein anderes Gebäude, wo auch gearbeitet wurde. Auf die Idee, dass auch dort drüben jemand sich fühlte wie ich, kam ich nicht. Dass man sich mit diesem Gleichgesinnten zusammentun könnte, um eine bessere Welt zu bauen, kam mir schon gar nicht in den Sinn. Wie sollte ich so jemanden auch bemerken, wo sich doch alle hinter den Masken funktionierender Gesellschaftsmitglieder verstecken und nach außen nur zeigen, dass es ihnen gut geht? Ich fühlte mich unglücklich und allein. Hatte wirklich nur ich dieses Problem? Was war so falsch an meinen Ansprüchen, dass sie nicht durchsetzbar waren? Doch ich riss mich zusammen: Disziplin und kein Gejammer! Mit dieser Selbstdisziplin hatte ich schließlich schon die Abartigkeiten des 
     Mandanten im Missbrauchsfall zu ertragen gelernt und auch andere hässliche Erlebnisse aus dem Beruf des Strafverteidigers verdrängt. Schließlich hatte doch bisher alles gut funktioniert und so sollte es auch bleiben. Schließlich ging es ums Geld und seine Macht. Also fand ich mich wieder einmal mit meinem Schicksal ab. Doch irgendetwas war anders geworden. An diesem Tag packte ich meine Sachen deutlich früher zusammen als sonst. Ich ging am Fluss joggen, denn ich musste raus, brauchte frische Luft. Was ich jedoch nicht brauchte, war ein Spiegel. An diesem Tag konnte ich mich nicht mehr selbst ansehen, zu groß waren Scham und Enttäuschung über die Kapitulation vor meinen eigentlichen Wünschen.
  


  
    Wenn ich gewusst hätte, mit welcher Macht mein Kämpferherz zurückkommen würde oder der alten Weisheit vertraut hätte, dass man sein Herz nie endgültig ausschalten kann, hätte ich in Vorfreude schon mal eine Flasche Champagner aufgemacht.
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    Heute sollte es gelten. Die Verhandlung der Arbeitnehmer vor dem Arbeitsgericht und die damit verbundene Entscheidung über ihre Zukunft stand an. Als ich an diesem Tag den schmucklosen Bau des Arbeitsgerichts zum ersten Mal auf der Suche nach einem Parkplatz passierte, sah ich meine Mandanten als geschlossene Gruppe vor der Tür stehen. Fast alle trugen Jeans, einige rauchten. Die gesamte Gruppe wirkte sehr lebendig, ja fast aufgekratzt. Das gefiel mir, es zeugte von Engagement. Als ich dann zu Fuß zu der Gruppe stieß, gab es ein großes Hallo und eine angenehme und wohlige Stimmung ergriff mich. Ich merkte schnell: Die Menschen setzten ihre Hoffnungen auf mich, ich sollte es zum Guten wenden. Eigentlich eine hohe Hürde, aber angesichts der Stimmung, die aus der Menge kam, machte es mir nichts aus. Nach einem kurzen Gespräch gingen wir in das Gerichtsgebäude und direkt zum Sitzungssaal. Dort nahm ich am Tisch der Kläger Platz. Presse war keine da, obwohl es um viel ging. Neben mich platzierte sich die resolute Dame, die auch schon die Betriebsversammlung »moderiert« hatte. Sie war die erste Klägerin, deren Sache verhandelt wurde. Anders als in amerikanischen Prozessen gibt es bei uns keine echte Sammelklage, bei uns muss jeder seine eigene Klage erheben, und so bekam jeder seinen eigenen Termin. Aus Gründen der Praktikabilität und der Effizienz legen die Gerichte in Fällen von Klagen vieler gegen ein und denselben Beklagten alle Verfahren auf einen Tag. Der Platz der Gegenseite war noch leer. Vielleicht steckte der andere Anwalt im Stau.
  


  
    

  


  
    Kurz vor Beginn der Verhandlung trat ein unscheinbarer, kleiner Mann mit einem grauen Anzug und einer Nickelbrille auf 
     der Nase in den Raum. Er hatte ein spitzes Gesicht und tief liegende, dunkle Augen. Sein verbliebenes kurzes, graues Haar war akkurat nach hinten frisiert. Ich dachte sofort an einen Buchhalter und auch daran, dass sich der gegnerische Kollege vielleicht die Unterstützung eines Mitarbeiters der Finanzabteilung des Betriebs gesichert hatte. Schließlich ging es ja im Wesentlichen um die wirtschaftlichen Verhältnisse des Betriebs. Der graue Herr ging direkt zum Platz der beklagten Firma, packte eine prall gefüllte Akte aus dunkelblauem Karton aus und wartete. Er sagte nichts, er wartete einfach nur. An eine Begrüßung, wie es auch vor Gericht üblich ist, schien er nicht im Geringsten zu denken. Und vom gegnerischen Anwalt fehlte weiter jede Spur. Dass da etwas faul war, fiel jedem im Saal auf, aber was wurde da gespielt? Bevor ich diesen Gedanken vertiefen konnte, betraten der vorsitzende Richter und die beiden ehrenamtlichen Richter den Sitzungssaal. Alle im Raum standen auf und warteten, bis ihnen der vorsitzende Richter ein Zeichen gab, dass es erlaubt war sich zu setzen. Dann wurde festgestellt, wer im Saal anwesend war. Auf unserer Seite gab es da keine Besonderheiten, aber die Gegenseite hatte eine faustdicke Überraschung zu bieten. Anstatt des bisher tätigen Kollegen war der ältere Herr gekommen, und zwar als vorläufiger Insolvenzverwalter über das Vermögen des Betriebs. Er legte die notwendigen Beschlüsse und Bestellungen des zuständigen Insolvenzgerichts vor und entschuldigte sich für die doch sehr kurzfristige Mitteilung. Das Insolvenzgericht hätte erst so spät entschieden, dass er es nicht mehr schaffen konnte, alle Verfahrensbeteiligten über die neue Sachlage zu unterrichten.
  


  
    Der vorsitzende Richter wandte sich zu mir: »Nun, ich nehme an, sie werden Ihre Klagen umstellen und auf den Vortrag des Herrn Insolvenzverwalters Bezug nehmen. Oder möchten Sie erst mit Ihren Mandanten besprechen, was das nun bedeutet?« 
    


  
    Trotz seiner monotonen Stimme lag Mitgefühl in seinem Blick, denn er wusste nur zu gut, welche Konsequenzen ich meinen Mandanten nun darlegen musste.
  


  
    »Danke, das ist sehr nett. Ich möchte mich erst mit meinen Mandanten besprechen.«
  


  
    »Gut, dann machen Sie das. Reichen fünfzehn Minuten oder brauchen Sie länger?«
  


  
    »Nein, das müsste reichen. Vielen Dank!«
  


  
    Ich packte meine Akten und ging als erster aus dem Saal in den Vorraum, wo genug Platz für die Besprechung war. Schweigend und mit gesenkten Häuptern ging die vormals so lebhafte Gruppe meiner Mandanten hinter mir her. Es erinnerte nicht nur an einen Trauermarsch nach einer Beerdigung, es war auch einer. Vor der Tür angekommen, bildete sich ein Knäuel geknickter Menschen. Ich legte in kurzen Worten dar, dass die Firma Insolvenzantrag gestellt hatte, das Gesetz nun vorsah, dass der vorläufige Insolvenzverwalter das Unternehmen vertrat und er auch entscheiden würde, inwieweit tatsächlich eine Fortführung des Betriebs sinnvoll wäre oder ob er geschlossen würde.
  


  
    Einer aus der Menge sagte: »Jetzt sind wir alle erledigt.«
  


  
    Ein anderer frage sich laut, wie er die Raten für sein Haus weiter bezahlen solle. Die übrigen schwiegen oder murmelten Unverständliches vor sich hin.
  


  
    Dann ergriff die resolute Dame das Wort. »Wenn die pleite sind, was ist dann mit uns? Können die uns mit einer Insolvenz echt einfach so abspeisen?«
  


  
    Alle Blicke wanderten zu mir, denn ich musste diese Frage nun beantworten. Und genau wegen dieser Antwort hatte der Richter mit einem mitfühlenden Blick zu uns geschaut. Ich musste den Menschen sagen, dass es aufgrund der Insolvenz eine sogenannte Vollstreckungssperre gab. Sogar Urteile gegen die Firma sind davon betroffen und können nicht mehr vollstreckt 
     werden. Sie waren nahezu wertlos, denn es oblag dem Insolvenzverwalter zu entscheiden, wie zukünftige Zahlungen und auch Einnahmen verteilt und verwaltet würden. Selbst wenn er gesetzliche Vorgaben hatte, war doch die entscheidende Frage, ob das Unternehmen fortgeführt werden sollte oder nicht. Der einzige Vorteil eines solchen Verfahrens war die Möglichkeit für die betroffenen Arbeitnehmer, noch etwas Insolvenzausfallgeld in die dann vage Zukunft mitzunehmen. Ein schwacher Trost. Nachdem ich das alles kurz aufgezählt hatte, gingen wir wieder in den Saal zurück. Einige ältere Betroffene hatten Tränen in den Augen. Manche hatten fast 25 Jahre dort gearbeitet und ihre Existenz stark mit dem Betrieb verknüpft. Sie hatten bescheidene Immobilien gekauft, die sie noch immer abzahlen mussten. Sie hatten sich damals nichts gedacht, als der einst florierende Betrieb an eine Investorengruppe verkauft worden war. Was sollte schon schiefgehen, denn die Firma hatte eine solide Basis, bot eine gute Qualität und hatte auch einen exzellenten Ruf auf dem Markt. Die neuen Eigentümer hatten also ein gutes Geschäft gemacht und konnten langfristig auch nicht viel falsch machen, denn es war eine Menge Know-how im Unternehmen vorhanden. Dass sich die wirtschaftliche Lage des Unternehmens aber schon kurze Zeit nach der Übernahme so rapide verschlechtern würde, hätten sie nicht gedacht. Besonders, da sie doch auch Mitarbeiter der Investoren aus entfernten Ländern einlernen durften. Die meisten Mitarbeiter deuteten dies als gutes Zeichen: Offensichtlich gab es eine so große Nachfrage nach den Produkten, die sie herstellten, dass zusätzliche Werke geschaffen werden mussten. Dass sie sich in einem globalen Wettbewerb um Kosten befanden, daran hatten sie nicht gedacht. Bis heute jedenfalls.
  


  
    Zurück am Klägertisch, änderte ich die Klagen auf den vorläufigen Insolvenzverwalter ab, denn er war nun der entscheidende Mann. Dann war die Verhandlung auch schon zu Ende, 
     der Rest war im schriftlichen Austausch zu klären. Der Trauermarsch setzte sich in Bewegung und strebte direkt dem Ausgang zu.
  


  
    

  


  
    Fünf Wochen später erreichte die Kanzlei die Mitteilung des vorläufigen Insolvenzverwalters, dass er es bedauere, aber die Zahlen hätten nur die Stilllegung des Betriebs zugelassen. Die Folge war, dass alle Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz verloren haben. Ich hielt es für angebracht, dies den betroffenen Menschen persönlich zu sagen. Zu der einberufenen Betriebsversammlung, die eigentlich besser Exbetriebsversammlung geheißen hätte, kamen dann leider nicht mehr alle. Die Anwesenden nahmen die Botschaft gelassen auf, es war ja nach der Verhandlung auch keine wirkliche Überraschung mehr. Ich war niedergeschlagen, denn das Ergebnis gefiel mir gar nicht. Ohne irgendetwas von meinem Verdacht beweisen zu können, kam mir die ganze Sache abgekartet vor. Leider war nichts dagegen zu unternehmen, es war ja schließlich nur ein Gefühl, beweisbar war davon nichts. Und nur die beweisbare Gerechtigkeit ist gerichtstauglich. Mit einem tiefen Stachel im Fleisch legte ich die Akte ab.
  


  
    

  


  
    In der Kanzlei herrschte Normalbetrieb. Hektische Anwälte und fleißige Sekretärinnen mischten sich zu genau jenem Bild, das sich normale Menschen von einer Kanzlei machen. In Wirklichkeit aber war es in unserer Kanzlei so, dass die Geschäftigkeit im Wesentlichen aufgesetzt und kalkuliert war. So konnte man sowohl als Anwalt als auch als Sekretärin seine Wichtigkeit für das Ganze zeigen und seine persönliche Position sichern. Schließlich wollte man bei der Vergabe der neuen Fälle ganz vorn mit dabei sein.
  


  
    Normalerweise sah der Ablauf so aus: Entweder es kam ein Anruf eines neuen Mandanten, dem die Kanzlei empfohlen 
     worden war. Der landete bei der Sekretärin, die den Fall an einen der Anwälte weitergab. Und zwar an denjenigen, der ihr am besten für den Fall geeignet schien oder auch am sympathischsten war. Schließlich wollte jede Sekretärin durch Vermittlung des besten Anwalts zum Kanzleierfolg beitragen und so ihr Gehalt sichern. Aus der Sicht einer Sekretärin ist der am meisten beschäftigte und lauteste Anwalt wohl auch der beste. Die andere Variante lief ähnlich ab: In der Kanzlei meldete sich ein Mandant und wollte unbedingt vom Chef vertreten werden. Das schien sich der Mandant auch schuldig zu sein, ging es doch nicht um irgendeinen Fall, sondern seinen eigenen. Und dieser war ja aus dem Blickwinkel des Mandanten immer der wichtigste. Da der Chef dies wusste, nahm er alle diese Fälle oft selbst an, was die Mandanten sehr schätzten. Allerdings gab er die Fälle dann intern - ohne das Wissen des Mandanten - zur Bearbeitung an einen anderen Anwalt weiter, der ihm der beste schien. Dieser Anwalt bekam dann auch einen Teil des Honorars.
  


  
    So half es also immer, wenn man geschäftig und bemüht erschien, deshalb zogen alle die notwendige Show ab. Ursprünglich hatte ich dabei auch eifrig mitgemacht. Mittlerweile fand ich das lächerlich und bemühte mich bestenfalls halbherzig, den geschäftigen Anwalt zu mimen.
  


  
    Ich fühlte mich nicht wohl mit meinem Job in der Kanzlei, und das war ganz allein mein Problem. Auch meine Mandanten interessierten sich natürlich nur für die Lösung ihrer Probleme und aus meinem privatem Umfeld hörte ich ausschließlich Bemerkungen, dass ich doch froh sein solle um meinen tollen Job, schließlich würden das viele gern machen und mich darum beneiden. Alle hatten nur meine Funktion im Blickpunkt und sahen nicht, dass sich hinter dem Anwalt ein Mensch verbarg. Für meine Umwelt war ich Anwalt und damit Dienstleister oder sogar eine Art Maschine, die einem im Leben helfen 
     konnte, wenn es eng wurde. Schließlich heißt es ja auch, man hätte in einer bestimmten Sache einen Anwalt eingeschaltet. Wie einen Lichtschalter oder eine Maschine. Als Mensch sah mich keiner. Einen Menschen konnte man nicht einschalten, denn der war immer da und somit immer eingeschaltet. Einen Anwalt konnte man scheinbar nach Belieben ein- und ausschalten. Ich wollte den Menschen helfen und nicht eingeschaltet werden. Anwälte werden zu allen Gelegenheiten, bevorzugt auf Partys, nach irgendeiner Rechtslage, irgendeiner Reaktionsmöglichkeit oder irgendeiner Lösungsmöglichkeit einer zwischenmenschlichen Auseinandersetzung befragt. Davon hatte ich die Nase gestrichen voll.
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    Als das Telefon klingelte und ein neuer Fall angekündigt wurde, wusste ich nicht, dass nun das Ende meines bisherigen Anwaltslebens bevorstand. Es war natürlich wieder Strafrecht. Und es war wieder ein schmutziger Fall.
  


  
    Nachdem ich die nötigen Daten aufgenommen hatte, las ich mich schnell in die herrschende Rechtsprechung ein, die den neuen Fall betraf. Es ging erneut um einen Rotlichtfall. Anfangs klang alles noch relativ harmlos. Ein ganz normaler Fall von Menschenhandel eben, dachte ich grimmig. Aber genau das war es nicht. Nachdem mir die Sekretärin einen Besuchsschein in die Hand gedrückt hatte, nahm ich meine Arbeitstasche, zog meinen Mantel an und fuhr zum neuen Mandanten. Nach den üblichen Formalien in der Haftanstalt traf ich ihn in einer der Besuchszellen. Vor mir saß ein blasser, weitgehend tätowierter, ungepflegter Mann, dessen Mundgeruch kaum zu ertragen war. Sein Gesicht war umrahmt von einem ungepflegten Vollbart, dessen Haare sich wild kräuselten. Rund um den Mund konnte man noch die Essensreste der letzten Tage erkennen. Noch nie zuvor hatte ich einen so abstoßenden Menschen gesehen. Ich begrüßte ihn und legte ihm routiniert meine Visitenkarte hin. Mit seinen dürren Fingern hob er sie von der Tischplatte auf und betrachtete sie aufmerksam. Ich hatte plötzlich ein sehr flaues Gefühl im Magen und dabei hatte ich noch nichts Genaues von den Tatvorwürfen erfahren. Ich legte ihm die Vollmacht vor, die er ohne zu zögern unterschrieb. Nun war ich sein Anwalt. Wieder einmal fiel mir die Aufgabe zu, eine »ehrenwerte Person« der Gesellschaft zu vertreten, auch wenn ich sie persönlich in die unterste Ritze der Erde gewünscht hätte. Mir schossen die jetzt arbeitslosen Mitarbeiter des insolventen Betriebs durch 
     den Kopf und auch die Ungerechtigkeit, die diese zu ertragen hatten.
  


  
    »Und was können Sie für mich tun?«, fragte der neue Mandant fordernd.
  


  
    »Nun, ich werde erst einmal einen Blick in die Akte der Staatsanwaltschaft werfen und danach eine Haftbeschwerde einlegen. Das alles mit dem Ziel, Sie so bald wie möglich aus dem Knast herauszuholen.«
  


  
    Er nickte. »Wie lange dauert das?«
  


  
    »Drei bis vier Tage«
  


  
    »Beeilen Sie sich, ich habe keine Lust hier zu sein und dafür bezahle ich Sie.« Er deutete zum Ausgang. Mit einer Kopfbewegung gab er mir zu verstehen, dass ich endlich loslegen sollte. Der Tonfall und das herrische Verhalten gefielen mir nicht. Trotzdem kam mir die Aufforderung, das Gespräch zu beenden, sehr gelegen, denn ich wollte aus der Enge der inzwischen unerträglich stinkenden Zelle.
  


  
    Ich stand auf und verabschiedete mich ohne Handschlag. Nachdem der neue Mandant wieder im Hafttrakt verschwunden war, ging ich zurück in die Kanzlei.
  


  
    Drei Stunden später las ich in der Akte oder zumindest in dem Teil der Ermittlungsakte, den man als Verteidiger bekam. Dort stand schwarz auf weiß, was meinem Mandanten vorgeworfen wurde. Er hatte Partys veranstaltet, auf denen in vielen Separees ein sehr freizügiges Treiben stattgefunden hatte. Dem Inhaftierten genügte das offensichtlich nicht: Ihm passierte viel zu wenig, er wollte mehr. Aus seiner Sicht durfte auf seinen Partys nicht nur das geschehen, was auf allen anderen derartigen Partys eben auch geschah, denn er wollte seinen Besuchern etwas Besonderes bieten und sich so einen Namen als Partyveranstalter machen. Er kam also auf die Idee, Frauen dafür zu bezahlen, dass sie als vermeintliche Gäste auftraten und gegen Geld ein bestimmtes Repertoire an Sexspielarten abspulten.
  


  
    Als er das in die Wege geleitete hatte, schien ihm auch das noch zu wenig. Das Problem an der Sache war, dass die Frauen irgendwann nicht mehr das tun wollten, was er von ihnen verlangte: An eine Art Gitter sollten sie angekettet werden, sodass sie sich nicht mehr bewegen konnten. So konnten die Partygäste mit den Frauen machen, wonach ihnen der Sinn stand. So weit wollte keine gehen, aber das nahm der Mandant nicht hin. Und so schlug er die Frauen, bedrohte sie mit Waffen und verging sich an ihnen. Jeder einzelnen von ihnen drohte er mit massiven körperlichen Konsequenzen für den Fall, dass etwas über seine Methoden an die Öffentlichkeit drang. Er besuchte die Frauen, die alleinerziehend waren, auch zu Hause. Völlig unverblümt drohte er den Kindern der Frauen empfindliche Übel an, falls sie nicht gehorchten. Auf diese Weise baute er sich schließlich einen Pool an Frauen auf, die seine Partys für ein bestimmtes Klientel tatsächlich sehr interessant machten, sodass die Partys immer gut besucht waren. Eine von den Frauen konnte schließlich nicht mehr und hatte ausgepackt. Danach war alles schnell gegangen: Durchsuchung, Festnahme und Einlieferung in die Haftanstalt. Ein Strafrechtsfall, wie er eben in einer Kanzlei vorkommt. Für mich war er nicht mehr normal. Nachdem ich die Akte gelesen hatte, verspürte ich das dringende Bedürfnis, mich zu übergeben. Jetzt wäre die Haftprüfung beziehungsweise die Erstellung des Haftprüfungsantrags an der Reihe gewesen. Regungslos starrte ich auf die Akte und das daneben liegende Diktiergerät. In meinem Kopf drehte sich alles, mein Magen fühlte sich an wie nach einem Magenschwinger eines geübten Boxers. Noch nie ging es mir so schlecht. Langsam verstand ich, warum: Mein Unterbewusstsein rebellierte und blockierte meinen Körper. Ich war nur auf einen Gedanken fixiert: So einen Mandanten, der Frauen und Kinder bedroht haben soll, vertrittst du nicht. Mir wurde der Schmutz zuviel. Mein Blick fiel auf die Zulassungsurkunde als Rechtsanwalt, 
     die schön eingerahmt an der Wand hing. Ich erinnerte mich an meine Ideale der Studienzeit und meinen unausgesprochenen Treueschwur als Rechtsanwalt der Gerechtigkeit gegenüber. Zumindest hatte ich ihn so verstanden. Einen Kampf für Gerechtigkeit konnte ich bei diesem Mandat nicht erkennen. Es war das schlichte Vertuschen und Reinwaschen eines Verbrechers. Ich wollte das nicht mehr. Nie mehr.
  


  
    

  


  
    Draußen war es inzwischen dunkel geworden und die übrigen Anwälte der Kanzlei hatten die Lampen in ihren Büros angeschaltet. Ich saß weiter im Dunkeln. Schließlich schaltete ich doch meine silberne Schreibtischlampe ein und schaute mein Gesicht in der Fensterscheibe an. »Bist du das? Derjenige, der sich früher mit Professoren und überhaupt jedem angelegt hat, wenn ihm etwas ungerecht erschien? Derjenige, der aus Berufung Anwalt wurde? Oder bist du nur noch das Zerrbild dieses Anwalts? Derjenige, der zu feige und zu schwach ist, sich gegen den Druck des Geldes zu wehren? Derjenige, der den Mut und damit sich selbst verloren hat? Und nun aufgibt und sich nicht traut, sein Leben mit seinen Idealen zu leben?« Tränen, halb aus Wut, halb aus Enttäuschung über mich selbst, stiegen mir in die Augen. Schnell wischte ich sie ab, denn ich wollte meine Maske nicht aufgeben. Ich hatte lange Jahre daran gearbeitet. »Wenn du tatsächlich so geworden bist, dann hast du es verdient, unglücklich zu sein.« Das dachte ich, als ich mein Spiegelbild im Fenster sah. Es war ein Zerrbild meiner Ideale, meiner Wünsche und auch meines Herzens.
  


  
    Langsam stand ich auf und ging ins Büro des Chefs. Schließlich verkündete er ja bei jeder Gelegenheit, dass er immer ein offenes Ohr für seine Kollegen hätte. Ich musste reden, und so wählte ich den Chef als Gesprächspartner, obwohl ich hätte wissen können, dass er mein Zerrbild wollte, schließlich hatte er mich als Strafrechtler geholt. Seine Bürotür war 
     offen. Ich klopfte an den Türrahmen, um mich bemerkbar zu machen.
  


  
    Der Chef las in einer Fachzeitschrift, hob kurz den Kopf und lächelte mir zu. »Ah, der Herr Kollege Strafverteidiger oder besser gesagt Staranwalt. Was führt Sie zu mir?« Er nahm einen gelben, selbstklebenden Einmerker und heftete ihn sorgfältig an die Stelle, wo er mit dem Lesen aufgehört hatte. Ich stand noch immer im Türrahmen.
  


  
    Der Chef lächelte und zeigte auf einen der beiden Stühle vor seinem Schreibtisch. »Nehmen Sie doch Platz, ist doch angenehmer und man kann besser reden.«
  


  
    Ich schlich wie ein geprügelter Hund durch den Raum und setzte mich.
  


  
    «Sie sehen aus, als könnten Sie einen Drink vertragen. Whisky oder lieber was mit Wodka?« Der Chef zog eine Schublade seines edlen schwarzen Schreibtischs auf und hob zwei Flaschen in die Höhe. In der einen hatte er einen alten schottischen Whisky, in der anderen einen russischen Wodka. Ich entschied mich für einen Wodka. Der Chef goss sich etwas Whisky nach. Er hatte sich schon vorher ein Glas zur Lektüre genehmigt.
  


  
    »Was ist denn los?«, fragte er väterlich, »geht es um eine Frauengeschichte? Haben Sie Geldprobleme oder wieder eine Intrige am Hals?«
  


  
    »Nein, es ist der neue Fall. Ich habe ein großes Problem damit.«
  


  
    »Ein Problem? Sie haben doch bisher alle Probleme immer perfekt für Mandant und Kanzlei gelöst.«
  


  
    »Das ist es nicht.« Ich tat mich schwer auszusprechen, was ich fühlte.
  


  
    »Aber wir haben doch sämtliche Literatur in der Kanzlei, da lässt sich doch das Problem sicher schnell lösen. Oder müssen wir noch was Neues kaufen?« Der Chef schmunzelte. War er 
     tatsächlich der Auffassung, ich saß mit geröteten Augen vor ihm, weil ich so traurig war, nicht alle Fachzeitschriften in der vorbildlichen Kanzleibibliothek zu finden?
  


  
    »Nein, auch das ist es nicht. Es liegt an dem Fall. Ich möchte und kann ihn nicht übernehmen. In Zukunft möchte ich solche Fälle nicht mehr. Und auch das Geld aus solchen Fällen interessiert mich nicht mehr. Ich wollte Ihnen das nur sagen, wegen unserer Honorarvereinbarung.«
  


  
    Das Wort Honorarvereinbarung ließ ihn augenblicklich aufhorchen. Er setzte sich aufrecht hin, alle Lässigkeit war verflogen. Der Chef hatte mit allen seinen Anwälten heimliche Gebührenvereinbarungen, die ihm einen zweistelligen Prozentsatz des Honorars zusprachen. Als Gegenleistung für die Vermittlung des Falls oder auch einfach nur, weil er der Chef war. Warum genau es diese Vereinbarung gab, konnte niemand mehr genau sagen, es gab sie einfach. Und sie wurde anerkannt und auch erfüllt. Zusätzlich kassierte er auch noch einen Mietanteil. Kollegen anderer Kanzleien berichteten ebenfalls von solchen Vereinbarungen. Es war also irgendwie normal. Deshalb nahm auch keiner wirklich daran Anstoß.
  


  
    Das väterliche Lächeln war aus der Miene des Chefs gewichen, war ich doch umsatztechnisch eines seiner besten Pferde im Stall. Meine Strafrechtshonorare waren frei von den Zwängen der Gebührenordnung für Rechtsanwälte mit Mandanten in einer Notsituation ausgehandelt. Da achtet man nicht mehr darauf, »wieviel Anwalt« man an anderer Stelle für sein Geld bekommt, sondern nur noch darauf, wie schnell man seine Probleme vom Hals hat. Das war für alle ein gutes Geschäft. Der solvente Mandant war auf dem Weg in die Freiheit oder zumindest in eine niedrigere Strafe und sparte Geld. Der Anwalt verdiente auch mehr und der Chef hatte seine Prozente. Und genau die sah er jetzt in Gefahr.
  


  
    »Wie soll ich das verstehen? Sie wollen nicht mehr. Was wollen Sie denn dann?«
  


  
    Ich erklärte meine Bedenken und auch meine Ideale. Insgeheim hoffte ich wohl, dass auch der Chef das begreifen konnte und ein Einsehen hatte. Aber ich irrte mich gewaltig. Sein Gesicht sprach Bände. Er saß vor mir wie ein Raubtier, das zum Sprung ansetzen wollte. Doch dann wären die Prozente sicher verloren gewesen. So versuchte er, seine Gesichtszüge zu entspannen und die Mundwinkel hoben sich zu einem aufgesetzten Lächeln. Wenn er sich selbst gesehen hätte, wäre er mit mir einer Meinung gewesen: Das war das am schlechtesten gespielte freundliche Gesicht, das man aufsetzen kann.
  


  
    »Nun, vielleicht haben Sie ein bisschen viel gearbeitet in letzter Zeit. Jetzt gehen Sie am besten nach Hause, legen sich schlafen und morgen sieht die Welt gleich ganz anders aus.« Der Chef griff ohne weitere Regung in seiner Gesichtsmaske wieder nach seiner Fachzeitschrift und las weiter. Mich beachtete er nicht mehr.
  


  
    Ich stand auf, ging zurück in mein Büro und machte das Licht aus. Dann ging ich tatsächlich nach Hause. Nicht um nachzudenken, ob es richtig war, was ich dem Chef gesagt hatte. Dazu war ich mir zu sicher. Was aber würde passieren, wenn ich meine Umsätze und damit mein Einkommen nicht mehr haben würde? Wie sollte ich Miete, Strom, Essen bezahlen? Der Gedanke machte mir Angst. Eine echte Lösung enthielten meine Gedankenspiele nicht. Jedenfalls nicht an diesem Abend.
  


  
    

  


  
    Am nächsten Tag erschien ich wieder wie gewohnt in der Kanzlei. Ich ging in mein Büro und schaltete meinen Computer ein.
  


  
    Noch bevor er vollständig hochgefahren war, steckte die Sekretärin den Kopf durch die Tür. »Sie sollen bitte sofort mal zum Chef kommen.«
  


  
    Als ich in sein Büro trat, stand der Chef hinter seinem Schreibtisch und blickte aus dem direkt dahinterliegenden Fenster auf den Prachtboulevard darunter. Dabei wandte er mir den Rücken zu. »Machen Sie doch bitte mal die Tür zu.«
  


  
    Kein Wort der Begrüßung brachte er über die Lippen. »Haben Sie sich wieder beruhigt oder möchten Sie ein paar Tage frei?«, kam er ohne weitere Umschweife direkt auf unser gestriges Gespräch zurück.
  


  
    »Ich fürchte, es hat sich über Nacht nichts geändert. Ich habe noch immer dieselbe Meinung.«
  


  
    Der Chef knurrte. »Das gefällt mir aber gar nicht. Das ist Ihnen schon klar.« Er blickte noch immer aus dem Fenster.
  


  
    »Ich kann es nicht ändern. Aber vielleicht könnte ich einfach mit einem der Kollegen das Referat tauschen«, so nannten sich die unterschiedlichen Fachabteilungen in der Kanzlei, »das wär doch eine Lösung.«
  


  
    Der Chef drehte sich wie von der Tarantel gestochen um. Ich sah in eine finstere Miene. Aber er schwieg und wandte sich wieder zum Fenster. »Ich gebe Ihnen den guten Rat, überlegen Sie sich das alles noch mal. Ein Referatstausch kommt jedenfalls nicht infrage. Bis Sie sich in das neue Referat eingearbeitet haben und der Kollege in Ihres, das dauert zu lange und kostet damit zu viel Geld. Außerdem möchte ich Sie als Strafrechtler und als nichts anderes. Nehmen Sie sich lieber frei. Wir sprechen nächste Woche weiter.«
  


  
    Es war klar: Der Chef wollte keine Umsatzeinbrüche hinnehmen, trafen sie doch über die Honorarvereinbarung auch unmittelbar seinen Geldbeutel.
  


  
    »Gut, dann komme ich nächste Woche wieder, am Mittwoch. Ist das in Ordnung?«
  


  
    Ein stummes Nicken signalisierte mir Zustimmung. Er starrte noch immer aus dem Fenster. Ich ging. Für heute. Das dachten alle zu diesem Zeitpunkt.
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    Die folgenden Tage vergingen wie im Flug. Das ist immer so, wenn man mit etwas sehr intensiv beschäftigt ist. Und ich war beileibe intensiv beschäftigt: mit meiner Zukunft sowie den Risiken und den Chancen, die in dieser Zukunft auf mich warten könnten. Es war nichts weniger als mein Lebensweg, den ich überdachte. Bin ich tatsächlich zu jemandem geworden, der sich einfach kaufen lässt? Nun, kaufen lassen wir uns alle irgendwie, aber diese Art des Kaufens meinte ich gar nicht. Es war die Frage, ob es ausreicht, etwas nur deswegen zu tun, weil man Geld dafür bekommt, oder ob man auch die Herkunft des Geldes bewertet. Außerdem stellte ich mir die Frage: Soll Geld in meinem Leben wirklich einen Stellenwert haben, der alles andere in den Schatten stellt? So nach dem Motto: Wer mich anständig bezahlt, dem stehe ich auch fraglos zur Verfügung. Ohne Bewertung in der Sache und egal, was er getan hat oder wie das Geld erwirtschaftet wurde? Aber auch die Frage, wer sich eine ablehnende Haltung denn überhaupt leisten konnte, war für mich wesentlich. Denn das hing doch alles zusammen. Wenn Geld schon die Macht hatte, dass es die Wertefrage übertrumpfen konnte, weil man sich diese Entscheidung eben erst finanziell leisten können muss, war von vornherein klar: Geld hatte gewonnen, denn es entschied, ob, wann und welche Werte in den finanziellen Rahmen passten. Ich erkannte, dass meine Frage eigentlich beantwortet war. Wahrhaben und akzeptieren wollte und konnte ich das nicht.
  


  
    Ich fand keinen Ausweg. Es sah nach Kapitulation aus, als ich wieder in die Kanzlei ging, um Geld zu verdienen. Es war ein Donnerstag, den ich später als »Tag eins« meines neuen Lebens bezeichnen würde, der erste Tag nach meiner Rückkehr aus 
     dem verordneten Zwangsurlaub, ein sonniger, ungewöhnlich milder Februartag.
  


  
    In der Kanzlei wartete die in meiner Abwesenheit liegengebliebene Arbeit schon auf meinem Schreibtisch. Ich hatte sogar das Gefühl, die ungeduldigen Mandanten aus den Akten bereits auf dem Weg in die Kanzlei spüren zu können. Ich sah sie in meinen Gedanken unruhig hin und her laufen und nervös auf das Telefon starren. »Warum ruft dieser Anwalt nicht an? Ich habe bezahlt, da habe ich einen Anspruch auf mindestens einen Anruf. Ich habe bezahlt, das ist mein gutes Recht.« Ich spielte diese Vorstellung in allen Facetten durch, am Ende war ich sogar etwas erheitert darüber. In meinem Büro angekommen, hängte ich meinen Mantel an die Garderobe. Aus Gewohnheit hatte ich zuvor bereits den Computer eingeschaltet. Die eingehenden E-Mails verursachten eine lustige Geräuschkulisse; für jede E-Mail ein »Bing«, und das in unregelmäßigen Abständen.
  


  
    Noch während des E-Mail-Bing-Gewitters kam die Sekretärin und wedelte mit einem Telefonzettel. »Ein neues Mandat. Arbeitsrecht. Wollte aber unbedingt zu Ihnen. Ich habe gesagt, Sie rufen zurück.«
  


  
    Weil ich ihr offensichtlich nicht schnell genug nach dem Zettel griff, warf sie ihn auf meinen Schreibtisch. Dann verschwand sie so schnell wie sie erschienen war.
  


  
    Da ich auf die ganzen E-Mails keine Lust hatte, rief ich die Nummer auf dem Zettel an. Eine raue, tiefe Stimme meldete sich am anderen Ende der Leitung. Die ersten Worte klangen ein wenig wie eine Drohung, waren aber der Name des Angerufenen gewesen.
  


  
    Nachdem ich mich vorgestellt hatte und fragte, was ich für ihn tun könne, sagte der Mann kurz: »Ich brauche einen Termin, den Rest erzähle ich persönlich. Kann ich heute noch vorbeikommen? Es ist dringend. Meine Frist läuft ab.«
  


  
    Um was es konkret ginge, fragte ich nach, und bekam zu hören, dass er gekündigt wurde. Die Gründe seien aber falsch und deshalb möchte er sich dagegen wehren. Ich sollte für ihn klagen. Da es sich um die Kündigung eines Arbeitsverhältnisses handelte, das an eine Drei-Wochen-Frist für die Einreichung einer Klage gebunden ist, war tatsächlich höchste Eile geboten. Noch am frühen Nachmittag des gleichen Tages kam er in die Kanzlei. Vor mir stand ein Mann um die 60. Er hatte volles dunkles Haar mit einzelnen grauen Strähnen. Sein kantiges Gesicht und die vielen tiefen Falten zeugten von einem Leben anstrengender Arbeit. Seine Augen waren offen und klar. Er trug einen alten, mittelblauen Anorak und ein rustikales Holzfällerhemd zu seinen Jeans. Ich war nicht verwundert, als er mir erzählte, dass er Busfahrer und zudem lange im Betriebsrat seiner Firma gewesen sei. Denn genau so stellte ich mir auch einen Betriebsrat vor. Einen Betriebsrat, der die Interessen seiner Kollegen hart und mit Herzblut vertritt. Er legte mir seine Kündigung auf den Schreibtisch. Angeblich hätte er seinen Arbeitgeber angeschwärzt und unrichtige Informationen über den Sicherheitszustand der dortigen Busse, genauer gesagt der Bremsen, an die zuständigen Behörden gegeben, um seinem Arbeitgeber zu schaden. Außerdem hätte er einmal einem Kind erlaubt mitzufahren, obwohl es keine Fahrkarte gelöst hatte. Den Preis der Fahrt hatte er bezahlt. Als Motiv gab er an, das Kind zu kennen und zu wissen, dass es »in der Familie kein Geld gab« und der Junge anders als die anderen Kinder in seinem Alter noch nie im Urlaub war. Und da er dem Kind, das im Übrigen immer eines der anständigsten auf den vielen gemeinsamen Fahrten war, eine kleine Freude zu Ferienbeginn machen wollte, hatte er ihm gesagt, es solle sich lieber ein Eis kaufen von dem gesparten Fahrtgeld.
  


  
    Unglücklicherweise saß ein Kontrolleur im Bus. Unerkannt und aufmerksam hatte der das Geschehen beobachtet und 
     sich Notizen gemacht. Der Kontrolleur hatte gesehen, dass das Kind keinen Fahrschein lösen musste. Leider war es ihm offensichtlich entgangen, dass der Fahrer die Fahrt des Kindes bezahlte. Wie es ihm beigebracht wurde, meldete er den Schwarzfahrer und die ganze Geschichte dem Arbeitgeber meines Mandanten. Der Arbeitgeber bezeichnete das als Beihilfe zur Beförderungserschleichung und kündigte fristlos. Weil man aber schon dabei war, wurde auch die angebliche Bemerkung über die kaputten Bremsen als falsche Verdächtigung sowie Kreditgefährdung angeführt und als weiterer Kündigungsgrund mitgeliefert. Denn welcher Fahrgast fährt schon gern mit Bussen, bei denen die Bremsen kaputt sein sollen. Das kostet Umsatz und verspielt Kreditwürdigkeit bei der Bank. Mein Mandant hatte also von seinem Arbeitgeber drei Kündigungen für ein und dasselbe Arbeitsverhältnis erhalten. Sie waren alle fristlos. Deshalb musste nun formal gegen drei Kündigungen Klage erhoben werden, auch wenn die in einem Schriftstück zusammengefasst werden durften. So wollen es das Arbeitsrecht und die Arbeitsgerichte. Außerdem gab es noch die Frage der Bezahlung der Anwaltskosten, eine hinterhältige Besonderheit dieser besonderen Kündigungsart. Anders als in normalen Rechtsstreitigkeiten sonst üblich, zahlt jeder in der ersten Instanz seinen Anwalt selbst. Die allgemeine Regel gilt hier nicht, wonach der Unterlegene dem Sieger der Streitigkeit seine Kosten erstatten muss. Drei Kündigungen und damit drei Klagen bedeuteten wesentlich höhere Anwaltskosten. Ob die Kündigungen rechtmäßig waren oder ob sie vielleicht auch willkürlich oder aus prozesstaktischen Gründen ausgesprochen wurden, spielte keine Rolle; nur die Anzahl der Kündigungen entschied über die Kosten. Ohne Rechtsschutzversicherung konnte das sehr teuer werden.
  


  
    Mein neuer Mandant hatte das Geld für einen Anwalt nicht, er war auf staatliche Unterstützung, die Prozesskostenhilfe, 
     angewiesen. Um diese Unterstützung zu bekommen, musste der Mandant auch noch komplett Rechenschaft über seine wirtschaftlichen Verhältnisse ablegen, anhand derer dann die Bedürftigkeit des Antragstellers beurteilt wurde. Außerdem wurde geprüft, ob sein Anliegen nicht »mutwillig« war. Im Falle von Pflichtverteidigungen unterblieb eine solche Prüfung, da ging es um die Schwere der Straftat. Die endgültige Entscheidung über Prozesskostenhilfe traf dann das Gericht. Hatte man aus Sicht der staatlichen Einkommenstabellen genug, musste man selbst bezahlen, hatte man weniger, als die Tabelle vorsah, bekam man einen Anwalt bezahlt. Treibt nun die Gegenseite die Kosten durch drei Kündigungen nach oben, kann ein Prozess - so richtig die Argumente auch sind - zu einem finanziellen Fiasko werden.
  


  
    Den Mandanten beschäftigte indessen eine in seinen Augen andere Gemeinheit des Falls. Er war Betriebsratsmitglied und da musste der Betriebsrat der Kündigung zustimmen, sonst wäre sie schon deshalb erledigt gewesen. Das war der Punkt, den der Mandant nicht verstand: Seine eigenen Betriebsratskollegen hatten zugestimmt. Sie hatten über alles Bescheid gewusst, ihm nichts gesagt und seiner Kündigung zugestimmt. Und das, wo er immer für die Arbeitnehmer im Betrieb gekämpft hatte, sei es in Gehaltsfragen oder Überstunden, bei Urlaub oder Entlassung.
  


  
    Die 36 Jahre Betriebszugehörigkeit des Mandanten wollte der Arbeitgeber nicht gelten lassen; er verdiene keine Gnade und müsse gehen. Ich musste spontan an den einen oder anderen Strafrechtsfall denken, wo für deutlich schlimmere Vergehen nur eine milde Strafe ausgesprochen wurde. Hier stand die gesamte Existenz des Gekündigten auf dem Spiel, denn es war schwer, in fortgeschrittenem Alter wieder einen neuen Job zu finden und die Einbußen bei der Rente würden deutlich ausfallen. Demgegenüber ist eine Geldstrafe schnell bezahlt, aber 
     einen neuen Arbeitsplatz findet sich in einem solchen Fall schwer. Wer wegen nichts Geringerem als dem Verdacht mehrerer Straftaten zulasten des Arbeitgebers gekündigt wurde - so wurden die Vorwürfe im Gesetz klassifiziert -, hat wohl kaum eine Chance, wieder eine vergleichbare Arbeit zu finden. In unserer Angstgesellschaft war das unabhängig von den tatsächlichen Hintergründen ein echter Ausschlussgrund. Das Ungerechte dabei ist, dass es auf die Wahrheit gar nicht mehr ankam, es reichte, wenn man im Verdacht gestanden hat. Was auch nur als hinderlich oder gar gefährlich erscheint, wird gemieden oder beseitigt. Sicherheitsdenken und Freiheitsanspruch stehen dabei in Konkurrenz zueinander. Freiheit bedeutet immer etwas Risiko, während angestrebte völlige Sicherheit oft überzogene Einschränkungen mit sich bringt. Es ist also sicherer, so jemanden nicht einzustellen, wobei der Wahrheitsgehalt der Information keine große Rolle spielt. Ein Blick hinter die Fassade findet nicht statt. Das hat mit Freiheit und Menschlichkeit nicht viel gemein, sondern ist rückständig und dumm.
  


  
    Der Mandant schätzte seine Situation für mich überraschend zutreffend ein. Trotzdem war er nicht gebrochen. Man spürte, dass er wusste, nichts Unrechtes oder Falsches gemacht zu haben. Um nun aber eine Klage einreichen zu können, musste ich Prozesskostenhilfe beantragen. Ich rief also bei der Sekretärin an und fragte, ob wir ein Formular zur Beantragung von Prozesskostenhilfe da haben. Natürlich hatten wir so was nicht, weshalb ich sie bat, ein solches Formular zu besorgen. Dem Mandanten würde ich das dann zusenden, denn das Formular konnte bei Gericht noch nachgereicht werden. Die Besprechung ging zu Ende und der Mandant ging wieder.
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    Im Lauf des Tages schlenderte der Chef wie zufällig in mein Büro, während ich dabei war die Unterlagen des neuen Mandanten zu studieren.
  


  
    »Hallo, Herr Kollege, störe ich? Sie sind ja ganz in die Arbeit vertieft.« Der Chef lächelte milde. Seine Hände steckten in den Hosentaschen seiner dunkelbraunen Cordhose. Offensichtlich hatte er nicht vorgehabt, heute in die Kanzlei zu kommen, und doch hatte ihn irgendetwas hierhergezogen. Vielleicht eine beunruhigende Nachricht oder ein dringendes Mandat. Es musste sich aber um einen wichtigen Grund handeln, dass er sich nicht einmal mehr umgezogen hatte. »Ich habe gehört, Sie haben ein neues Mandat bekommen. Arbeitsrecht, wenn ich recht informiert bin.« Der Chef hatte immer noch ein freundliches Gesicht aufgesetzt.
  


  
    »Stimmt. Sie interessieren sich dafür?«, sagte ich.
  


  
    »Weniger für den Fall als für die Abrechnung. Ich habe gehört, Sie haben heute nach Formularen für Prozesskostenhilfe gefragt.«
  


  
    Ich nickte. Das Lächeln des Chefs begann langsam zu schwinden, dennoch bemühte er sich freundlich zu bleiben. »Und weshalb das, wenn ich fragen darf? Sie kennen doch unsere Kanzleipolitik.«
  


  
    »Natürlich kenne ich die, aber der Mandant braucht eben einen Anwalt und kann ihn sich nur leisten, wenn er Prozesskostenhilfe bekommt. Man muss ihm in jedem Fall helfen. Der wurde so mies behandelt, das geht nicht und kann so auch nicht bleiben.«
  


  
    Der Chef war sichtbar erstaunt über meine offensive Antwort, er hatte sicher zumindest den Versuch einer Rechtfertigung oder eine beschwichtigende Erklärung erwartet.
  


  
    »Aha, und warum müssen gerade Sie dieser Anwalt sein? Die Stadt ist doch voll von Anwälten, da hätte er doch sicher einen anderen gefunden. Sie verschwenden Zeit! Unsere Zeit! Zeit ist Geld, mein Lieber!«
  


  
    »Nun, bei allem Respekt. Ich wollte das Mandat, weil ich dem Mandanten helfen will. Deshalb habe ich so entschieden, schließlich …«
  


  
    »Seit wann«, unterbrach mich der Chef, »entscheiden Sie das denn? Das geht gegen unsere Kanzleipolitik und Sie wissen das! Das entscheiden nicht Sie. Sie setzen Entscheidungen bloß um. Verstanden!«
  


  
    Ich senkte den Kopf, aber nicht demütig, sondern las in den Unterlagen des neuen Mandates weiter. Antwort gab ich keine. Irgendwann würde er schon aufgeben und gehen. Doch er blieb.
  


  
    »Wo wir gerade dabei sind, was gibt es denn Neues in der Strafrechtssache, die Sie ablehnen wollten?«
  


  
    Mir war klar, dass er nun einen erfolgreichen Vollzugsbericht hören wollte, um dann eine Kompensation mit dem Prozesskostenhilfefall vorzunehmen. Vielleicht hätte er mein Eintreten für Gerechtigkeit als Spinnerei abgetan oder auch als Hobby. Er baute mir eine Art letzte Brücke, über die ich zurückkehren sollte. Zurück ins Boot der hohen Umsätze.
  


  
    »Ich werde das Mandat nicht übernehmen. Der soll sich einen anderen Anwalt suchen. Steckt mir zu tief drin im Dreck und ich möchte da nicht reinfassen. Nicht wegen so einem und nicht wegen der Kohle.«
  


  
    Ich empfand es als erniedrigend, den Wunsch nach Gerechtigkeit und meine Unterstützung dafür verleugnen oder verstecken zu müssen. Schließlich hatte ich das auch mal geschworen, damals bei der Zulassung als Anwalt.
  


  
    Der Chef schnaubte, er stand jetzt mit rotem Kopf in meinem Büro. »Sie werden mir jetzt genau zuhören«, zischte er zornig, »Sie werden das Arbeitsrechtsmandat abgeben und die besser 
     bezahlte Strafrechtssache machen. Ist das klar?!« Er schrie. Mit seinem rechten Zeigefinger drohte er mir und auch die zweite Hand hatte er aus der Hosentasche gezogen.
  


  
    Unbändige Wut stieg in mir auf und ließ mich vom Bürosessel aufschnellen wie eine aufgezogene Feder. Drei schnelle Schritte und ich stand vor ihm. Noch nie stand ich ihm in einer Diskussion oder Besprechung gegenüber, ohne einen Schreibtisch oder ein sonstiges Möbel dazwischen. Jetzt war da nichts mehr im Weg. Es gab kein Versteck mehr. Showdown.
  


  
    »Nein, Sie hören mir jetzt zu«, gab ich zurück. »Ich werde einen Teufel tun. Es ist mir egal, was Sie und Ihre seltsame Kanzleipolitik sagen. Diese Entscheidung treffe ich für mich, nicht Sie oder irgendeine dämliche Kollegenrunde, die Ihnen ohne eigene Meinung nur nach dem Mund redet. Ich habe eine eigene Meinung und die werde ich Ihnen nun noch mal sagen: Ich werde den Mandanten vertreten, der mich braucht und nicht den, der versucht, sich durch meine Hilfe der Strafe zu entziehen. Das ist durch. Egal, was wer zahlt. Und wenn Ihnen das nicht passt …« Ich schrie so laut wie noch nie in meinem Leben.
  


  
    »Dann was?«, rief nun der Chef in voller Lautstärke dazwischen.
  


  
    »Das wissen Sie am besten, dann können Sie den Mist allein bearbeiten!«
  


  
    Ich war erschrocken über meinen Mut. Vielleicht war nun das Fass endgültig übergelaufen. Wir standen uns gegenüber wie zwei Gladiatoren in der Arena. Lauernd bereit zum nächsten, vielleicht entscheidenden Schlag. Wer würde es sein, der diesen Schlag ausführt? Im tiefsten Inneren hoffte ich, er würde seinem Standpunkt treu bleiben, denn ich wollte das alles hier in der Kanzlei nicht mehr.
  


  
    Der Chef sagte unerwarteterweise nichts, drehte sich weg, ging einige Schritte in meinem Büro umher und setzte sich auf einen der Besucherstühle in meinem Zimmer. Er atmete tief durch.
  


  
    »Gut«, sagte er. »Aber nur das eine Mal. Danach machen wir es wie bisher.«
  


  
    »Nein, immer. Ich suche mir meine Fälle zukünftig selbst aus. Ohne Druck oder Einmischung seitens der Kanzlei.« Ich wusste, dass das so sicher nicht möglich wäre, denn das wäre die völlige Kapitulation des Chefs gewesen. Das hätte er vor keinem der Kollegen rechtfertigen können. Alle hätten das dann gewollt. Seine Kanzleistruktur und seine Honorarpolitik wären damit am Ende gewesen. Auch wenn es sicher für jeden Anwalt erstrebenswert ist, seine Mandate nach Gerechtigkeit anstatt nur nach finanziellen Interessen aussuchen zu dürfen, dieser Weg war durch den Chef und seine Interessen verbaut. Es waren die Honorarabgaben der Anwälte, die dem Chef zuflossen und ihm sein angenehmes Leben finanzierten. Fielen sie weg, müsste er selbst mehr arbeiten oder kürzertreten. In jedem Fall traf es seinen Geldbeutel und seine Lebensqualität. Deshalb bot ich den letzten Kompromiss an, der mir einfiel. »Wenn ich einen Fall nicht mache, obwohl er an mich herangetragen wird, gebe ich ihn an einen anderen Kollegen in der Kanzlei. Und der kann sich dann entscheiden.«
  


  
    »Kommt nicht infrage. Nur einmal werde ich Ihr eigensinniges Verhalten dulden. Danach machen Sie wieder die Fälle, die am besten bezahlt werden. Basta!«
  


  
    »Wie Sie meinen. Dann eben nicht!« Ich ging zurück auf die andere Seite meines Schreibtischs und begann, meine Sachen zu packen.
  


  
    Der Chef saß weiter auf dem Besucherstuhl und sah mir zu. Als ich fertig war und gerade Richtung Bürotür gehen wollte, hob er die Hand. »Stopp, stopp, stopp. Was wollen Sie wirklich? Ihnen geht es doch ums Geld, oder? Sagen Sie einfach, wie viel es mehr sein soll, denn um diese lächerliche Gerechtigkeit für irgendeinen Busfahrer kann es Ihnen ja wohl kaum gehen. Sagen Sie ruhig eine Zahl, ich denke dann gern darüber nach.«
  


  
    Ich ging um den Schreibtisch herum direkt Richtung Tür. Zwei Meter vor der Tür blieb ich kurz stehen. »Es geht mir tatsächlich um diese lächerliche Gerechtigkeit, wie Sie sie nennen. Mir ist sie wichtig. Ihr Geld können Sie behalten oder dem nächsten geben, der sich kaufen lässt. Bei mir ist das vorbei. Ich mache das nicht mit.«
  


  
    »Wie Sie wollen, aber Sie werden das bitter bereuen. Spätestens, wenn wir uns mal irgendwo in irgendeiner Sache gegenüberstehen.«
  


  
    Ich drehte mich um und ging mit meinen wenigen Sachen aus dem Büro. Im Sekretariat legte ich den Kanzleischlüssel auf den Schreibtisch der Sekretärin. Sie hatte das Geschrei gehört und saß eingeschüchtert an ihrem PC. Aufgeschreckt durch das metallische Geräusch des auf ihren Schreibtisch fallenden Schlüssels dreht sie sich zu mir um. »Machen Sie es gut. Ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen Glück!«, flüsterte sie. Dann drehte sie sich zurück und schrieb weiter.
  


  
    

  


  
    Unten auf der Straße angekommen, ging ich in ein Café, um Distanz zu dem Streit zu bekommen. Mir war zu diesem Zeitpunkt nicht wirklich klar, dass ich arbeitslos war und auch keine staatliche Hilfe in Anspruch nehmen konnte. Schließlich war ich auf dem Papier selbstständig, auch wenn man in einer Kanzlei mehr Arbeitnehmer war, als einem lieb sein konnte. Und selbst wenn ich Arbeitnehmer gewesen wäre, durch meine eigene Kündigung hätte ich den Anspruch auf staatliche Hilfe verloren. Ich war nun allein mit meiner Gerechtigkeit. Ohne Job, ohne Plan, ohne Idee, aber trotzdem mit einem gutem Gefühl im Bauch. Auch wenn ich es noch nicht spürte, weil ich noch zu erleichtert über meine Befreiung war, sollten nun neue, harte Zeiten auf mich zukommen. Wie hart, das konnte ich mir in keinster Weise ausmalen. Aber auch die positive Seite der neuen Zeit und die damit verbundene 
     persönliche Entwicklung war mir nicht annähernd bewusst. Ohne eine Ahnung von alldem fuhr ich schließlich nach Hause.
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    Die folgenden drei Tage tat ich nichts. Erst am vierten Tag holte ich mir die Zeitung und schlug die Stellenanzeigen auf. Was ich fand, gefiel mir gar nicht. Entweder waren es Angebote von Kanzleien der Art, wie ich sie gerade verlassen hatte, oder eine an Selbstausbeutung grenzende Stelle in einer namenlosen Firma. Der Anwaltsmarkt war in jeder Hinsicht extrem. Es gab einige große Kanzleien, die sich neue Anwälte leisten konnten, aber die funktionierten eben nach dem Prinzip des Geldes. Daneben gab es dann die große Masse der vielen selbstständigen Anwälte, die täglich ums Überleben kämpfen mussten. Die meisten von ihnen konnten sich nicht einmal eine eigene Sekretärin leisten. Mittlere Kanzleien schienen ganz ausgestorben zu sein, jedenfalls fand ich keine entsprechenden Stellenanzeigen. Nun saß ich in der Klemme. Entweder zurück in ein Arbeitsverhältnis wie bisher, oder die harte Tour als selbstständiger Anwalt. Zurück schied aus. Es blieb also nicht viel übrig.
  


  
    

  


  
    Vierzehn Tage später unterschrieb ich einen Mietvertrag über ein Büro. Es sollte eine eigene kleine Kanzlei mit gleichgesinnten Anwälten werden. Über Anwaltsportale hatte ich andere Kollegen gefunden, die zwar ein Büro suchten, aber bei den Vermietern als nicht kreditwürdig galten. Auch Vermieter kannten die Verhältnisse auf dem Anwaltsmarkt und gingen lieber auf Nummer sicher bei der Vermietung, und so wurden Versicherungsagenturen und andere Gewerbetreibende Anwälten oft vorgezogen. Ich hatte da eine andere Ausgangsposition. Dank meiner Kanzleivergangenheit, den dortigen Abrechnungen und meiner bescheidenen Rücklagen erschien ich den Maklern durchaus kreditwürdig, schließlich 
     konnte ich ja die Courtage bezahlen. Und so war ich ein akzeptierter Vertragspartner, den man seinem Auftraggeber gern als Mieter nahelegte. Auch wenn ich keinen einzigen Mandanten und noch nicht einmal Möbel hatte. Zumindest bei Vertragsschluss war das so.
  


  
    Dann standen die handwerklichen Tätigkeiten an. In einem Möbelhaus suchte ich mir die neue Kanzleimöblierung aus. Anwaltszimmer, Besprechungszimmer, Sekretariat, an alles musste ich denken. Die Möbel wurden bereits in der darauffolgenden Woche angeliefert, und die meisten baute ich mit eigenen Händen auf, um Kosten zu sparen. Das war eine sehr anstrengende, aber auch schöne Zeit. Ich war voller Hoffnung und Zuversicht, was die Zukunft bringen würde. Getragen von dieser Motivation gingen die Aufbauarbeiten zügig voran. Die übrigen Kollegen, die leider zur Aufbauzeit gerade wichtige Besprechungen oder Verhandlungen hatten, brauchten sich bloß noch ins gemachte Nest zu setzen. Wir teilten die Miete auf. Ich trat dabei als Alleinmieter und somit als Alleinschuldner auf, die Kollegen überwiesen an mich den anteilsmäßigen Betrag. Wir rechneten nur die tatsächlichen Kosten ab, weshalb alle zufrieden waren. Eine Sekretärin war auch schnell gefunden und wir vereinbarten untereinander, dass wir uns auch die Kosten für diese Arbeitskraft aufteilten. Dann kam die Telefonanlage nebst Anschluss und Internet. Es konnte also losgehen.
  


  
    Aber das Wichtigste fehlte: die Mandanten! Ich hatte keinen einzigen Mandanten mehr, denn die waren alle in der alten Kanzlei. Wenn also einer nach mir fragte, sollte er die Information bekommen, wo ich zu finden war. Also musste ich in der Kanzlei anrufen, auch wenn es mir gegen den Strich ging. Ich wählte die alte Nummer, die ich unzählige Male aufgesagt und an Mandanten weitergegeben hatte. Die Sekretärin meldete sich wie immer und sagte routiniert ihren Telefonspruch 
     auf. Der bestand aus dem Namen der Chefs und der vermeintlich wichtigsten oder bekanntesten Anwälte der Kanzlei. Die restlichen Anwälte wurden mit dem Zusatz »und Kollegen« zusammengefasst. Meinen Namen sagte sie nicht mehr. Ich meldete mich freundlich, fragte nach dem Befinden und wollte den Chef sprechen. Er war derjenige, dem ich mein Anliegen mitteilen musste, denn nur er gab die verbindlichen Anweisungen in der Kanzlei.
  


  
    »Moment, bitte«, sagte die Sekretärin und schickte mich in die Warteschleife. Mozart, kleine Nachtmusik. War mir früher gar nicht aufgefallen.
  


  
    »Hören Sie«, meldete sich die Sekretärin wieder, »er möchte wissen, um was es geht.«
  


  
    »Das würde ich ihm gern selbst sagen.«
  


  
    »Tut mir leid. Das geht nicht. Er möchte es vorab wissen.«
  


  
    Um nicht einen Nebenkriegsschauplatz aufzumachen und schneller ans Ziel zu kommen sagte ich, was ich wollte. Wieder schickte sie mich in die Warteschleife. Nach drei Minuten vernahm ich wieder die Stimme der Sekretärin. Sie war angespannt.
  


  
    »Hören Sie, er sagt, ich soll Ihnen Folgendes ausrichten.« Am Rascheln hörte ich, dass sie nach einem Zettel kramte. Offensichtlich hatte er mehr auszurichten. Ich war gespannt. »Also, er sagt, es gibt keine Mitteilung über irgendwelche Adressen und er wird auch nichts veranlassen. Sie seien da selber schuld, denn …«
  


  
    »Sorry, aber ich habe einen Anspruch und auch die Mandanten haben das Recht, sich zu entscheiden, wer den Fall bearbeiten soll. In unserem Land gilt immer noch die freie Anwaltswahl.« Ich zielte auf eine Vorschrift im anwaltlichen Standesrecht ab, die es den Mandanten überließ, wer das Mandat bearbeiten soll: die bisherige Kanzlei oder der ausgeschiedene Anwalt. »Das ist ihm egal.«
  


  
    »Wie egal - es ist ein Anspruch!«
  


  
    »Na, egal eben.« Wieder raschelte der Zettel im Hintergrund. »Sie können ruhig klagen, aber dann dauert das auch seine Zeit. Und bis dahin sind die Mandate abgearbeitet. Sie hätten das eben vorher bedenken sollen. Ach ja, und noch was: Wenn Sie irgendwas aus Ihren alten Akten möchten, können Sie auch gleich klagen. Freiwillig gibt es hier nichts. So das war’s, was ich Ihnen ausrichten soll.«
  


  
    »Geben Sie ihn mir, bitte.«
  


  
    »Tut mir leid. Ich habe auch zu arbeiten. Schönen Tag noch.« Sie legte auf.
  


  
    Ich setzte mich und versuchte einen Plan zu schmieden. So durfte er nicht durchkommen. Mein berechtigter Anspruch war aber offensichtlich nicht durchzusetzen, oder besser gesagt nicht zu dem Zeitpunkt, zu dem ich ihn gebraucht hätte. Die Entscheidung eines Gerichts abzuwarten hätte bedeutet, irgendwann, vielleicht in einem Jahr, ein Urteil zu bekommen. Irgendwann war irgendwie zu spät. Und einen Schadenersatzanspruch konnte ich auch vergessen. Ein solcher Schadenersatzprozess war ohne Unterlagen nicht machbar, ich musste sie also vorher tatsächlich erst herausklagen, um einen solchen Anspruch überhaupt prüfen zu können. Schließlich konnte bis zur Herausgabe viel passieren und Papier war bekanntlich auch geduldig.
  


  
    In meiner zeitlichen Not schrieb ich alle Organe an, die sich mit Streitigkeiten unter Anwälten befassten. Erst viel später, nach über fünf Monaten, sollte ich Antwort bekommen. Es würde ein schmuckloser Brief sein. Darin sollte es heißen: Man hätte Kontakt zum werten Kollegen aufgenommen, ihm meine Beschwerde zur Stellungnahme gegeben. Leider hätte diese aus Gründen der Arbeitsüberlastung in der Kanzlei nicht zeitnah beantwortet werden können. Der Kollege hätte von einem Missverständnis gesprochen, weshalb er die ganze Aufregung 
     auch nicht verstanden hätte. Am Ende sei man aber zu dem Schluss gekommen, dass auch ein Einschreiten durch die inzwischen verstrichene Zeit nicht mehr geboten schien. Man regte deshalb ein kollegiales Gespräch untereinander an. Wütend über die dreiste Lüge und das freche Verhalten zerknüllte ich das Schreiben und warf es in den Papierkorb.
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    Etwa drei Monate später klingelte es an der Kanzleitür. Der Mandant, dem als Busfahrer gekündigt worden war, stand vor der Tür. Er trug wieder ein Holzfällerhemd. »Ah, da sind Sie ja. Es hat eine Ewigkeit gedauert, Sie aufzuspüren. Ihre alte Kanzlei hat mich ganz schön in die Irre geführt. Aber nun habe ich Sie ja gefunden.«
  


  
    Wir gingen in mein Büro und er legte mir einen Packen Unterlagen auf den Tisch. »Das sind alle Schreiben in der Sache. Ich habe von allem immer eine Kopie bekommen.«
  


  
    Obenauf lag eine Vorladung vor dem Arbeitsgericht. Der Mandant tippte mit seinem knochigen Finger auf die Ladung. »Morgen um 10 Uhr 15 ist der Termin. Haben Sie Zeit?«
  


  
    Ich griff nach meinem leeren Terminkalender und machte ein nachdenkliches Gesicht. Ich hielt es für besser, geschäftig auszusehen.
  


  
    »Ich hoffe, Sie können das noch irgendwie einrichten.«
  


  
    Irrte ich mich oder hatte ich ein leichtes Schmunzeln über seine Züge huschen sehen? Offensichtlich hatte der Mann so viel Lebenserfahrung, dass er merkte, dass meine Geschäftigkeit nicht echt war.
  


  
    Wir verabredeten uns also für den nächsten Tag.
  


  
    

  


  
    Vor dem Arbeitsgericht herrschte wie immer reges Treiben. Anwälte, mal in Anzug und Krawatte, mal in Jeans und Jacke, huschten hektisch über die breite Treppe in den Haupteingang des schmucklosen Plattenbaus. Aufgeregte Mandanten warteten im Foyer, bis ihr Anwalt endlich auftauchte, um ihm dann gleich und unvermittelt mit den neuesten Gerüchten und Theorien zu ihrem Fall zu überhäufen. Anwälte schätzen die Zusammenkunft mit den Mandanten - zumal kurz vor 
     dem Prozesstermin - überhaupt nicht, denn dafür gab es kein gesondertes Honorar. Manche Anwälte meinten, sie müssten grundsätzlich für die Zusammenkunft mit Mandanten eine Art »Schmerzensgeld« bekommen.
  


  
    Mein Mandant war anders. Er wartete gefasst und ruhig vor der Tür des Sitzungssaals. Wir begrüßten uns mit einem kurzen Handschlag und einem fast synchronen Kopfnicken. Für Beobachter wirkten wir wie ein eingespieltes Team, das bereit war, zur Not auch zusammen unterzugehen. Wie im Western, nur ohne Indianer. Ohne große Eile gingen wir wortlos in den Saal, wo die Gegenseite bereits wartete. Der Anwalt der Gegenseite war sehr hochgewachsen und massig. Seine schwarze Anwaltsrobe trug er bereits. Mit einem eingespielten Handgriff rückte er sich die Brille zurecht, als wir zu unserem Platz gingen. Einen Gruß brachte er nicht über die Lippen.
  


  
    Der Arbeitsrichter betrat den Raum und begann die Ableistung der üblichen Rituale: Aufstehen, Hinsetzen und Namen mit der Einführung. Dann ging es sofort zur Sache. Der Richter forderte den anderen Anwalt auf, seine Argumente auszuführen. Das ließ der sich nicht zweimal sagen. Sofort sprudelte eine in meinen Augen bis ins Detail konstruierte Geschichte nur so aus ihm heraus. Unfassbar, was da alles auf den Tisch kam. Mein Mandant sah aus wie ein elender Verbrecher, der es nur darauf angelegt hatte, seine Firma zu schädigen.
  


  
    Nachdem der Anwalt fertig war, blickte der Richter in Richtung meines Mandanten. Der Gegenanwalt kramte derweil selbstzufrieden in seinen Sachen. »Nun, Sie haben gehört, was man Ihnen vorwirft. Was sagen Sie dazu? Natürlich nur, wenn Sie etwas sagen wollen.«
  


  
    Mein Mandant schaute mich an.
  


  
    »Selbstverständlich wollen, ja müssen wir was dazu sagen. Denn die Geschichte, die wir eben gehört haben, ist falsch«, begann ich.
  


  
    Der andere Anwalt warf sofort eine der üblichen Anwaltsfloskeln ein: »Das werden Sie aber beweisen müssen.«
  


  
    »Lassen Sie das mal meine Sorge sein«, hielt ich eine andere Floskel dagegen.
  


  
    »Bitte, meine Herren, so kommen wir doch nicht weiter«, beschwichtigte der Richter. »Also, wie war es nun aus Ihrer Sicht?«
  


  
    Mein Mandant erzählte seine Sicht der Dinge. Es war die Geschichte, die er mir schon bei unserem ersten Gespräch in der alten Kanzlei erzählte. Bis ins kleinste Detail gleich. Das konnte man sich nicht ausdenken und auch nicht so fehlerfrei über die lange Zeit behalten. Das war schlicht und einfach die Wahrheit.
  


  
    Allerdings galt vor Gericht nur die bewiesene Wahrheit. Um die auch zu beweisen, nannte er einige Arbeitskollegen, die seine Version bezeugen könnten. Er hatte ihnen erzählt, dass er die Fahrtkosten für den Jungen als kleines Feriengeschenk übernommen hatte. Und zwar bevor er wusste, dass er beobachtet und bei seinem Arbeitgeber wegen einer angeblichen Leistungserschleichung gemeldet worden war.
  


  
    Da unterbrach ihn der gegnerische Anwalt unwirsch. »Also, das können Sie ganz schnell in die Tonne treten. Wir haben alle Kollegen gefragt und niemand, also wirklich kein Einziger, konnte sich noch an etwas erinnern. Ich fürchte, Sie werden das nicht beweisen können, was Sie da so freimütig behaupten.«
  


  
    Damit hatte er den neuralgischen Punkt getroffen. Welcher Arbeitnehmer in der heutigen Arbeitsmarktsituation hatte den Mut, gegen seinen Arbeitgeber auszusagen, wenn es nicht um eigene, sondern um fremde Interessen ging? Auch wenn daraus eigentlich kein Nachteil entstehen sollte und von Gesetzes wegen auch nicht durfte, vertrauten die meisten Arbeitnehmer hier mehr auf die Kraft des Vergessens. Denn eine Gedächtnislücke 
     konnte einem niemand übel nehmen und man war fein raus. Den eigenen Allerwertesten gerettet und alles andere war doch Nebensache! Die Folge für meinen Mandanten war, dass er die Wahrheit nicht beweisen konnte. Er hatte keine Zeugen. Und das hieß: Der Prozess würde nur deshalb verloren werden. Da hilft auch die beste Anwaltskunst nicht. Genau das musste ich ihm sagen, weshalb ich um eine kurze Unterbrechung bat.
  


  
    »Aber nur fünf Minuten«, gab uns der Richter mit auf den Weg, »sonst komme ich in Verzug mit den anderen Fällen.« Das war kein Wunder, denn üblicherweise waren bei diesem Gericht nur 15 Minuten pro Termin angesetzt. In dieser Zeit soll dann abschließend über so gravierende Einschnitte wie den Verlust des Arbeitsplatzes verhandelt werden. Es drängte sich der Eindruck auf, dass die mündliche Verhandlung nur deshalb durchgeführt wurde, weil sie im Gesetz stand und zudem Möglichkeit bot, einen Vergleich zu schließen. Urteile konnte man schließlich schriftlich abfassen und das Bedürfnis der unmittelbar Betroffenen, auch Gehör zu bekommen, wurde von vielen Juristen oft als nachrangig und lästig eingestuft. Aber das erklärte ich meinem Mandanten nicht, sondern nur die düsteren Erfolgsaussichten in der Sache. Schweigend und ohne sichtbare Regung hörte er meinen schlechten Botschaften zu. Eine miese Situation. Als ich mit meinen Ausführungen zum Ende kam, erwartete ich einen Wutanfall oder eine ähnliche Regung. Aber nichts passierte. Der Mandant stand weiter einfach nur ruhig da.
  


  
    »Darf ich denn auch was sagen, oder wird es dann noch schlimmer?«, wollte er unvermittelt wissen.
  


  
    »Natürlich dürfen Sie. Wenn Sie niemanden beschimpfen. Sachlich, Sie wissen, was ich meine.«
  


  
    Er nickte, wollte mir aber nicht verraten, was er sagen wollte. Hatte er neue Enthüllungen über die Machenschaften des Betriebs 
     seines Arbeitgebers oder wollte er sich nur die Wut von der Seele reden? Ich fragte nicht mehr nach, sondern vertraute ihm einfach.
  


  
    Als wir wieder an unserem Platz angekommen waren, machte ich eine Handbewegung, die erkennen ließ, dass ich etwas sagen wollte. »Herr Vorsitzender, mein Mandant möchte noch etwas vorbringen.«
  


  
    »Gut, bitte, aber denken Sie auch bitte an die Zeit und meinen straffen Terminkalender«, meinte der Richter.
  


  
    Der Gegenanwalt rutschte nervös auf seinem Stuhl hin und her, offensichtlich war er unruhig über das, was nun kommen würde. Wahrscheinlich hatte er eine Befürchtung in eine bestimmte Richtung, eine Befürchtung, die vielleicht sein Rechtskonstrukt zu Fall bringen konnte. Gab es vielleicht doch noch einen anderen Zeugen?
  


  
    Mein Mandant strich sein Hemd glatt. Er stand sogar auf. Dann sprach er mit fester Stimme die Worte, die keiner im Saal erwartet hatte. Und schon gar nicht von einem Busfahrer: »Ich habe mit nichts als der Wahrheit gearbeitet, darauf bin ich sehr stolz. Was ich gesagt habe, ist wahr, auch dann noch, wenn es alle anderen vergessen haben wollen. Aber das ist es nicht, was ich sagen wollte. Mir geht es um das: Wenn die Wahrheit vor Gericht nichts mehr gilt und auch das Wort eines Bürgers, der sich noch nie etwas zu Schulden kommen ließ, nichts mehr gilt, soll man mir das jetzt bitte persönlich und mitten ins Gesicht sagen. Dann weiß ich, woran ich bin und kann mich damit abfinden.«
  


  
    Dann setzte er sich wieder.
  


  
    Der Richter war mehr als irritiert. Er blickte verdutzt drein und wandte sich an mich. »Haben Sie ihm denn nicht die Regeln der Beweislast erklärt? Das ist unser Gesetz, ich habe nichts damit zu tun. Ich entscheide nur auf dieser gesetzlichen Grundlage.«
  


  
    »Doch, habe ich. Und zwar inhaltlich genau so, wie Sie es gesagt haben. Aber er will es offensichtlich von Ihnen als Instanz hören.«
  


  
    »Nun, äh, also gut, wenn es hilft. Aber nur kurz, Sie wissen, die Zeit drängt.« Mit dem Gesicht eines Oberlehrers, der seinem missratenen Schüler zum wiederholten Mal das Einmaleins zu erklären versuchte, setzte der Richter schließlich an. »Wir haben hier bei Gericht Regeln, wie wir Rechtsstreitigkeiten lösen. Eine der Regeln ist - in diesem Verfahren zumindest -, dass derjenige, der etwas behauptet, es auch beweisen muss, sonst ist es für mich als Richter nicht wahr und ich muss es bei meiner Beurteilung ignorieren. Egal, wie es tatsächlich gewesen ist. So funktioniert das hier.«
  


  
    »Und wenn man die Wahrheit manipuliert und Beweise vernichtet, dann gilt das auch«, warf der Mandant ein.
  


  
    »Wenn Sie beweisen können, dass Beweise vernichtet wurden, dann sieht die Sache anders aus. Wenn nicht, dann bleibt es bei dem, was ich vorher gesagt habe: Ich kann ohne Beweis nichts für Sie machen.«
  


  
    Der Mandant schwieg und sah stattdessen zum Gegenanwalt, der ihn aber ignorierte.
  


  
    »So, was machen wir jetzt?«, fragte der Richter. »Wollen Sie die Klage zurücknehmen?«
  


  
    »Nein, denn ich möchte das lesen, was sie mir eben gesagt haben. Das ist für mich so unglaublich, dass ich es schwarz auf weiß haben muss. Kann ich dann gehen oder braucht man mich hier noch?«
  


  
    Ich gab meinem Mandanten zu verstehen, dass wir noch ein paar Formalitäten abwickeln müssten und es besser wäre, wenn er bliebe. Mit leerem Blick kauerte er neben mir. Als die Verhandlung zu Ende war, stand er auf, bedankte sich beim Gericht und ging mit einer weiteren gemurmelten Verabschiedungsformel aus dem Saal. Ich beeilte mich, meine Unterlagen 
     einzupacken, denn der nächste Anwalt stand schon vor mir, um meinen Platz zu übernehmen. Schließlich hatten wir die auf dem Terminkalender festgelegte Zeit überzogen.
  


  
    Mein Mandant wartete vor der Tür des Saals auf mich. Gemeinsam gingen wir schweigend aus dem Gerichtsgebäude. Es gab eine kurze Verabschiedung, dann ging er weg. Nach zwei Schritten blieb er stehen und drehte sich um. Ich stand noch an der Stelle, wo wir uns zuvor verabschiedet hatten. Er kam zurück und reichte mir seine Hand. »Ich habe vergessen, mich bei Ihnen zu bedanken.«
  


  
    »Gern, das freut mich, ist aber nicht notwendig.«
  


  
    »Finde ich nicht, Danke sagen gehört dazu. Außerdem finde ich, Sie haben gute Arbeit geleistet, auch wenn es nicht geklappt hat. Für die Beweislage können Sie nichts, wer kann ahnen, dass meine Kollegen den Schwanz einziehen und alles vergessen haben. Aber Sie sind den Weg bis zum Ende gegangen. Das rechne ich Ihnen hoch an.«
  


  
    Ich war ehrlich gesagt sprachlos und konnte seine Worte auch auf Anhieb nicht vollständig zuordnen. Meine Gedanken kreisten noch um den Prozess und das Urteil, nicht um das Menschliche. Aber genau das war der Punkt. Er bedankte sich für einen verlorenen Prozess. Andere Mandanten, die einen Anwalt einschalteten, bewerteten seine Güte nur nach dem Ausgang des Prozesses. Gewonnener Prozess bedeutet guter Anwalt und eben anders herum. Sich für einen verlorenen Prozess auch noch zu bedanken, käme den meisten Menschen nicht in den Sinn. Sie würden sich stattdessen über den schlechten Anwalt beklagen. So ersetzt der Anwalt nahtlos den Prozessgegner. Mein Mandant dagegen bedankte sich für einen verlorenen Prozess. Es kam ihm offensichtlich auf andere Werte mehr an - auch wenn er sicher nichts gegen einen gewonnenen Prozess einzuwenden gehabt hätte. Transparenz, Authentizität und Zusammenhalt prägte unsere Zusammenarbeit 
     und dafür hatte er sich bedankt, der Erfolg trat demgegenüber in den Hintergrund. Der bloße Erfolg war nicht so wichtig wie unsere ehrliche Zusammenarbeit, bei der keiner dem anderen irgendetwas vorgemacht hatte. Jeder wusste, woran er war. In meinem Anwaltstrott habe ich diese weisen Worte und ihren wertvollen Inhalt in diesem Moment nicht richtig verstanden.
  


  
    Im Gegenteil: Ich hatte ein schlechtes Gewissen. Nicht wegen mir oder einem Fehler, den ich gemacht hatte, sondern wegen den Regeln, denen der Prozess folgte. Ich war davon überzeugt, dass mein Mandant ungerecht behandelt wurde und man nichts dagegen unternehmen konnte.
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    Der Kanzleialltag verlief ruhig. Ich ging jeden Tag in die Kanzlei und versuchte, eine gute Kanzleiorganisation auf die Beine zu stellen. Schließlich wollte ich den Kollegen in Untermiete eine ordentliche Plattform für ihre Arbeit bieten. Neueste Technik, Akquise neuer Mandate und die Organisationsarbeit prägten den Tagesablauf. Für Gerechtigkeit kämpfen konnte ich nur noch eingeschränkt, dazu waren die anderen Aufgaben in der Kanzlei zu zeitaufwändig. Das war ein schwerer Fehler, denn ich brach die alte Regel, dass man das tun sollte, was man am besten kann, um erfolgreich zu sein.
  


  
    

  


  
    Dass die Selbstständigkeit mit einer eigenen Kanzlei kein Zuckerschlecken sein würde, das wusste ich. Doch wie zäh sich alles gestalten konnte und an wie vielen Fronten gleichzeitig voller Einsatz verlangt wurde, darüber kann man sich im Voraus wohl nie ein Bild machen.
  


  
    Der Fall des gekündigten Busfahrers hatte mir gezeigt, dass es auch Mandanten gab, die nicht nur am Funktionieren eines Anwalts interessiert waren, sondern auch das persönliche Engagement ihres Rechtsvertreters erkannten und zu würdigen wussten. Das war es, wonach ich die ganze Zeit gesucht hatte, oder zumindest ein Teil davon. Ich wollte nicht ausschließlich als Funktionsträger gesehen werden. Und ich wollte erfolgreich um Gerechtigkeit kämpfen. Doch dass der Kampf um Gerechtigkeit in unserem System oft einem Kampf gegen Windmühlen gleicht, diese bittere Lektion musste ich während meiner Zeit als selbstständiger Anwalt lernen.
  


  
    Als »Kopf« der Kanzlei sah ich mich in der Pflicht, genug Mandate für alle Kollegen zu akquirieren. Dabei konnte und durfte ich nicht nur nach den Maßstäben meines Gerechtigkeitsideals 
     vorgehen, sondern musste auch Kompromisse eingehen. Aber ein verlockend hohes Honorar sollte niemals allein den Ausschlag geben. So war es ganz klar, dass ich den folgenden Fall, um dessen Übernahme ich telefonisch gebeten wurde, nicht annahm.
  


  
    

  


  
    Der Anrufer klang ruhig und seriös, als er sich vorstellte. Er übernahm sofort die Gesprächsführung. »Darf ich Ihnen von meinem Problem erzählen, falls Ihre kostbare Zeit dies zulässt«, formulierte er geschmeidig, um die bereits an den Tag gelegte Dominanz abzuschwächen. Ich ließ ihn gewähren, wollte ich doch auch wissen, warum er mich anrief.
  


  
    »Mir wird vorgeworfen, dass ich eine - nun nennen wir es mal - unangebrachte Bereicherung begangen haben soll. Ich soll - so wird behauptet - angeblich jemanden bei der Auftragsvergabe bestochen haben, um einen Konkurrenten aus dem Feld zu werfen. Auch soll ich mit nicht angemeldeten Billigkräften gearbeitet haben.«
  


  
    »Das nennt sich Menschenhandel«, unterbrach ich ihn.
  


  
    »Oh, wie ich sehe, kennen Sie sich mit der Materie bestens aus. Mein bisheriger Anwalt wusste das nämlich nicht.«
  


  
    »Ist ja auch eine neue Vorschrift«, versuchte ich den Kollegen in Schutz zu nehmen. Das stimmte tatsächlich. Der Begriff des Menschenhandels wurde erst vor Kurzem auch auf ausbeuterische »normale« Arbeitsverhältnisse ausgeweitet. Zuvor galt Menschenhandel als reines Rotlichtdelikt, also für Menschen, die mit Prostitution zu tun hatten. Durch die Änderung wurden nun auch ganz normale Arbeitsverhältnisse erfasst, bei denen die Arbeitnehmer ausbeuterisch bezahlt wurden. So kann man auch die erbitterte Debatte um die Mindestlöhne besser verstehen: Es ist nicht nur die angebliche Kostenlast und der damit einhergehende Wettbewerbsnachteil, den die Unternehmer verhindern wollen. Es ist auch das Risiko, sich durch Bezahlung 
     unter dem Mindestlohn strafbar zu machen. Das gilt es zu verhindern, schließlich liebt es kein Unternehmer, sich bei den Löhnen dreinreden lassen zu müssen, und schon gar nicht von Staatsanwälten.
  


  
    Ich kehrte mit meinen Gedanken zu dem Anrufer zurück.
  


  
    »Wie viel haben Sie denn in der Stunde bezahlt?«
  


  
    »Nun, wenn man den Unterlagen Glauben schenkt, so etwa 4,40 Euro in der Stunde. Also durchschnittlich gesehen.« Beinahe kleinlaut fügte er noch das Wort »brutto« hinzu.
  


  
    Ich schwieg, denn ich war geschockt. Wer kann denn von solchen Beträgen leben, schoss es mir durch den Kopf.
  


  
    Der Anrufer durchbrach das Schweigen. »Wenn ich die Löhne nicht drücken würde, hätte ich den Auftrag gar nicht bekommen. Ohne Schmiergelder läuft auch nichts, und die kann ich ja seit einigen Jahren nicht mehr wie früher von der Steuer abziehen, sondern muss sie reinrechnen, also muss ich die auch noch von den Löhnen abziehen. Außerdem waren das Arbeiter aus dem Ausland! Was ist jetzt, bekomme ich einen Termin?«
  


  
    »Nein, tut mir leid«
  


  
    »Ich zahle gut!«
  


  
    »Das glaube ich Ihnen aufs Wort«, versuchte ich mich in Ironie, »schließlich haben Sie ja ein Problem, weil Sie so gut zahlen.«
  


  
    »Nein, im Ernst: Was kostet es, wenn Sie mich vertreten? Ach was, das ist mir egal, sagen Sie einen Preis. Morgen überweise ich Ihnen erst mal Zehntausend. Als Zeichen meines guten Willens. Na, was meinen Sie?«
  


  
    »Ich werde Sie nicht vertreten. Auch nicht für noch mehr Geld.«
  


  
    »Überlegen Sie es sich doch noch mal. Bitte!«
  


  
    »Nein, tut mir leid. Ich habe für Ihr Verhalten kein Verständnis und daran ändert sich auch nichts, wenn Sie mir noch mehr 
     Geld bieten. Im Gegenteil: Ich verabscheue solche Ungerechtigkeiten und genau deshalb vertrete ich Sie nicht. Ich hoffe, ich habe mich klar genug ausgedrückt.«
  


  
    »Ein Anwalt und Gerechtigkeit«, höhnte es aus dem Hörer.
  


  
    »Ihr Anwälte seid doch nichts weiter als käufliche Huren, die sich jedem an den Hals werfen, der mit Geldscheinen wedelt. Aber bitte, wenn Sie nicht wollen, die Stadt ist voll von Anwälten, die mir sogar noch die Füße küssen, wenn ich sie mit meinem ach so ungerechten Verhalten beehre. Ja, Sie haben richtig verstanden: beehre! Für einen Anwalt ist es eine Ehre, mit mir zusammenzuarbeiten. Menschen wie ich halten die Wirtschaft am Laufen und geben Arbeit. Da ist es nur recht und billig, wenn man sich auch etwas vom Kuchen abschneidet. Kümmern Sie sich ruhig um Ihre hungerleidenden Gerechtigkeitsopfer. Sie tun mir leid!«
  


  
    Dann legte er auf, bevor ich noch etwas sagen konnte. Ich hätte ihm gern gesagt, wie unangebracht seine fehlende Schuldeinsicht war. Ich wollte ihn fragen, woher er sich das Recht nahm, über den Wohlstand und die Lebensverhältnisse und damit die Lebensqualität anderer zu entscheiden - denn das tat er mit seinen Hungerlöhnen.
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    Wütend und erschüttert wandte ich mich wieder meinen anderen Fällen zu. In dieser Zeit bekam ich es des Öfteren mit Mandanten zu tun, die bei mir Hilfe suchten, weil sie mit ihren Versicherungen Schwierigkeiten hatten.
  


  
    Versicherungen, so die Theorie, sind sinnvolle Einrichtungen. Man bezahlt regelmäßig einen relativ überschaubaren Beitrag, um gegen ein größeres oder sogar gewaltiges Risiko abgesichert zu sein. Doch auch Versicherungen wollen einfach nur so profitabel wie möglich arbeiten. Schließlich werden ja viele Mitarbeiter gerade im Versicherungsbusiness nach Umsatz und Ertrag bezahlt. Logischer wäre eigentlich eine Absicherungsbezahlung, aber die funktioniert aus Gründen der Gewinnorientierung der Mitarbeiter nicht. Wie so oft, krankt eine gute Idee am persönlichen Gewinnstreben - auch Gier genannt - der daran beteiligten Menschen. Deshalb sieht die Entschädigungspraxis leider oft ganz anders aus als die Theorie.
  


  
    Auch mein nächster Mandant hatte Ärger mit der Versicherung, obwohl er nichts falsch gemacht hatte. Aber das schien die Versicherung nicht im Geringsten zu stören.
  


  
    

  


  
    Mein Mandant war ein 78-jähriger Mann mit weißem Haar und wachen Augen. Seine Ohren funktionierten nicht mehr so, wie sie sollten, deshalb hatte er ein Hörgerät. Altersbedingt hatte sein Herz Probleme gemacht und er musste in ein Krankenhaus. Dort einigermaßen wiederhergestellt, sollte seine Gesundheit in einer Rehaklinik weiter stabilisiert werden.
  


  
    Der alte Mann packte seine Koffer und fuhr in die Rehaklinik. Er war erstaunt, wie modern die Klinik war. Die ersten Behandlungen verliefen gut und er war sehr zuversichtlich.
  


  
    Auch als eines Morgens der Arzt an sein Bett kam und ihm sagte, er müsse eine Narkose erhalten, damit man weitere Untersuchungen durchführen könne, willigte er bedenkenlos ein. Der alte Mann wachte auch wie geplant aus der Narkose auf, doch irgendetwas war anders. Es war so still um ihn herum. Er konnte nicht mehr hören. Er erschrak, doch dann fiel ihm wieder ein, dass er ja ein Hörgerät hatte, das er einschalten musste. Er griff sich ins Ohr, doch da war nichts. Auch in der Schublade neben seinem Bett, wo er all seine wertvollen Sachen aufbewahrte, fand sich das Hörgerät nicht. Er klingelte nach einer Schwester, die mit ihm zusammen das ganze Zimmer auf den Kopf stellte. Das Hörgerät blieb wie vom Erdboden verschluckt und der alte Mann war nahezu taub. Es musste während der Narkose entfernt und verlorengegangen sein, da waren sich der alte Mann und auch die Krankenschwester völlig sicher.
  


  
    Die Krankenschwester erzählte dem alten Mann sogar noch, dass Hörgeräte und andere medizinische Hilfen sogar gebraucht einen hohen Wert hätten und sich in anderen Ländern einer großen Nachfrage erfreuten. Der alte Mann fand es schade, dass man nicht besser auf sein Hörgerät aufgepasst hatte, aber es half nichts: Er brauchte ein neues Hörgerät. Und das war teuer. So teuer, dass er es von seiner kleinen Rente nicht bezahlen konnte.
  


  
    Das Krankenhaus war einsichtig und sicherte zu, den Schaden an die Versicherung zu melden, denn schließlich war man schuld am Verschwinden des Hörgeräts. Der Schaden wurde also umgehend der Versicherung gemeldet und der alte Mann wähnte sich gut aufgehoben. Schließlich waren nur noch die 500 Euro Eigenanteil offen, den Rest hätte die Krankenversicherung übernommen.
  


  
    Doch dann kam das erste Schreiben der Versicherung. Sie lehnte ab, weil der Schadenshergang nicht ausreichend dargestellt 
     worden sei. Mit diesem Schreiben kam der alte Mann schließlich in die Kanzlei.
  


  
    Er hatte keinen Termin vereinbart und auch nicht vorher angerufen. In der heutigen Zeit war das nicht nur unüblich, sondern auch fahrlässig - zumal, wenn man wie er aus dem Umland erst anreisen musste -, denn es konnte sein, dass kein Termin frei war. Er kam unglücklicherweise just an einem sehr hektischen Tag, an dem ich eigentlich wirklich keine Zeit hatte.
  


  
    »Das macht nichts«, sagte der alte Mann ruhig, »ich kann warten, bis Sie Zeit haben. Darf ich mich setzen?« Er deutete auf eine Sitzgruppe, die im Wartebereich der Kanzlei stand.
  


  
    Mir fiel erst jetzt auf, dass ihm niemand - auch ich nicht - einen Sitzplatz angeboten hatte. »Aber natürlich. Tut mir leid, dass keiner …«
  


  
    »Das ist schon in Ordnung, wenn so ein alter Bursche wie ich einfach hereinplatzt, kann man schon mal aus dem Gleichgewicht geraten.« Er schmunzelte und man konnte ihm ansehen, dass er in jungen Jahren ein echter Schelm gewesen sein musste, der es verstanden hatte, seine Mitmenschen gut zu unterhalten. Er setzte sich und wartete, bis er gerufen wurde.
  


  
    

  


  
    Er schilderte mir den Fall in allen Einzelheiten, blieb dabei aber stets verständlich und vor allem chronologisch. Ich machte Notizen und wir verabschiedeten uns mit meiner Ankündigung, ein Schreiben an die Versicherung zu senden. Kurz nachdem der alte Mann die Kanzlei in Richtung S-Bahn verlassen hatte, diktierte ich auch schon das Schreiben an die Versicherung. Es verließ noch am selben Tag die Kanzlei.
  


  
    Die Antwort der Versicherung ließ fast vier Wochen auf sich warten und hatte noch eines Erinnerungsschreibens bedurft. In dem Schreiben stand in den typischen an Behördensprache erinnernden Sätzen: Man hätte einen Gutachter beauftragt und der hätte festgestellt, dass ein Abzug bei der Kostenerstattung 
     des Hörgeräts zu machen sei. Schließlich hätte mein Mandant nun ein neues anstatt eines zwei Jahre alten Hörgeräts und dafür müsse er sich einen Abzug gefallen lassen. Dieser Gutachter hielt es nun für angemessen, 322 Euro abzuziehen.
  


  
    Ich war erbost und griff sofort zum Hörer, um den Versicherungssachbearbeiter anzurufen. Seine direkte Durchwahl war auf dem Schreiben vermerkt. Nach nur einem Klingeln hatte ich ihn an der Strippe.
  


  
    »Guten Tag, was kann ich für Sie tun?«, fragte er betont höflich.
  


  
    Ich nannte meinen Namen und die Schadensnummer des Falles. »Ich wollte wissen, wie sich diese Abzüge denn zusammensetzen. Ihr Gutachter hat da eine mir nicht verständliche Zahl festgesetzt. Ich sehe hier keinen Anlass für einen Abzug, denn ein zwei Jahre altes Hörgerät funktioniert noch tadellos. Wo soll denn ein Wertverlust zu einem neuen sein? Wie kommt es dann, dass Ihr Gutachter so einen - entschuldigen Sie bitte - Stuss schreibt?«
  


  
    »Der Gutachter hat das so festgesetzt, da kann man leider nichts machen«, lautete die lapidare Antwort des Versicherungsmitarbeiters.
  


  
    »Doch«, platzte es aus mir heraus, »Sie können zahlen, wozu Sie verpflichtet sind, und so die Sache aus der Welt schaffen!« »Aber der Gutachter …«
  


  
    Ich unterbrach ihn, um ein weiteres Argument anzuführen:
  


  
    »Und wie bitte will Ihr Herr Gutachter wissen, wie ein Abzug anzusetzen ist, wenn er das Hörgerät niemals in den Händen hatte? Schließlich ist es verschwunden, da erscheint es doch sehr verwunderlich und unglaubwürdig, wenn auch noch ein so ungerader Betrag von 322 Euro abgezogen werden soll. Können Sie mir das erklären?«
  


  
    Das hatte gesessen, es herrschte Schweigen in der Leitung.
  


  
    »Hallo, sind Sie noch da?«, hakte ich nach.
  


  
    »Ja, ich bin noch dran. Vielleicht haben Sie recht, aber wir werden trotzdem nicht bezahlen. Und Sie können sich wahrscheinlich auch denken warum.« Er machte eine Pause und ich hielt mich ebenso zurück, denn ich wusste, was nun kommen sollte. Die Ungerechtigkeit schlechthin: in Anwaltskreisen auch die normative Kraft des Faktischen oder Gerichtskostenrisiko genannt.
  


  
    »Also«, fuhr er fort, »wenn Ihr Mandant 322 Euro einklagen möchte, dann hat er den gerichtlichen Sachverständigen, die Gerichtskosten und die Sachverständigenkosten vorauszubezahlen. Schließlich werden wir die Frage nach dem Abzug nur mit einem weiteren Gutachter klären können, denn wir haben ja schon ein Gutachten.« Seiner Stimme konnte man deutlich entnehmen, dass er ein Lächeln im Gesicht haben musste. »Also müsste Ihr Herr Mandant erst um die 1.000 Euro in die Hand nehmen, um später 322 Euro zu bekommen. Zudem trägt er ein gewisses Prozessrisiko. Wir denken, dass er nicht so töricht sein wird und Sie ihm als sein Anwalt unter diesen Gesichtspunkten auch von einer Klage abraten. Deshalb sehen wir keine Veranlassung, mehr als den von unserem Sachverständigen festgelegen Betrag zu bezahlen.«
  


  
    »Und die tatsächliche Rechtslage ist Ihnen dabei egal?«
  


  
    »Kommen Sie, Sie sind ein erfahrener Anwalt, Sie wissen, wie der Hase läuft. Wo kein Kläger, da kein Richter. Dabei ist es heutzutage doch völlig egal, ob man nicht klagen möchte oder nicht klagen kann.«
  


  
    »Das können Sie nicht machen. Schließlich hat das Krankenhaus zugegeben, für den Verlust des Hörgeräts verantwortlich zu sein. Ich werde mit meinem Mandanten sprechen und Sie hören von mir!«
  


  
    Wutentbrannt legte ich auf und rief in der Rechtsabteilung des Krankenhauses an. Aber von dort bekam ich die Mitteilung, dass die Versicherung mit der Begleichung des Schadens betraut 
     sei und sie nicht mehr machen könnten. Schließlich rief ich den alten Mann an. Ich bat ihn zu einer Besprechung.
  


  
    »Oh, das ist gerade schlecht. Sie wissen doch, das Herz«, sagte er leise in den Hörer, »ich kann zur Zeit das Haus nicht verlassen.« Und noch leiser fügte er an: »Sagt mein Arzt.«
  


  
    »Gut, dann komme ich zu Ihnen. Morgen gegen 10 Uhr?«
  


  
    »Wenn Sie das für mich tun wollen, gern, ich bin zu Hause.«
  


  
    

  


  
    Am nächsten Tag stand ich vor einem abgewohnten Haus in einem der weiter entlegenen Vororte. Es war kein typischer Vorort, um den die Großstadt erweitert worden war, sondern eine alte Gemeinde, an die die Stadt und ihr Speckgürtel langsam heranwucherte.
  


  
    Als ich auf den Klingelknopf unter dem Namensschild drückte, ertönte eine altmodische Klingel. Ich hatte ein solches nichtelektronisches Klingeln schon lange nicht mehr gehört.
  


  
    Nach einer kleinen Ewigkeit öffnete der alte Mann die Tür.
  


  
    »Ah, Herr Rechtsanwalt. Bitte kommen Sie herein.«
  


  
    Ich trat in den engen Flur, legte meinen Mantel ab und ging in die warme Stube, wohin der alte Mann vorausgegangen war. Er setzte sich an einen Esstisch mit geblümter Plastiktischdecke.
  


  
    »Nehmen Sie doch bitte Platz. Meine Frau hat einen Hefezopf gemacht. Nach einem Spezialrezept von ihrer Großmutter. Möchten Sie eine Tasse Kaffee dazu?«
  


  
    In diesem Augenblick bemerkte ich die alte Dame, die mit einer Küchenschürze umwickelt an einer weißen Küchenzeile schon große Stücke von dem Hefezopf schnitt. Der bereits aufgesetzte Kaffee und der frische Hefezopf verströmten ihren verführerischen Duft, dem wohl niemand widerstanden hätte. Die Frau des alten Mannes brachte mir eine altmodisch gemusterte Blumentasse gefüllt mit Kaffee und ein Riesenstück Hefezopf. Sie lächelte gütig.
  


  
    »Lassen Sie es sich schmecken«, sagte sie und ging zurück an die Küchenzeile.
  


  
    Der Hefezopf und die herzliche Atmosphäre ließen mich für einige Augenblicke vergessen, warum ich eigentlich gekommen war.
  


  
    »Der Zopf ist sehr lecker, aber es gibt da was, das wir unbedingt besprechen müssen«, leitete ich zum eigentlichen Thema über. »Die Versicherung hat einen Betrag von 322 Euro abgezogen und möchte ihn nicht bezahlen. Darüber und über die Möglichkeiten, diese Vorgehensweise gerichtlich anzufechten, sollten wir uns unterhalten.«
  


  
    Ich schilderte das Gespräch sowohl mit dem Versicherungssachbearbeiter als auch meinen Anruf im Krankenhaus und die besondere Problematik der Kosten in dem Fall. Ich rechnete dem alten Mann exakt vor, was er für ein Risiko zu tragen hätte und wie die Abläufe der Vorauszahlungen bei Gericht sind.
  


  
    »Und letztendlich muss ich erst mal alles vorausbezahlen, auch den Gutachter. Den ganzen hohen Betrag?«, fragte er nach. Ich nickte. In meinem Innersten erwartete ich einen Wutausbruch des alten Mannes, aber der blieb zu meiner Überraschung aus.
  


  
    Er saß da, nahm einen Schluck aus seiner Kaffeetasse und sagte mit fester, ruhiger Stimme: »So was habe ich mir schon gedacht. Versicherungen sind auch nur Wirtschaftsunternehmen und keine Absicherungsanstalten. Ich war noch nie so naiv, das anzunehmen. Deshalb wundert mich das nicht.« Er blickte in mein erstauntes Gesicht. »Was macht Sie so nachdenklich? Haben Sie etwa an die Versicherungen geglaubt?«
  


  
    »Na ja, an die Versicherungen nicht, aber an die Aufrichtigkeit der Versicherung. Dass sie zahlt, was sie zahlen muss. Ich hätte ihr keine schmutzigen Tricks zugetraut«, antwortete ich. Aber der alte Mann hatte recht. Es brachte nichts, sich über das unanständige Verhalten der Versicherung und des Krankenhauses 
     aufzuregen. Besser ist es, nach vorn zu schauen und eine Lösung zu suchen.
  


  
    »Dann werden wir den Fall wohl begraben«, überraschte mich der alte Mann.
  


  
    »Wieso wollen Sie auf Ihr gutes Recht verzichten?« »Ach wissen Sie, ich habe das Geld nicht für den Prozess. Bei der Bank brauche ich gar nicht vorzusprechen, denn die geben einem alten Knochen wie mir keinen Cent mehr. Das Risiko, dass ich schneller sterbe, als der Kredit zurückbezahlt werden kann, ist denen wohl zu hoch. Zumindest hat meine Bank, bei der ich seit über vierzig Jahren Kunde ohne Fehl und Tadel bin, erst vor zwei Jahren einen Kredit abgelehnt, mit dem ich unser Haus streichen lassen wollte. Meine kleine Rente lässt es nicht zu, dass ich den Maler auf einmal bezahle, Ratenzahlen war nicht möglich und selber machen kann ich es nicht mehr. Also bin ich zur Bank. Die hat damals rundweg abgelehnt, also wird es heute auch nicht besser aussehen. Schließlich bin ich ja nicht jünger geworden.« Wieder nippte er an seinem Kaffee. »Und da gibt es ja noch Sie.«
  


  
    »Was habe ich denn damit zu tun?«
  


  
    »Ganz einfach. Wenn Sie bei einer so kleinen Sache klagen, dann verdienen Sie nicht genug, um die Kosten einzuspielen, die mein Fall in Ihrem Büro verursacht. Auch wenn Sie über staatliche Prozesskostenhilfe bezahlt würden, ändert das nichts an der Situation und meiner Entscheidung.«
  


  
    Ich war erstaunt, wie gut er informiert war. Bevor ich nachfragen konnte, zeigte der alte Mann in eine Ecke der Wohnküche, in der wir saßen. »Woher ich das alles weiß? Mein Computer, und der hat sogar Internet. Man findet da so einiges. Auch wenn man nicht alles glauben darf, was man im Internet liest, reicht es, um sich ungefähr ein Bild zu machen. Aber es gibt da noch was.« Er zeigte auf sein Herz. »Ich muss mich noch schonen. Deshalb habe ich mich entschieden, nichts mehr zu 
     unternehmen. Besser ein altes Herz als gar keines! Der Stress wäre mir zu viel. Außerdem habe ich wieder ein Hörgerät. Ein Nachbar hat mir einen Teil des Geldes geliehen. Ich zahle es ihm in Raten zurück, so gut ich kann.«
  


  
    Er ließ sich nicht mehr umstimmen.
  


  
    

  


  
    Auf der Rückfahrt beschäftigten mich die Worte des alten Mannes. Ich fühlte mich ein wenig schuldig. Ich hätte ja den Fall des korrupten Unternehmers annehmen und auch seine »Sonderzahlung« von 10.000 Euro akzeptieren können, um einen Teil des Betrags dann für den alten Mann in einem Rechtsstreit gegen die Versicherung zu verwenden oder ihm den Betrag für das Hörgerät zu geben. Die zweite Variante wäre wohl die eindeutig bessere gewesen, wenn man an das angeschlagene Herz des alten Mannes denkt. Aber ist das wirklich meine Aufgabe und ist das Teil der Gerechtigkeit, dass ich als unbeteiligter Dritter die Gier eines anderen ausgleiche, um wieder im wahrsten Sinn des Wortes ausgeglichene Verhältnisse herzustellen? Ist es das, was die Gerechtigkeit von uns verlangt: dass man das ausgleicht, was anderen Menschen fehlt, ohne dabei zu fragen warum es fehlt und wer es weggenommen hat? Nein, das kann nicht gerecht sein. Es kann und ist auch nicht Aufgabe unbeteiligter Menschen in einer gerechten Gesellschaft, das zu bezahlen, was andere sich aus Gier einverleibt haben. Aber genau das wäre es gewesen, wenn ich dem alten Mann ein Hörgerät bezahlt hätte. Ich hätte das bezahlt, was die Versicherung unrechtmäßig einbehalten hatte. Ich hätte die Versicherung in ihrem Gewinnoptimierungsstreben unterstützt. Gerechtigkeit bedeutet aber, dass jeder nicht nur selbst entscheiden kann, sondern auch für seine Entscheidungen einstehen muss. So angenehm das sein kann, so hart kann es auf der anderen Seite sein. So funktioniert Gerechtigkeit. Auf der anderen Seite stand es mir aus rein menschlichen Gesichtspunkten 
     frei, den alten Mann zu unterstützen. Die Gerechtigkeit fordert es nicht, die Menschlichkeit dagegen gebietet es. Mit diesem Gedanken im Kopf kehrte ich um und klingelte erneut bei dem alten Mann.
  


  
    »Haben Sie etwas vergessen?«, fragte er verdutzt, als ich wieder vor ihm stand.
  


  
    »Ja, ich würde Ihnen gern helfen, beim Hörgerät!«
  


  
    Der alten Mann lächelte gütig, legte mir einen Arm auf die Schulter und schüttelte leicht den Kopf. »Junger Mann, ich weiß das zu schätzen, aber Sie haben schon genug getan. Ich freue mich über Ihr Angebot, aber ich halte es für besser, wenn Sie sich mit dem Geld eine Freude machen. Sie haben das bestimmt nötig, denn Sie sehen ein bisschen müde aus.«
  


  
    Auf dem erneuten Heimweg dachte ich viel über den alten Mann nach. Echte Helden und wirklich gute Menschen sind oft sehr leise und vor allem bescheiden, aber trotzdem nicht minder bewundernswert. Auch das lehrt uns die Gerechtigkeit.
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    Es war wie verhext. Gegen den Strom zu schwimmen und sich vom Sog der gutdotierten, aber aus meiner Sicht verwerflichen Mandate, vom Geschachere um Strafminderung und von der Annäherung an gebräuchliche, aber für mich dennoch fragwürdige Methoden fernzuhalten verlangte mehr Kraft und Zähigkeit, als ich mir lange Zeit eingestehen wollte. War es denn in unserer Gesellschaft wirklich so, dass wer sich für Gerechtigkeit und für die Benachteiligten einsetzte und nur mit den blanken Waffen der Wahrheit und Vorschriftsmäßigkeit arbeitete, keine Chance hatte, als Anwalt wirtschaftlich erfolgreich arbeiten zu können?
  


  
    Trotz all meiner Bemühungen sank die Zahl der Mandate immer weiter und ich bekam leider nicht die Unterstützung meiner Kollegen, die notwendig und angemessen gewesen wäre. Statt sich aktiv um neue Fälle zu bemühen, nahmen sie nur, was hereinkam, und stritten sich sogar noch. Eigeninitiative ließen sie vollständig vermissen. Ich arbeitete wie verrückt, um den Laden am Laufen zu halten. Und ich machte einen weiteren Fehler. Ich glaubte an die Anständigkeit der Kollegen aus der alten Kanzlei.
  


  
    Ich hoffte auf ein Einsehen in der alten Kanzlei, doch dort hielt man es für mehr als legitim, dass man die Anfragen nach mir nicht weiterleitete. Schließlich hätte ich ja bleiben können. Den Mandanten wurde ein Termin gegeben und gesagt, ich sei weg, man wisse nicht wo. Eine Telefonnummer hätte ich auch nicht hinterlassen. Vermutlich sei ich in einer anderen Stadt. Ein anderer Anwalt wurde als Retter präsentiert und schon hatte man den Fall. Alles andere war Nebensache. Und so saß ich in meinem neuen Büro.
  


  
    Irgendwann war ich nicht mehr im Stande, so viele Mandate zu beschaffen, dass die ganze Kanzlei davon leben konnte. Meine Kollegen, die ja Untermieter waren, wurden unruhig. Offensichtlich waren sie davon ausgegangen, dass immer auch Mandate für sie anfallen würden. Sie sahen die Miete quasi als Nutzungspauschale für die Büroinfrastruktur und gleichzeitig als Vertriebsprämie, um auch genug Fälle zu bekommen, die sie dann nur noch bearbeiten müssten und das Honorar einnehmen könnten. Die Kanzlei war für sie nicht ein gemeinsames Projekt, sondern ein Selbstbedienungsladen. Persönliches Engagement und Verantwortung, das wurde jetzt klar, wollte offensichtlich keiner einbringen.
  


  
    Dieser Zustand musste geändert werden, sollte die jetzige Kanzlei mit ihrer Struktur Bestand haben. Eine Besprechung stand an, in der die Zukunft und die damit verbundenen Maßnahmen besprochen, Aufgaben verteilt und Zeitpläne zur Umsetzung verabschiedet werden sollten. Alle hatten das gleiche Mitspracherecht und das gleiche Stimmgewicht. Anders als in der alten Kanzlei wurde nicht von einem oder von wenigen bestimmt, was wer machen muss.
  


  
    Wir trafen uns alle im Besprechungszimmer. Alle Anwälte und sogar die Sekretärin waren dabei. Jeder nahm mit einer Tasse Kaffee am Konferenztisch Platz. Ich hatte einen Packen Unterlagen dabei, in denen meine Vorstellungen für die Zukunft notiert waren.
  


  
    »Schön, dass alle Zeit gefunden haben. Wir haben ein wichtiges und wie ich finde auch schönes Thema zu besprechen. Es geht um die Zukunft der Kanzlei und damit auch um unsere Zukunft«, leitete ich die Sitzung ein.
  


  
    Ich schilderte die Situation und dass es für mich nicht möglich sei für alle zu akquirieren, die geplante Aufgabenverteilung und natürlich die düsteren wirtschaftlichen Prognosen, falls nichts geändert würde. Ich hatte eine lebhafte Diskussion 
     erwartet, schließlich waren sie alle jüngere Kollegen, die noch einige Jahre im Berufsleben vor sich hatten. Da sollte eine gute Zukunftsplanung eigentlich ein Thema sein, das alle dazu anregt, sich einzubringen und Lösungen zu suchen. Leider irrte ich mich. Es kam nichts. Keine Idee, kein Ansatzpunkt für eine Lösung und auch keine Initiative, eine Aufgabe zu übernehmen. Regungslos saßen sie alle da, mit einem auf die Tischplatte gerichteten Blick, und wenn einer etwas sagte, dann waren das nur wenig hilfreiche Allgemeinplätze wie: »Wir sollten mehr Mandanten haben.« Wenn es dann um die Frage des Wie, Wer und Womit ging, herrschte wieder Schweigen.
  


  
    Die Besprechung kam nicht voran. Sie endete damit, dass ich vorschlug, jeder sollte sich zu den Themen Gedanken machen und Vorschläge entwickeln. In der folgenden Woche wollten wir wieder zusammenkommen und dann die Zukunft gestalten.
  


  
    

  


  
    Aber statt einen Plan zu machen, wie man gemeinsam den Karren aus dem Dreck ziehen könnte, kündigten die Untermieter und zogen weiter zum nächsten Anwalt, von dem sie hofften, dass dort Mandate für sie abfallen würden. Keiner hatte den Mumm gehabt, sich ins Zeug zu legen und für unsere Kanzlei aktiv zu werden. Wie jämmerlich! Anstatt etwas zum Guten zu verändern, haben sie lieber aufgegeben und sich an anderer Stelle versorgen lassen. Das machte mich wütend. Sich nur versorgen zu lassen ohne echte Gegenleistung ist ungerecht, denn Gerechtigkeit heißt schließlich Ausgleich und nicht Eigenversorgung auf Kosten anderer.
  


  
    Nun war ich völlig allein in meinem Büro. Alle Kosten hingen an mir, irgendwelche Abfederungen gab es nicht mehr. Mein Traum von einer Kanzlei mit mehreren gleichberechtigten Anwälten, die sich gemeinsam der Gerechtigkeit verschrieben hatten, war geplatzt. Doch ich wollte noch nicht aufgeben.
  


  
    Mithilfe einer Stellenanzeige wollte ich es noch einmal versuchen und Kollegen finden, mit denen sich eine Zukunft gestalten ließ.
  


  
    Und so begannen bald danach einige Gespräche, die alle irgendwie gleich liefen. Die Bewerber fragten nicht nach dem, was sie beitragen konnten, und Gerechtigkeit war schon gar kein Thema. Nein, sie checkten zum Teil nur ab, was es bei mir zu holen gab und ob sie in meinem Windschatten absahnen konnten. Die Bereitschaft, sich persönlich, ideell und wirtschaftlich einzubringen, war jedoch gleich null. Ich suchte aber Partner, die mit mir gleichberechtigt, aber auch gleich verpflichtet den Kampf für Gerechtigkeit aufnahmen. Doch alle, mit denen ich sprach, dachten nur in den Kategorien eines geregelten Arbeitsverhältnisses und es war ihnen mehr als gleichgültig, was und wen sie vertraten - Hauptsache, das Geld stimmte. Egal, woher es kam. Den steinigen Weg der Gerechtigkeit nehmen, wenn man sich doch auch bequem durchschlängeln konnte, das kam den meisten nicht in den Sinn. Solche Anwälte hatte ich zuvor schon im Büro, die wollte ich nicht mehr.
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    Aber Aufgeben kam für mich nicht infrage. Ich wollte weiter nach gleichgesinnten Kollegen suchen und eine neue Kanzlei aufbauen. Die Zwischenzeit würde ich schon irgendwie überbrücken.
  


  
    So war ich jeden Tag allein in meinem Büro und musste alle anfallenden Arbeiten allein erledigen: Schreiben tippen, Anrufe entgegennehmen, Post holen, Briefmarken kaufen, Akten kopieren, kleine Reparaturen vornehmen, das Geschirr abwaschen, das die Mandanten bei einem Besuch benutzt hatten, usw. Zugleich war es eine sehr einsame Zeit, denn mit Ausnahme einiger weniger Telefonate und Mandantengespräche hatte ich keine Gelegenheit, mich mit anderen auszutauschen. Mir fehlte die Betriebsamkeit einer Kanzlei, die Gespräche mit Kollegen.
  


  
    Stille und Ruhe sind eigentlich inspirierend. Aber nur, wenn es auch zur Situation und Umgebung passt. Oder wenn man die Ruhe freiwillig wählt. In allen anderen Situationen fühlt es sich an wie Eingesperrtsein. Es gab keine Möglichkeit, auch nur das Geringste zu besprechen. Besonders gut erinnerte ich mich an den Tag, an dem ich mich mit meinem Handy selbst anrief, um das Telefon läuten zu hören.
  


  
    In solchen Situationen wird man mit den eigenen tatsächlichen und vermeintlichen Unzulänglichkeiten konfrontiert. Zweifel an der eigenen Leistung und der eigenen Person kriechen ins Bewusstsein und bauen sich langsam zu Felsblöcken auf, die einem den Blick, die Perspektive versperren.
  


  
    Der Weg, den ich gewählt hatte, war offen und ungewiss, jetzt wirkte er auf mich gefährlich und bedrohlich. Ich hatte mich so in mein Streben nach Gerechtigkeit verrannt, dass ich nur noch für meine Fälle und die Kanzlei da war. Freunde hatten 
     sich zurückgezogen, weil sie irgendwann das Gefühl hatten, bloß zu stören. Und die vielen Bekannten, die ich einst hatte, waren noch schneller von der Bildfläche verschwunden. Alte Freunde einfach anzurufen kam mir nicht in den Sinn, denn ich war der Auffassung, ich hätte sie verprellt mit meinem Verhalten. Zum Glück für mich stellte sich diese These zu einem viel späteren Zeitpunkt als falsch heraus. Ich erkannte, dass es keinen Job der Erde gibt, der einem Freunde und Gemeinsamkeit ersetzen kann. Nicht einmal heranreichen an dieses schöne Gefühl der Geselligkeit und Verbundenheit kann er. Allein und nur auf sich gestellt ist ein Mensch immer unglücklich, ein Job kann nur ablenken und die Zeit vertreiben, mehr nicht. All das lernte ich in dieser Zeit.
  


  
    

  


  
    Immer mehr zog ich mich in mich selbst zurück, fühlte mich ausgebrannt und kraftlos. Natürlich schreckte ich in dieser Verfassung jeden Interessenten für eine Zusammenarbeit ab. Waren es vorher aus meiner Sicht keine guten Partner, so war nun ich kein guter Partner mehr. Ich war traurig, missmutig, zynisch und verbittert. Kein Wunder, dass ich in meinem Büro allein blieb.
  


  
    Diese Situation, in der ich versuchte, meine Werte zu hüten und alles allein zu regeln und zu bearbeiten, würde nicht mehr lange gut gehen. Immer so weitermachen war unmöglich, aber aufgeben wollte ich auch nicht. Aber dann folgte schon der nächste Schlag.
  


  
    

  


  
    Der Kanzleivermieter kündigte den Vertrag zum Ablauf der regulären Mietzeit und bot mir gleichzeitig einen neuen Vertrag an. Einen Vertrag, bei dem die Miete deutlich höher lag als bisher. Neue Räume zu finden war schwer, denn gute Büros liegen in einer Großstadt nicht auf der Straße. Und unter Zeitdruck war es beinahe unmöglich. Dieses gierige Verhalten 
     des Vermieters machte mich sehr wütend. Denn das war lediglich eine Preiserhöhung, ohne dass dafür ein echter Gegenwert geboten wurde. Alles, was ich bekam, war, dass ich mich von dem Druck, den der Vermieter selbst geschaffen hatte, freikaufte. In meine Wut mischte sich aber auch eine Art Erleichterung. Schließlich waren es die Kosten, die mich stark bedrängten, denn ich trug sie immer noch allein. Zudem wollte ich einen Platz, an dem ich meine Ideale leben konnte. Einen Platz, an dem nicht Gier, Lügen und Egoismus als wesentliche Faktoren herrschten. Einen solchen Platz musste es einfach geben. An irgendeiner Stelle, irgendeinem Ort würde ich schon einen Platz für mich und meine Werte finden. Einen Platz, an dem man für die Menschen und die Menschlichkeit arbeitet, nicht nur für Geld, und an dem ich die in unserer Zeit herrschende unsägliche Gier vor der Tür lassen konnte. Mir wurde klar, dass dieser Platz nicht hier in dieser Kanzlei war.
  


  
    

  


  
    Nachdem ich meinem Vermieter die Ablehnung seines Mietangebots gefaxt hatte, räumte ich meinen Schreibtisch auf und ordnete die Zeitschriften im Wartebereich. Ich sah auf meine Uhr. Obwohl es erst halb zwei war, zog ich meine Jacke an und schloss die Kanzlei hinter mir ab.
  


  
    Ich schlenderte durch die Straßen und dachte nach. Wir leben heute in einer Welt, in der es den meisten schlecht und einigen wenigen sehr gut geht. Woran liegt es, dass Gerechtigkeit nicht funktioniert? Ist es das menschliche Wesen? Ist wirklich die Gier, das eigene Hab und Gut bedingungslos zu vermehren, ein stärkeres und vor allem besseres Gefühl? Sind meine edlen Ideale nur Hirngespinste und Realitätsflucht, während in Wirklichkeit das Niederträchtige und Triviale die Welt regiert? Aber die wesentliche Frage lautet: Kann man diesen ungerechten Zustand wirklich bekämpfen, oder muss man ihn einfach hinnehmen? Mit anderen Worten: Hat Gier die Gerechtigkeit 
     besiegt? Lohnt der Kampf für das Gute dann überhaupt noch, wenn sich das Schlechte so problemlos durchzusetzen scheint? Über all die Jahre hatte niemand gesehen, was in mir vorging. Ich hatte ein sehr gutes Versteck gebaut. Ein Versteck, das in der Hülle des Erfolgreichen und des Siegers daherkam. Meine inneren Zweifel und Bedenken hatte ich nicht gezeigt, sondern ich hatte immer berechenbar und sorgenfrei gewirkt. In dieser Zeit war ich zwar nach außen hin erfolgreich gewesen, aber nie wirklich zufrieden oder gar glücklich. Und als ich mich schließlich entschloss, meinem Anwaltsdasein eine andere Richtung zu geben, hatte ich versagt. Ich war an der mangelnden Unterstützung verzweifelt und mit meinen Idealen gescheitert. In meiner Funktion als Anwalt war die Maske des Sorgenfreien und Rücksichtslosen erfolgreicher und beliebter als der weiche Kern des Menschen, der sich für andere einsetzt, der mitleidet und Ungerechtigkeit nicht ertragen kann.
  


  
    Was konnte ich tun?
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    Niedergeschlagen war ich noch einmal in mein Büro zurückgekehrt. Ich fühlte mich elend. Ich hatte den Kampf verloren und war kein Held mehr, der anderen helfen konnte - war ich doch nicht einmal im Stande, meine selbstgewählte Aufgabe zu erfüllen. Ich fühlte mich nutzlos, und nutzlos wollte ich nicht sein. Mir blieb nur noch der letzte Gang.
  


  
    

  


  
    Hier oben, vom Fensterbrett des fünften Stockwerks aus, konnte man weit sehen. Ich war nur noch einen Schritt davon entfernt, dorthin zu gehen, wo angeblich echte Gerechtigkeit herrschen soll. Ich schaute auf die Straße und wollte nicht mehr nachdenken. Ich nahm nur noch Licht, Geräusche, Wärme und einen leichten Wind wahr. Es war wunderschön. Würde es so auch später sein? In meinem Kopf begann sich alles zu drehen.
  


  
    

  


  
    Das Klingeln meines Handys holte mich in die Realität zurück. Es lag auf dem Schreibtisch.
  


  
    Ich zögerte einen Augenblick und dann machte ich den Schritt. Den Schritt zurück ins Zimmer.
  


  
    Als ich beim Schreibtisch war, erkannte ich die Nummer auf dem Handydisplay.
  


  
    »Hallo«, stammelte ich in den Hörer.
  


  
    »Hallo, ich bin’s«, sagte eine vertraute Stimme, »ich musste gerade an dich denken und wollte wissen, wie es dir geht?«
  


  
    »Danke, kann ich zurückrufen? Geht grad schlecht.«
  


  
    Ich legte auf, ließ das Handy aus den Fingern auf die Schreibtischplatte gleiten.
  


  
    

  


  
    Was um Himmels willen wolltest du tun?, fragte ich mich. Was ist mit den Menschen, die dich mögen und die gern mit dir in 
     eine Zukunft gehen würden, auch wenn die anders ist, als du sie geplant hast? Sei nicht töricht. Irgendwo gibt es einen Ort, wo du für Gerechtigkeit kämpfen kannst. Vielleicht als Anwalt in einer anderen Kanzlei, vielleicht an einem ganz anderen Platz. Nur weil du enttäuscht bist über die Gerechtigkeit und die Menschen, die damit zu tun haben, solltest du nicht übertreiben.
  


  
    Nein, ich wollte nicht aufgeben.
  


  
    Ich trat ans Fenster. Die späte Mittagssonne stand am Himmel und warf ein warmes Licht auf die Welt. Ich drehte mich um, ging ein letztes Mal durch die leeren Räume und verließ meine ehemalige Kanzlei. Dann ging ich hinunter und setzte mich auf meinen Motorroller. Ich schloss die Augen. Die Wärme der Sonnenstrahlen strömte über mein Gesicht. Einige Minuten genoss ich diese angenehme Energie. Energie ist Leben. Von nun an wollte ich mein Leben achten und so führen, wie es zu mir und zu einer werthaltigen Zukunft passt. Das ist lebenswert! Flucht hätte nichts gelöst. Aus meinem tiefsten Inneren spürte ich eine unendliche Freude. Eine Freude wie noch nie zuvor in meinem Leben.
  


  
    Dann setzte ich meinen Helm auf und fuhr los. Ohne zurückzublicken und ohne Groll. Einfach vorwärts.
  


  


  
    Vorbemerkung
  


  
    Dieses Buch erhebt keinen Faktizitätsanspruch. Es basiert zwar zum Teil auf wahren Begebenheiten und behandelt typisierte Personen, die es so oder so ähnlich gegeben haben könnte. Diese Urbilder wurden jedoch durch künstlerische Gestaltung des Stoffs und dessen Ein- und Unterordnung in den Gesamtorganismus dieses Kunstwerks gegenüber den im Text beschriebenen Abbildern so stark verselbstständigt, dass das Individuelle, Persönlich-Intime zugunsten des Allgemeinen, Zeichenhaften der Figuren objektiviert und gleichzeitig zum Teil künstlerisch übersteigert dargestellt ist.
  


  
    Für alle Leser erkennbar erschöpft sich der Text nicht in einer reportagehaften Schilderung von realen Personen und Ereignissen, sondern besitzt eine zweite Ebene hinter der realistischen Ebene. Es findet ein Spiel des Autors mit der Verschränkung von Wahrheit und Fiktion statt. Er lässt bewusst Grenzen verschwimmen.
  


  
    
      

    


    
      

    


    
      

    


    
      

    


    
      

    


    
      

    


    
      

    


    
      

    


    
      

    


    
      

    


    
      

    


    
      

    


    
      

    


    
      

    


    
      

    


    
      

    
© 2010 Irisiana Verlag, in der Verlagsgruppe Random House GmbH München
  


  
    Umschlaggestaltung und -konzeption: HildenDesign, München
  


  
    

  


  
    

  


  
    eISBN: 978-3-641-04171-7
  


  www.randomhouse.de

  OEBPS/Misc/page-template.xpgt
 

 
	 
		 
	

	 
		 
	

	 
		 
	

	 
		 
	

	 
		 
	    		 
	   		 
	    		 
		
	



 
	 






OEBPS/Images/scho_9783641041717_oeb_001_r1.jpg
Markus Schollmeyer

ANKLAGE

Im Auftrag der Gerechtigkeit

IRISIANA





OEBPS/Images/cover.jpeg
Markus
Schollmeyer

ANKIAGE

Im Auftrag der
Gerechtigkeit

IRISIANA !





OEBPS/Images/scho_9783641041717_msr_ppl_r1.jpg





OEBPS/Images/scho_9783641041717_msr_cvi_r1.jpg
Markus Schollmeyer

ANKLAGE

Im Auftrag der Gerechtigkeit

IRISIANA





OEBPS/Images/scho_9783641041717_msr_cvt_r1.jpg
ANKLAGE






